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1 ZIEL DES LEITFADENS 

Ziel des Leitfadens ist es, zum einen den Ablauf und die Anforderungen an das immis-

sionsschutzrechtliche Anzeige- und Zulassungsverfahren für Behörden und Antrag-

steller darzustellen und hierdurch dazu beizutragen, dass die Verfahren in der vorge-

sehenen Zeit effizient und rechtssicher geführt und abgeschlossen werden können.  

Zum anderen weist der Leitfaden auch auf Instrumente zur Beschleunigung der Ge-

nehmigungsverfahren hin und empfiehlt diese zur Anwendung. Die Instrumente zur 

Beschleunigung werden im Leitfaden visuell durch Einrahmung hervorgehoben. Auch 

auf das Instrument des Controllings wird hingewiesen. Die Nutzung dieser Instrumente 

kann eine Verkürzung der Laufzeiten der Genehmigungsverfahren bewirken und die 

Transparenz der Verfahren verbessern. 

Der Leitfaden richtet sich in erster Linie an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Vollzugsbehörden des Landes sowie der Kreise und kreisfreien Städte, die für die 

Durchführung von immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren zuständig sind. 

Darüber hinaus richtet er sich auch an die Betreiber (und deren Gutachter) genehmi-

gungsbedürftiger sowie nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen, soweit Letztere Be-

triebsbereich oder Bestandteil eines Betriebsbereichs nach der Störfall-Verordnung 

(12. BImSchV) sind, so dass diese die Zulassungsverfahren sachgerecht und zielori-

entiert vorbereiten und begleiten können.  

In diesem Rahmen soll der Leitfaden nicht nur einen ersten Einstieg in die erforderli-

chen Verfahrensschritte darstellen, sondern auch für bereits erfahrene Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter eine Hilfestellung in Bezug auf bestehende offene Fragen sein. 

Die Realisierung eines immissionsschutzrechtlichen Vorhabens ist komplex. Neben 

einer Vielzahl von formell- und materiell-rechtlichen Anforderungen an ein Genehmi-

gungsverfahren ist auch eine Vielzahl von Akteuren involviert. 

Aus diesem Grund ist für den effektiven Verlauf eines Genehmigungsverfahrens eine 

kontinuierliche und gute Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren besonders 

wichtig. Eine frühzeitige und umfassende Beratung seitens der Behörden sowie eine 

offene Kommunikation zwischen allen Akteuren sind die Grundpfeiler für eine vertrau-

ensvolle und gute Zusammenarbeit, die sich in der Folge in der zügigen und rechtssi-

cheren Bearbeitung immissionsschutzrechtlicher Verfahren niederschlägt. 

Ein weiterer entscheidender Faktor für die Dauer von Genehmigungsverfahren sind 

Umfang und Qualität der Antragsunterlagen. Wenn diese nach Maßgabe der einschlä-

gigen Bestimmungen umfassend und qualitativ gut eingereicht werden, können die 

Verfahren zügig und effizient durchgeführt werden. Insoweit sind auch die Behörden 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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gefordert, möglichst frühzeitig Nachbesserungsbedarf festzustellen und klar zu kom-

munizieren.  

Es hat sich gezeigt, dass die vielfältigen europarechtlichen Vorgaben und deren nati-

onale Umsetzung sowie die damit verbundenen offenen Fragen oft zu Verzögerungen 

in Genehmigungsverfahren führen. Vor diesem Hintergrund gibt der Leitfaden nicht 

nur Hinweise zu den bereits im Immissionsschutzrecht verankerten Beschleunigungs-

instrumenten und zur allgemeinen Prozessoptimierung, sondern es werden auch Ant-

worten auf Rechtsfragen sowie eine Übersicht der für das Genehmigungsverfahren 

relevanten Erlasse und Leitfäden aufgenommen. 

Der Leitfaden ist in elektronischer Form auf der Internetseite des Umweltministeriums 

(www.umwelt.nrw.de) eingestellt.  

Es ist beabsichtigt, den Leitfaden regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu aktua-

lisieren.  

Mit der ersten Aktualisierung im Februar 2023 wurden im Wesentlichen das Verfah-

renshandbuch für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, der Erlass zur Anwen-

dung der LAI-Vollzugshinweise zu § 10 Abs. 5 S. 2 und S. 3, § 16b und 

§ 23b Abs. 3a Nr. 4 BImSchG sowie der Erlass zur fakultativen Auslegung von An-

tragsunterlagen über das Internet nach Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) ein-

gearbeitet und einzelne gesetzliche Verweise aktualisiert. Die aktualisierten Textpas-

sagen werden bis zu einer erneuten Aktualisierung des Leitfadens in Orange darge-

stellt, damit die Änderungen auf den ersten Blick erkennbar sind. 

Mit dieser Aktualisierung dient der Leitfaden damit zugleich auch als Verfahrenshand-

buch für Träger von Vorhaben zur Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen im 

Sinne der europäischen Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneu-

erbaren Quellen (RED II). 

2 WESENTLICHE INSTRUMENTE ZUR BESCHLEUNIGUNG  

Als wesentliche Instrumente zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren und 

Realisierung von Investitionsvorhaben werden die nachfolgenden Maßnahmen beson-

ders hervorgehoben: 

 Durchführung jährlicher Investitionsgespräche (Kapitel 7.1.1.1) 

 Regelmäßige Kommunikation (Kapitel 7.1.1.2) 

 Optimierung der Antragsberatung (Kapitel 7.1.2) 

 Parallele Behördenbeteiligung zur Vollständigkeit (Kapitel 7.1.8.4)  

 Festlegung von Prüffristen (Kapitel 7.1.9) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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 Verbesserung der Qualität der Antragsunterlagen (Kapitel 7.1.2.1) 

 Frühzeitige Beauftragung ggf. erforderlicher jahreszeitabhängiger oder länger an-

dauernder gutachterlicher Untersuchungen (Kapitel 7.1.2.2)  

 Zügige Vorlage von Antragsergänzungen (Kapitel 7.1.8.4) 

 Verzicht auf Planungsänderungen während des laufenden Verfahrens (Kapitel 

7.1.2.2) 

 Dokumentation der Genehmigungslaufzeiten und Fristen (Kapitel 18) 

 Vorlage Ausgangszustandsbericht (AZB) vor Inbetriebnahme als Regel (Kapitel 

7.1.7.3.2) 

 Beschleunigung durch Teilgenehmigung zur Errichtung von Großvorhaben (Kapitel 

11)  

 Beschleunigung durch Zulassung des vorzeitigen Beginns (Kapitel 12) 

 Beauftragung von Verwaltungshelfern im Einzelfall, insbesondere in Verfahren mit 

vielen Einwendungen (Kapitel 7.1.2.4 und 7.1.10.6)  

 Verzicht auf den Erörterungstermin bei fehlendem Erörterungsbedarf (Kapitel 

7.1.10.7.1) 

 Bei Änderungsgenehmigungsverfahren sorgfältige Abgrenzung des Antrags- und 

Regelungsgegenstandes (Kapitel 9.1) 

3 HINWEISE ZUR ARBEIT MIT DEM LEITFADEN 

Der Leitfaden eignet sich sowohl für einen systematischen Überblick über alle Verfah-

rensschritte als auch zur Klärung oder Vertiefung einzelner Verfahrens- bzw. Rechts-

fragen.  

Bei der digitalen Version des Leitfadens wird dies insbesondere dadurch unterstützt, 

dass der Leser über das Inhaltsverzeichnis mit Hilfe der Verlinkung direkt zu der ent-

sprechenden Textpassage geleitet wird. Das gleiche gilt auch für Querverweise im 

Text auf andere Kapitel. Für eine optimale Nutzung der Querverweise ermöglichen die 

meisten PDF-Reader das anschließende „Zurückspringen“ zur vorherigen Ansicht (bei 

Acrobat: im Menü „Anzeige“ -> „Seitennavigation“ -> „Vorherige Ansicht“ oder auch 

per Tastenkombination „Alt + Pfeil links“). Das Inhaltsverzeichnis kann auch über die 

Verlinkung in der Fußzeile einer jeden Seite erreicht werden. 

Darüber hinaus sind in der digitalen Version des Leitfadens auch alle in Bezug ge-

nommenen Erlasse, Arbeitshilfen, Formulare o.Ä. verlinkt und können auf diese Weise 

eingesehen werden. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Zusätzlich werden Instrumente zur Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens im 

Leitfaden durch Einrahmungen optisch hervorgehoben. Schließlich werden Schlag-

worte und besonders wichtige Aussagen durch Fettdruck hervorgehoben.  

Bei der Darstellung der Anlagen 1 bis 5 am Ende des Leitfadens handelt es sich ledig-

lich um Vorschauansichten, die sich nicht für Detailansichten bzw. Vergrößerungen 

eignen. Die hierfür vorgesehenen PDF-Dokumente lassen sich über die Verlinkungen 

der Vorschaubilder aufrufen.  

4 ZUSTÄNDIGKEIT 

Die sachliche Zuständigkeit für das immissionsschutzrechtliche Zulassungsverfahren 

richtet sich in NRW nach der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU). Die 

örtliche Zuständigkeit richtet sich nach § 3 VwVfG NRW. 

Nach § 1 Abs. 3 ZustVU sind grundsätzlich die Kreise und kreisfreien Städte  als 

untere Umweltschutzbehörden sachlich zuständig, soweit nichts anderes bestimmt ist.  

Nach § 2 Abs. 1 ZustVU sind die Bezirksregierungen als obere Umweltschutzbehör-

den zuständig für die Errichtung und den Betrieb der Anlagen, die in Anhang I der 

ZustVU aufgeführt werden. 

Nach dem sogenannten Zaunprinzip ist die obere Umweltschutzbehörde nach 

§ 2 Abs. 2 ZustVU auch für alle weiteren Anlagen zuständig, die von demselben Be-

treiber in einem engen räumlichen Zusammenhang betrieben werden, sowie nach 

§ 2 Abs. 3 ZustVU für Anlagen anderer Betreiber zuständig, die sich auf demselben 

oder benachbarten Grundstücken befinden und die in einem engen betriebstechni-

schen und organisatorischen Zusammenhang betrieben werden, soweit sie gewerbli-

chen Zwecken dienen. 

Nach § 3 ZustVU ist die obere Umweltschutzbehörde darüber hinaus für Anlagen zu-

ständig, die von Kreisen oder kreisfreien Städten errichtet und betrieben werden oder 

einem Unternehmen oder einer Einrichtung, wenn einem Kreis oder einer kreisfreien 

Stadt mehr als 50 Prozent der entsprechenden Anteile gehören. 

5 ANLAGEN ZUR NUTZUNG VON ENERGIEN AUS ERNEUERBAREN 

QUELLEN 

Im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/2001 zur Förderung der Nutzung 

von Energie aus erneuerbaren Quellen (RED II) wurden unter anderem im BImSchG, 

WHG, BBergG und WStrG in Bezug auf die Zulassungsverfahren neue Regelungen 

zur Verfahrenserleichterung und -beschleunigung eingefügt.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Im Zuge von Rechtsänderungen aufgrund der Gasmangellage im Zusammenhang mit 

dem Ukrainekrieg wurden in § 16b BImSchG ferner die Abs. 7 und 8 neu eingefügt. 

5.1 Übersicht neue Regelungen 

In Bezug auf das BImSchG wurden für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien 

nachfolgende neue Regelungen aufgenommen: 

 Behördenbeteiligung und entscheidungserheblicher Zeitpunkt für Sach- und 

Rechtslage in Bezug auf einzelne Fachbelange (§ 10 Abs. 5 S. 2 und 3) 

 Verfahrensabwicklung über einheitliche Stelle  

(§ 10 Abs. 5a Nr. 1, § 23b Abs. 3a Nr. 1) 

 Veröffentlichung Verfahrenshandbuch (§ 10 Abs. 5a Nr. 2, § 23b Abs. 3a Nr. 2) 

 Zusammenfassung Nachforderung Unterlagen  

(§ 10 Abs. 5a Nr. 3 S. 1, § 23b Abs. 3a Nr. 3 S. 1) 

 Mitteilung eines Zeitplans (§ 10 Abs. 5a Nr. 3 S. 2, § 23b Abs. 3a Nr. 3 S. 2) 

 Regelungen zur Verfahrenserleichterung für Repowering (§ 16b Abs. 1 bis 8) 

Mangels spezieller Übergangsfristen sind diese neuen Vorgaben grundsätzlich auch 

in bereits laufenden Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen (§ 67 Abs. 4 BIm-

SchG). 

Diese neuen Regelungen sind zum Teil erst zum Ende des Rechtssetzungsverfahrens 

über den Bundestag aufgenommen worden und werfen teilweise erhebliche Ausle-

gungsfragen auf, mit denen auch ein Klagerisiko verbunden sein kann. Daher haben 

die LAI zu diesen neuen Regelungen Vollzugshinweise erarbeitet. Ziel dieser Vollzugs-

hilfe ist die Sicherstellung eines einheitlichen Vollzuges, die Erleichterung und 

Beschleunigung des Genehmigungsprozesses und die Erhöhung der Rechtssi-

cherheit der Entscheidungen. 

Zu § 16b Abs. 7 und 8 BImSchG enthalten die LAI Vollzugshinweise „Immissions-

schutz in der Gasmangellage“ mit Stand vom 31. Oktober 2022 Ausführungen. Die 

beiden Absätze gelten generell und sind nicht an eine Gasmangellage gebunden  

Die Vollzugshilfen sind auf der Internetseite https://www.lai-immissionsschutz.de/ ver-

öffentlicht. 

Die zuständigen Umweltschutzbehörden in NRW sind durch den Erlass des Umwelt-

ministeriums vom 13.6.2022und den Erlass vom 29.11.2022 an diese Vollzugshin-

weise unter Berücksichtigung des Einzelfalls gebunden. Die Kernaussagen der 

Vollzugshilfen sind in diesem Leitfaden bei den jeweiligen Vorschriften dargestellt. Zur 

weiteren Begründung und Erläuterung wird auf die Vollzugshilfen selbst verwiesen.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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5.2 Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien 

Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien sind nach §§ 10 Abs. 5a S. 1, 23b Abs. 

3a S. 1 BImSchG solche Anlagen, die in den Anwendungsbereich der RED II fallen. 

Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 1 der RED II nennt Verfahren, „die auf Anlagen zur Produktion 

von Elektrizität, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Quellen und die angegliederten 

Übertragungs- und Verteilernetze sowie auf den Vorgang der Umwandlung von Bio-

masse in Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe oder sons-

tige Energieprodukte und auf flüssige oder gasförmige erneuerbare Kraftstoffe für den 

Verkehr nicht biogenen Ursprungs angewandt werden“.  

Danach sind von § 10 Abs. 5a BImSchG immissionsschutzrechtlich genehmigungsbe-

dürftige Anlagen betroffen, die zur Produktion von Elektrizität, Wärme oder Kälte aus 

erneuerbaren Quellen oder der Herstellung von Biokraft- und -brennstoffen dienen. 

Unter den Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchV sind hiervon auch Anla-

genteile, Verfahrensschritte und Nebeneinrichtungen erfasst.  

Darüber hinaus sind die Regelungen des § 23b Abs. 3a BImSchG zu beachten, sofern 

ein Vorhaben die störfallrelevante Errichtung und den Betrieb oder die störfallrelevante 

Änderung von Anlagen betrifft, die zur Produktion von Elektrizität, Wärme oder Kälte 

oder der Herstellung von Biokraft- und -brennstoffen aus erneuerbaren Quellen dienen 

und nicht bereits nach § 4 BImSchG genehmigungsbedürftig sind. 

Vor diesem Hintergrund können beispielsweise folgende Anlagen betroffen sein1:  

 Anlagen zur Erzeugung oder Aufbereitung von Biogas nach Maßgabe von An-

hang 1 Nr. 1.15, 1.16 oder 8.6 der 4. BImSchV.  

 Anlagen zur Erzeugung von Energie (Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme 

oder erhitztem Abgas) nach Maßgabe von Anhang 1 Nr. 1.1, 1.2, 1.4 oder 8.1 der 

4. BImSchV, soweit sie mit biogenen Brennstoffen oder Abfällen betrieben wer-

den.  

 Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach Maß-

gabe von Anhang 1 Nr. 1.6 der 4. BImSchV. 

 In Bezug auf § 23b Abs. 3a BImSchG können große Batteriespeicher und Spei-

cher für Gase und Kraftstoffe inklusive Wasserstoff betroffen sein, sofern sie nicht 

bereits nach § 4 BImSchG genehmigungsbedürftig sind und das Verfahren damit 

bereits von § 10 Abs. 5a BImSchG erfasst ist. 

Es können unter die immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen 

grundsätzlich auch kleinere Vorhaben und Vorhaben zur Eigenversorgung mit Elektri-

zität fallen (§ 10 Abs. 5a Nr. 2 S. 2 BImSchG). Kleine Anlagen zur Eigenversorgung 

                                              
1 Vgl. BT-Drs. 19/27672, S. 18 f., 20. 
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unterliegen auch dann der Genehmigungspflicht nach dem Bundes-Immissionsschutz-

gesetz, wenn sie selbst zwar nicht die Leistungsgrenze oder Anlagengröße der 4. BIm-

SchV überschreiten, aber als Nebeneinrichtung zu einer genehmigungsbedürftigen 

Anlage einzustufen sind (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 der 4. BImSchV). Ein kleineres Vorhaben 

könnte ferner z.B. auch eine kleine Feuerungsanlage > 1 MW mit Biobrennstoffen für 

einen Wohnkomplex oder Krankenhaus sein. Im Übrigen dürften „kleinere Projekte und 

Projekte von Eigenversorgern“ i.S.d. Art. 16 Abs. 3 RED II jedoch vielmehr Anlagen 

erneuerbarer Energien sein, die baurechtlichen Bestimmungen unterliegen. Mit aus-

schließlich baurechtlich genehmigungspflichtigen Anlagen befasst sich der vorlie-

gende Leitfaden nicht. 

5.3 Verfahrenshandbuch 

Nach § 10 Abs. 5a Nr. 2 BImSchG stellt die einheitliche Stelle ein Verfahrenshand-

buch für Träger von Vorhaben zur Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quel-

len bereit und macht diese Informationen auch im Internet zugänglich. Das Verfah-

renshandbuch soll dazu dienen, dass Projektentwickler und Bürgerinnen und Bürger, 

die in erneuerbare Energie investieren möchten, die Verfahren leichter verstehen kön-

nen2.  

Der vorliegende Leitfaden dient in Nordrhein-Westfalen gleichzeitig dieser gesetzli-

chen Informations- und Veröffentlichungspflicht, damit Anwenderinnen und Anwender 

einen umfassenden Leitfaden zur Hand haben. Soweit es Besonderheiten für Anlagen 

erneuerbarer Energien gibt, wird an der entsprechenden Stelle im Leitfaden darauf 

hingewiesen. 

Weitere Verfahrenshandbücher sind beispielsweise für Vorhaben im Zusammenhang 

mit der Gewinnung von Erdwärme auf der Website des Wirtschafts-Service-Por-

tal.NRW veröffentlicht. 

5.4 Abwicklung über die einheitliche Stelle 

Der folgende Abschnitt widmet sich der Rolle der einheitlichen Stelle i.S.d. 

§ 10 Abs. 5a Nr. 1, § 23b Abs. 3a Nr. 1 BImSchG. 

5.4.1 Auf Antrag 

Bei den Anlagen zur Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen werden auf An-

trag des Trägers des Vorhabens das Genehmigungsverfahren sowie alle sonstigen 

Zulassungsverfahren, die für die Durchführung des Vorhabens nach Bundes- oder 

Landesrecht erforderlich sind, über eine einheitliche Stelle abgewickelt 

                                              
2 Vgl. BT-Drs. 19/27672, S. 19. 
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(§ 10 Abs. 5a Nr. 1, § 23b Abs. 3a Nr. 1 BImSchG). Das bedeutet, dass die Inan-

spruchnahme der einheitlichen Stelle durch den Träger des Vorhabens freiwillig ist. 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Kommunikation über 

eine dritte Stelle im Einzelfall auch eine zeitliche Verzögerung bedeuten könnte. Vor 

diesem Hintergrund kann es sinnvoll sein, dass sich Antragssteller weiterhin direkt an 

die zuständigen Genehmigungsbehörden wenden. Ausführungen über die Zuständig-

keitsverteilung finden sich in Kapitel 4. Bei der Frage, wer zuständige Genehmigungs-

behörde ist, kann auch die einheitliche Stelle weiterhelfen. 

5.4.2 Zuständige Behörde für die einheitliche Stelle 

Nach §§ 2, 5 Abs. 3, 9 WiPG NRW übernimmt in den vorliegend relevanten Verfahren 

die Geschäftsstelle des Einheitlichen Ansprechpartners bei der Bezirksregierung Det-

mold die Aufgaben der einheitlichen Stelle i.S.v. § 10 Abs. 5a Nr. 1, 

§ 23b Abs. 3a Nr. 1 BImSchG. 

Die Geschäftsstelle des Einheitlichen Ansprechpartners in NRW erreichen Sie 

über folgende Kontaktdaten: 

c/o Bezirksregierung Detmold 

Leopoldstraße 15 

32756 Detmold 

Deutschland 

Tel.: 05231 / 71-3450 (Telefonische Servicezeiten: Mo. bis Fr. 8:00 – 10:00 Uhr) 

E-Mail-Adresse: info@nrw-ea.de 

https://service.wirtschaft.nrw/der-einheitliche-ansprechpartner-nrw/ueber-uns 

Nach §§ 1 Abs. 2, 4 Abs. 1, 2. Alt. WiPG NRW übernimmt das Wirtschafts-Service-

Portal.NRW (WSP.NRW) alle Aufgaben, die nach einem Rechtsakt der Europäischen 

Union über den Einheitlichen Ansprechpartner oder aufgrund einer Rechtsvorschrift 

über die einheitliche Stelle abgewickelt werden können. Dies gilt dementsprechend 

auch für Vorhaben nach § 10 Abs. 5a Nr. 1, § 23b Abs. 3a Nr. 1 BImSchG. Das 

WSP.NRW ist gem. § 1 Abs. 2 S. 2 WiPG NRW einheitliche Stelle i.S.d. 

§§ 71a bis 71e VwVfG NRW. Zugleich ist das WSP.NRW der „technische“ Einheitliche 

Ansprechpartner. Zur Erfüllung der Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners 

wurde für das WSP.NRW gem. § 2 WiPG NRW eine Geschäftsstelle bei der Bezirks-

regierung Detmold angesiedelt. 
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5.4.3 Verfahrensabwicklung über die einheitliche Stelle 

Die einheitliche Stelle dient als beratender und unterstützender Ansprechpartner  

für den Träger des Vorhabens und nimmt insoweit „Serviceleistungen“ nach dem 

VwVfG NRW zur Beschleunigung des Verfahrens, insbesondere bei weniger erfahre-

nen Antragstellern, wahr. Der Antragsteller soll sich in diesen Fällen an keine weitere 

Behörde wenden müssen. 

Die einheitliche Stelle hat keine materiellen Befugnisse, sondern allein verfahrens-

bezogene Aufgaben. Die Zuständigkeiten der jeweils für die sachliche Prüfung und 

Entscheidung zuständigen Behörden bleiben unberührt. 

Dementsprechend bleiben auch die Aufgaben und Befugnisse der immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigungsbehörde – wie zum Beispiel die Koordinierung nach 

§ 10 Abs. 5 S. 2, § 23b Abs. 3 S. 2 BImSchG oder die Beteiligung anderer Behörden 

nach § 2 Abs. 2 S. 2 und S. 3 Nr. 6 sowie § 11 und § 11a der 9. BImSchV – unberührt. 

Es handelt sich um eine Verfahrensabwicklung über eine einheitliche Stelle nach 

§§ 71a bis 71e des VwVfG NRW von der Antragsstellung bis zur Übermittlung der Ent-

scheidung. 

5.4.4 Umfasste Zulassungsverfahren für die Abwicklung über die einheitli-

che Stelle 

Die Verfahrensabwicklung durch die einheitliche Stelle umfasst das Genehmigungs-

verfahren sowie alle weiteren Zulassungsverfahren, die für die Durchführung des Vor-

habens nach Bundes- oder Landesrecht erforderlich sind. 

Nach Art. 16 Abs. 1 der RED II sind alle einschlägigen Verwaltungsgenehmigungen 

für den Bau, das Repowering und den Betrieb von Anlagen zur Produktion von Energie 

aus erneuerbaren Quellen, sowie die für deren Netzzugang erforderlichen Vermögens-

werte umfasst. 

Dies gilt daher insbesondere für Zulassungen, die zwar nicht von der Konzentrations-

wirkung des § 13 BImSchG oder § 23b Abs. 1 S. 7 BImSchG, aber stattdessen von 

der Koordinierungspflicht des § 10 Abs. 5 S. 4, 1. Alt. BImSchG erfasst werden. Auch 

Anzeigeverfahren nach anderen Fachgesetzen, die mit einem immissionsschutzrecht-

lich genehmigungsbedürftigen Vorhaben in Verbindung stehen, sind von der Verfah-

rensabwicklung umfasst3. 

                                              
3 Vgl. BT-Drs. 19/27672, S. 19, § 71b VwVfG NRW. 
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Zu den weiteren Zulassungen können daher insbesondere wasserrechtliche Bewilli-

gungen und Erlaubnisse zählen und nicht-anlagenbezogene abwasserrechtliche Indi-

rekteinleitungen (vgl. Anlage 2 Tabelle zur Konzentrationswirkung). 

Weitere energierechtliche Zulassungen sind nicht umfasst. 

6 GENEHMIGUNGSERFORDERNIS 

Eine Genehmigungspflicht nach dem BImSchG setzt voraus, dass das Vorhaben unter 

die im Anhang 1 der 4. BImSchV (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen) 

aufgeführten Anlagen fällt und damit eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

erforderlich ist. 

Immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig sind Anlagen, die in besonderem 

Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder in anderer 

Weise die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefährden, erheblich zu benach-

teiligen oder erheblich zu belästigen, sowie ortsfeste Abfallentsorgungsanlagen zur 

Lagerung oder Behandlung von Abfällen (§ 4 Abs. 1 S. 1 BImSchG). In besonderer 

Weise umweltrelevant sind dabei Anlagen, die der Industrieemissions-Richtlinie 

(2010/75/EU) unterliegen, sog. IED-Anlagen. Sie sind im Anhang 1 Spalte d der  

4. BImSchV mit dem Buchstaben E gekennzeichnet. Für diese Anlagen gelten zusätz-

liche Anforderungen. Der Anlagenkatalog des Anhang 1 der 4. BImSchV ist kon-

stitutiv und abschließend, d.h., die Behörde trifft zur Feststellung der Genehmi-

gungsbedürftigkeit insoweit keine eigene Beurteilung über die Umweltrelevanz einer 

Anlage. 

Anhang 1 der 4. BImSchV unterscheidet in Spalte b bei der Anlagenbeschreibung fol-

gende Fälle: 

 Anlagenbeschreibung durch den Zweck der jeweiligen Anlage (Beispiel: Nr. 10.25 

„Kälteanlagen“),  

 Anlagenbeschreibung durch einen bestimmten Vorgang (Beispiel: Nr. 4.1 Anlage 

zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen „durch chemische, biochemische o-

der biologische Umwandlung“ in industriellem Umfang), 

 Anlagenbeschreibung durch Nennung einer technischen Einrichtung, auf deren Be-

trieb abzustellen ist (Beispiel: Nr. 1.4 Verbrennungsmotoranlagen oder Gasturbi-

nenanlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen), 

 Anlagenbeschreibung als ganze Betriebsstätte (Beispiel: Nr. 2.1 Steinbrüche, Nr. 

3.24 Automobilwerke oder Motorenfabriken, Nr. 4.4.1 Mineralölraffinerien). Wird die 

gesamte Betriebsstätte genannt, reicht der Anlagenumfang besonders weit und er-

fasst die gesamte Betriebsstätte. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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In Anhang 1 der 4. BImSchV nicht aufgeführte Anlagen sind immissionsschutzrechtlich 

nicht genehmigungsbedürftig. In diesem Fall sind die materiellen Anforderungen an 

nicht genehmigungsbedürftige Anlagen nach den §§ 22 ff. BImSchG und ergänzend 

§ 3 Abs. 3 LImschG zu beachten. Eine Genehmigungsbedürftigkeit kann aber auf-

grund anderer fachrechtlicher Vorgaben bestehen, insbesondere kann eine Bauge-

nehmigung nach BauO NRW 2018 erforderlich sein.  

6.1 12-Monats-Grenze 

Nach § 1 Abs. 1 S. 1 und S. 2 der 4. BImSchV bedürfen die im Anhang 1 aufgeführten 

Anlagen nur insoweit einer Genehmigung, als den Umständen nach zu erwarten ist, 

dass sie länger als während der zwölf Monate, die auf die Inbetriebnahme folgen, an 

demselben Ort betrieben werden. Für Anlagen nach Nr. 8 des Anhang I der 4. BIm-

SchV, ausgenommen Anlagen zur Behandlung am Entstehungsort, gilt die Genehmi-

gungspflicht auch, soweit sie weniger als während der zwölf Monate, die auf die Inbe-

triebnahme folgen, an demselben Ort betrieben werden sollen.  

Es ist eine objektive Prognose in Bezug auf die voraussichtliche Betriebszeit und den 

voraussichtlichen Betriebsort maßgeblich. Der Prognose dürfen nicht allein die Ab-

sichtserklärungen der Antragsteller zugrunde gelegt werden. Vielmehr ist auf objekti-

vierbare Umstände abzustellen (z.B. Umfang der Aufgaben am selben Ort, Kapazität 

der Anlage, vertragliche Vereinbarungen). Entscheidend ist, ob eine gleichartige An-

lage nach der Prognose zu irgendeinem Zeitpunkt nach Ablauf der zwölf Monate er-

neut an demselben Standort betrieben werden soll.4 Auf einen nur vorübergehenden 

Abbau, wie dies beispielsweise bei mobilen Brecheranlagen in Asphaltmischanlagen 

der Fall sein kann, kommt es ebenso wenig an wie auf die genaue Platzierung auf dem 

Betriebsgelände.  

Wird nach der Inbetriebnahme bekannt, dass die Prognose aufgrund nicht vorherseh-

barer Tatsachen nicht eingehalten wird, so wirkt sich das nicht unmittelbar auf die Zu-

lässigkeit des weiteren Anlagenbetriebs aus. Der Betreiber muss dann aber unverzüg-

lich eine Genehmigung beantragen.5 

6.2 Leistungsgrenzen und Anlagengröße 

Im Anhang 1 der 4. BImSchV wird die Genehmigungspflicht in der Regel von Leis-

tungsgrenzen (Kapazitätsgrenzen) oder einer bestimmten Anlagengröße abhängig ge-

macht. Erreicht oder überschreitet die Anlage die dort genannten Leistungsgrenzen 

oder Anlagengrößen, bedarf sie einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. Da-

bei ist auf den rechtlich und tatsächlich möglichen Betriebsumfang der durch 

                                              
4 Jarass, BImSchG, § 4 Rn. 31a, 13. Aufl., 2020.  
5 Hansmann/Röckinghausen in Landmann/Rohmer, 4. BImSchV, § 1 Rn. 9, 93. EL August 2020.  
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denselben Betreiber betriebenen Anlage  abzustellen (§ 1 Abs. 1 S. 4 der 4. BIm-

SchV). Es kommt also nicht auf die tatsächlich genutzte, sondern auf die im Rahmen 

der Genehmigung mögliche Nutzung der installierten Leistung oder Größe an. Es wird 

darauf hingewiesen, dass der Antragsteller die Möglichkeit hat, im Rahmen des Ge-

nehmigungsantrags die Kapazitäten so zu beschränken, dass sie unterhalb genehmi-

gungsrelevanter Schwellen bleiben. So kann er beispielsweise beeinflussen, ob ein 

förmliches Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung erforderlich wird (oder sogar eine 

immissionsschutzrechtliche Genehmigung ganz entbehrlich wird und stattdessen z.B. 

lediglich eine Baugenehmigung ausreichend ist) oder ob bestimmte größen- oder leis-

tungsabhängige Anforderungen an die Anlage zum Tragen kommen (z.B. Einhaltung 

von Grenzwerten nach 13. BImSchV oder Anforderungen an Betriebsbereiche der 

oberen Klasse nach 12. BImSchV). 

Genehmigt wird eine Anlage mit einer bestimmten Leistung (Kapazität) oder einer be-

stimmten Anlagengröße (§ 1 Abs. 1 S. 4 der 4. BImSchV). Die Leistung oder Anlagen-

größe ist insbesondere anhand der technischen Beschreibung oder der zu beschrei-

benden verfahrenstechnischen Bedingungen (z.B. Größe der Nebeneinrichtungen, 

maximal mögliche Einsatzstoffmenge) objektiv bestimmbar.  

Wird eine bestehende bisher noch nicht genehmigungsbedürftige Anlage erweitert und 

hierbei erstmals die nach Anhang 1 der 4. BImSchV maßgebende Leistungs-

grenze oder Anlagengröße überschritten, bedarf die gesamte Anlage der Geneh-

migung (§ 1 Abs. 5 der 4. BImSchV). 

6.3 Anlagenumfang 

Bei der Prüfung, ob die Leistungsgrenze oder Anlagengröße überschritten wird, ist die 

gesamte Anlage zu betrachten. Daher ist zunächst der Umfang der zu beurteilenden 

Anlage zu ermitteln. Zudem bestimmt der Anlagenumfang den rechtlich gebotenen 

Genehmigungsumfang, also welche technischen und sonstigen Einrichtungen von der 

Genehmigung zu umfassen sind. 

6.3.1 Nur ein Betreiber 

Die Regelung des § 1 Abs. 1 S. 4 der 4. BImSchV stellt klar, dass jede genehmigungs-

bedürftige Anlage nur einen Betreiber haben kann. Das bedeutet, dass nur Anlagen-

teile, Nebeneinrichtungen oder gemeinsame Anlagen eines Betreibers in einem Ge-

nehmigungsverfahren erfasst werden (zu den Begriffen vgl. Kapitel 6.3.2 bis 6.3.4). 

Die Hauptanlage kann in der Regel nicht in mehrere jeweils eigenständige Anlagen 

mehrerer Betreiber aufgeteilt werden (Ausnahme bei eigenständigen Anlagen zur Be-

handlung der Abgase nach Nr. 10.3 Anhang 1 der 4. BImSchV). Eine Anlage, die als 

Nebeneinrichtung gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 der 4. BImSchV (siehe Ausführungen unten 

Kapitel 6.3.3) nicht zur Hauptanlage gehört, kann hingegen auch von einem anderen 
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Betreiber errichtet und betrieben werden. Für eine immissionsschutzrechtlich geneh-

migungsbedürftige Anlage ist in diesem Fall ein separates Genehmigungsverfahren 

erforderlich. 

6.3.2 Hauptanlage 

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 der 4. BImSchV erstreckt sich das Genehmigungserfordernis 

auf alle Anlagenteile und Verfahrensschritte, die zum Betrieb notwendig sind  

(Hauptanlage). Welche Anlagenteile und Verfahrensschritte zum Betrieb notwendig 

sind, hängt von der Beschreibung der Anlage und ihres Zwecks im Anhang 1 zur 4. 

BImSchV ab.6  

6.3.3 Nebeneinrichtung/Nebenanlage 

Darüber hinaus erstreckt sich die zu genehmigende Anlage auf Nebeneinrichtungen, 

die nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 der 4. BImSchV mit der Hauptanlage in einem räumlichen 

und betriebstechnischen Zusammenhang stehen und die von Bedeutung sind für 

das Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen, die Vorsorge gegen schädliche 

Umwelteinwirkungen oder das Entstehen sonstiger Gefahren, erheblicher Nach-

teile oder erheblicher Belästigungen. Ein Anlagenteil, das nicht zur Haupteinrich-

tung gehört und mit dem keine entsprechende Umweltrelevanz verbunden ist, fällt da-

her nicht unter den Anlagenbegriff der 4. BImSchV. Es kommt nicht darauf an, ob die 

Anlagenteile, Verfahrensschritte und Nebeneinrichtungen selbst genehmigungsbe-

dürftig wären.  

Nebeneinrichtungen haben eine dienende Funktion im Verhältnis zur Hauptanlage. 

Beispiele für Nebeneinrichtungen sind Läger, wie Rohstoff-, Brennstoff- und Abfall(ein-

gangs)läger, Be- und Entladeeinrichtungen, Förderbänder, Anlagen zur Energiever-

sorgung oder Abwasserbehandlungsanlagen.  

Im Regelfall wird die Nebeneinrichtung einer Anlage dienen und dementsprechend 

auch dieser Anlage zugeordnet. Eine Nebeneinrichtung kann jedoch auch mehreren 

Anlagen gleichzeitig dienen. In dem Fall ist zu prüfen, ob sie einer genehmigungsbe-

dürftigen Anlage überwiegend dient. Sie ist dann bei deren Genehmigung mit zu be-

rücksichtigen, mit der Folge, dass eine Änderung dieser Einrichtung gleichzeitig eine 

Änderung der genehmigungsbedürftigen Anlage sein kann. Werden durch eine Ein-

richtung mehrere Anlagen gleichermaßen versorgt, kann sie ihre dienende Funktion 

verlieren und als selbständige Anlage zu betrachten und zu genehmigen sein.7 

                                              
6 Hansmann, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Textsammlung mit Einführung und Erläuterungen,  
4. BImSchV, § 1 Fn. 5, 38. Aufl., 2020. 
7 BVerwG, Urteil vom 6.7.1984, Az. 7 C 71/82, juris (Stichwort: „Rückkühlwerk“).  
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Infrastruktureinrichtungen zur Ver- und Entsorgung, die der Erschließung der An-

lage dienen, sind nur dann Teil der BImSchG-Anlage, wenn die Voraussetzungen des 

§ 1 Abs. 2 der 4. BImSchV erfüllt sind. Dies gilt für Rohrleitungen auf dem Betriebsge-

lände, ebenso wie für Zuwegungen auf dem Anlagengrundstück. Weitergehender We-

gebau hat keinen Anlagenbezug und gehört nicht mehr zur Anlage.  

Eine Nebenanlage ist der Sonderfall der Nebeneinrichtung, die für sich betrachtet 

eine genehmigungsbedürftige Anlage darstellt und einer anderen Anlagenart als die 

Hauptanlage nach Anhang 1 zur 4. BImSchV zuzuordnen ist, aber dieser dient sowie 

in einem räumlichen und betriebstechnischen Zusammenhang betrieben wird. Nach 

§ 1 Abs. 4 der 4. BImSchV ist nur eine Genehmigung erforderlich. 

6.3.4 Gemeinsame Anlage 

Mehrere Anlagen derselben Art werden unabhängig vom Erreichen der im Anhang 1 

der 4. BImSchV genannten Leistungsgrenzen oder Anlagengrößen als eine Anlage 

betrachtet, wenn sie durch denselben Betreiber betrieben werden (§ 1 Abs. 1 S. 4 

der 4. BImSchV) und in einem engen räumlichen und betrieblichen Zusammen-

hang stehen, d.h. auf demselben Betriebsgelände liegen und mit gemeinsamen Be-

triebseinrichtungen verbunden sind und einem vergleichbaren technischen Zweck die-

nen („gemeinsame Anlage“ nach § 1 Abs. 3 der 4. BImSchV). Die geplanten und tech-

nisch möglichen Leistungsgrenzen und Anlagengrößen werden in solchen Fällen ad-

diert. Überschreitet die Gesamtleistung die in der 4. BImSchV genannten Grenzen, so 

besteht für die gemeinsame Anlage eine Genehmigungspflicht. Es wird eine gemein-

same Genehmigung erteilt. 

6.4 Gewerbliche Nutzung 

Für die in § 1 Abs. 1 S. 3 der 4. BImSchV abschließend genannten Anlagen (Nr. 

2.10.2, 7.4, 7.5, 7.25, 7.28, 9.1, 9.3 und 9.11) besteht die Genehmigungspflicht nur, 

soweit sie gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unterneh-

mungen verwendet werden. 

6.5 Ausnahmen von der Genehmigungspflicht 

6.5.1 Forschung und Erprobung im Labor- oder Technikumsmaßstab 

Genehmigungsfrei sind Anlagen, soweit sie der Forschung, Entwicklung oder Er-

probung neuer Einsatzstoffe, Brennstoffe, Erzeugnisse oder Verfahren im Labor-  

oder Technikumsmaßstab dienen (§ 1 Abs. 6 der 4. BImSchV). Dies schließt die 

Herstellung von Erzeugnissen in der für die Erprobung ihrer Eigenschaften durch Dritte 
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erforderlichen Menge vor der Markteinführung ein. Anlagen im Labor- oder Techni-

kumsmaßstab dienen dem Zweck, die Betriebsweise einer später zu errichtenden 

(Groß-)Anlage zu testen bzw. Grundlagen für den Regelbetrieb zu erarbeiten. 

Abzugrenzen ist der Labor- oder Technikumsmaßstab einerseits vom üblichen Umfang 

einer Produktionsanlage. Deren Ziel ist die wirtschaftliche Herstellung von Produkten 

für den Markt, nicht die Entwicklung des Produkts oder des Herstellungsverfahrens. 

Andererseits ist eine Abgrenzung von der Versuchsanlage nach § 2 Abs. 3 der 4. BIm-

SchV erforderlich, die eine Zwischenstufe zwischen Labor und Produktion darstellt. 

Deren Privilegierung trägt in den dort normierten Grenzen einem abgestuften Gefähr-

dungspotential Rechnung und befreit unter den genannten Voraussetzungen von dem 

Erfordernis der Beteiligung der Öffentlichkeit. 

6.5.2 Behördliche Lageranlagen zur Gefahrenabwehr 

Nach § 1 Abs. 7 der 4. BImSchV bedürfen Anlagen zur Lagerung von Stoffen, die eine 

Behörde in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben zur Gefahrenabwehr sichergestellt 

hat, ebenfalls keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. 

6.6 Übergangsvorschrift des § 67 BImSchG 

Fällt durch eine Änderung der 4. BImSchV eine bestehende Anlage erstmalig unter 

die Genehmigungspflicht (z.B. durch Aufnahme einer neuen Nummer in Anhang 1 

der 4. BImSchV), greift die Übergangsregelung des § 67 Abs. 2 BImSchG. Nach die-

ser Regelung ist diese Anlage von der Erstgenehmigung freigestellt. Die Vorschrift 

dient dem Vertrauensschutz des Anlagenbetreibers, der eine Anlage zulässigerweise 

ohne immissionsschutzrechtliche Genehmigung errichtet hat, weil die Errichtung und 

das Betreiben damals genehmigungsfrei waren. Die Anlage kann weiter betrieben wer-

den, es bedarf jedoch einer Anzeige an die Genehmigungsbehörde. Der zuständigen 

Behörde sind innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten nach Erstattung der An-

zeige Unterlagen gem. § 10 Abs. 1 BImSchG über Art, Lage, Umfang und Betriebs-

weise der Anlage im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung nach 

§ 4 Abs. 1 S. 3 BImSchG vorzulegen. 

Die Anzeige nach § 67 BImSchG hat nicht die Wirkung einer Genehmigung. Daher hat 

sie auch keine Konzentrationswirkung nach § 13 BImSchG. Durch die Anzeige ein-

schließlich der vorgelegten Unterlagen wird der Betriebsumfang bestimmt, der von der 

Erstgenehmigungspflicht freigestellt ist. Für spätere Änderungen, die vom angezeigten 

Betrieb abweichen, ist daher die Anzeige- oder Genehmigungsbedürftigkeit zu prüfen 

(Kapitel 8 und 9). 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 



7 Neugenehmigung (§§ 4, 6 BImSchG) 

 
 

28 

7 NEUGENEHMIGUNG (§§ 4, 6 BIMSCHG) 

Die nachfolgenden Ausführungen zur Neugenehmigung gelten weit überwiegend auch 

für die Verfahren nach §§ 16, 16a, 17 Abs. 4 S. 2, 19 Abs. 4 BImSchG, die Teilgeneh-

migung nach § 8 BImSchG, den Vorbescheid nach § 9 BImSchG und die Rahmenge-

nehmigung nach § 6 Abs. 2 BImSchG. Ausführungen zum vorzeitigen Beginn der Er-

richtung vor der Genehmigungserteilung gem. § 8a BImSchG finden sich in Kapitel 12. 

Die Besonderheiten der jeweiligen Genehmigungsverfahren sind unter den nachfol-

genden Kapiteln 9 (Änderungsgenehmigung), 11 (Teilgenehmigung), 13 (Vorbe-

scheid) und 14 (Rahmengenehmigung) aufgeführt. 

7.1 Genehmigungsverfahren (§§ 10, 19 BImSchG i.V.m. der 9. BImSchV) 

Der Bund hat das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren im Wesentli-

chen in §§ 10, 19 BImSchG und in der Verordnung über das Genehmigungsverfahren 

(9. BImSchV) aufgrund eines besonderen Bedürfnisses nach bundeseinheitlicher Re-

gelung abschließend geregelt. Nach § 73 BImSchG sind davon abweichende Verfah-

rensregelungen der Länder ausdrücklich ausgeschlossen. Sonstige nicht von immissi-

onsschutzrechtlichen Verfahrensvorschriften abweichende allgemeine Regelungen 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes bleiben anwendbar (z.B. Anhörung 

nach § 28 VwVfG NRW, Akteneinsichtsrecht nach § 29 VwVfG NRW). 

Das Genehmigungsverfahren lässt sich in folgende Teilschritte aufteilen: 

 Beratung des Antragstellers – vor Antragstellung (vgl. Kapitel 7.1.2) 

 ggf. Vorantragskonferenz mit zu beteiligenden Fachbehörden nach Bedarf bei kom-

plexen Vorhaben – vor Antragstellung (vgl. Kapitel 7.1.2.3) 

 ggf. Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) und Festlegung des Untersuchungsrahmens der UVP/Scoping-Verfahren – 

vor oder nach Antragstellung (vgl. Kapitel 7.1.5 und 7.1.6) 

 Antragstellung (vgl. Kapitel 7.1.8)  

 Vollständigkeitsprüfung – nach Antragstellung (vgl. Kapitel 7.1.8.3 und 7.1.8.4) 

 Behörden- und ggf. Öffentlichkeitsbeteiligung – nach formeller Vollständigkeit (vgl. 

Kapitel 7.1.9 und 7.1.10) 

 ggf. bei Verfahren mit UVP: zusammenfassende Darstellung und begründete Be-

wertung (vgl. Kapitel 7.1.11)  

 Entscheidung (vgl. Kapitel 7.1.12 und 7.1.13) 

Auf die Verfahrensübersicht (Anlage 1) mit einer schematischen Darstellung der Ver-

fahrensschritte einschließlich Zeitschiene der immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
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gungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung, mit und ohne UVP sowie ohne Öffent-

lichkeitsbeteiligung wird hingewiesen. Im Folgenden werden die einzelnen Teilschritte 

und ihre spezifischen Aufgabenstellungen dargestellt. 

7.1.1 Beratung und Projektmanagement 

7.1.1.1 Investitionsgespräche 

Regelmäßige Investitionsgespräche mit den Betreibern, insbesondere mit sol-

chen, die eine Vielzahl von Anzeige- und Genehmigungsverfahren veranlassen 

oder große Investitionsvorhaben planen, dienen der besseren Planbarkeit des 

Einsatzes des Personals in den Genehmigungsbehörden.  

Projektplanungen der Unternehmen sollen mit Blick auf die Ressourcenplanung auf 

beiden Seiten möglichst frühzeitig mit den Behörden abgestimmt werden. So können 

auf beiden Seiten frühzeitig die personellen Kapazitäten geprüft und ggf. bei Bedarf 

und nach Möglichkeit angepasst werden. Die in den Unternehmen verantwortlichen 

Personen sollten über diese Abstimmungen auch das Management/Geschäftsfüh-

rung/Board informieren, um dort das Bewusstsein zu schaffen, dass Unternehmens-

entscheidungen, die Änderungen in der Priorisierung von Vorhaben bedeuten, Auswir-

kungen auf die Bearbeitungsdauer von Genehmigungsverfahren haben können. 

Ebenso ist eine frühzeitige Kommunikation in Richtung Behörde notwendig, falls sich 

auf Seiten des Antragstellers die Priorisierung eines im Genehmigungsverfahren be-

findlichen Projektes verändert hat. Dadurch kann die Behörde ihre Kapazitäten besser 

einteilen. 

Dabei muss die Genehmigungsbehörde jedoch berücksichtigen, dass auch Kapazitä-

ten gegeben sein müssen für Anträge anderer Betreiber. Eine rechtliche Priorisierung 

ist mit den Investitionsgesprächen nicht verbunden.  

7.1.1.2 Regelmäßige Kommunikation 

Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Prozessoptimierung stellt eine regelmäßige 

und klare Kommunikation mit den Antragstellern und beteiligten Fachbehörden 

dar.  

Beschleunigung 

Beschleunigung 
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Hierbei können bereits Abstimmungen mit der Genehmigungsbehörde zur Priorisie-

rung getroffen und grundsätzliche Erfordernisse abgestimmt werden. Durch eine in-

tensive Kommunikation werden die jeweiligen Arbeitsfelder frühzeitig erkennbar ge-

macht und rechtzeitig konstruktiv vorbereitet.  

Je transparenter die Kommunikation, desto förderlicher gestaltet sich grundsätz-

lich der Verlauf des Verfahrens. Gleichzeitig führt dies zu einer höheren Qualität 

der eingereichten Antragsunterlagen sowie deren Vollständigkeit. Je unzu-

reichender die Unterlagen sind, umso mehr verzögert sich erfahrungsgemäß das 

Verfahren. Dementsprechend sollten auch die Behörden möglichst frühzeitig 

Nachbesserungsbedarf feststellen und diesen klar kommunizieren (vgl. Kapitel 

7.1.8.4). 

Die Genehmigungsbehörden können aufgrund ihrer Erfahrung den Beratungsbedarf 

der Betriebe regelmäßig gut einschätzen. 

Im Rahmen einer regelmäßigen Kommunikation können Jour-fixe-Termine, die Fest-

legung verbindlicher Ansprechpartner, die Einrichtung eigener Verfahrensstellen der 

Antragsteller und eine fundierte fachliche Beratung wesentliche Meilensteine sein.  

Dabei sind die Kommunikationsprozesse so zu gestalten, dass im Rahmen der geneh-

migungsrechtlichen Fachbelange auch den wirtschaftlichen Interessen der Antragstel-

ler angemessen Rechnung getragen wird.  

7.1.2 Antragsberatung 

Ist die unternehmerische Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben getroffen worden, 

empfiehlt sich die Kontaktaufnahme des Antragstellers mit der Genehmigungsbehörde 

für ein Beratungsgespräch. 

In der Beratungsphase vor der Antragstellung gem. § 2 Abs. 2 der 9. BImSchV 

werden die Weichen für das künftige Genehmigungsverfahren gestellt. Je sorg-

fältiger hier gearbeitet wird, desto förderlicher ist es für das Genehmigungsver-

fahren. 

In dem Beratungsgespräch stellt der Antragsteller der Behörde das Projekt vor. Hierzu 

empfiehlt es sich, dass der Antragsteller vorab eine Projektskizze vorlegt, aus der min-

Beschleunigung 
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destens die Art der Anlage, wichtige Betriebsdaten, Umfang der Maßnahme, Umwelt-

auswirkungen, standortspezifische Besonderheiten (relevante Schutzgebiete, be-

troffene Nachbarschaft, Verkehrsinfrastruktur) hervorgehen.  

7.1.2.1 Qualität der Antragsunterlagen 

Ziel der Beratung ist es, den Antragsteller in die Lage zu versetzen, einen möglichst 

vollständigen und prüffähigen Antrag zu erstellen.  

Vollständige Antragsunterlagen, die eine abschließende Prüfung der Genehmi-

gungsvoraussetzungen zulassen, sind Voraussetzung für eine zeitgerechte Be-

arbeitung eines Genehmigungsantrags.  

Soweit das Antragsvorhaben komplexer ist, keine ausgeprägte Erfahrung hinsichtlich 

eines Genehmigungsmanagements oder keine ausreichenden internen Personalka-

pazitäten bei dem Vorhabenträger vorliegen, kann der Antragsteller auf die Möglichkeit 

hingewiesen werden, dass im Einzelfall ein durch ihn beauftragtes externes Antrags-

management durch ein erfahrenes fachkundiges Planungs- oder Gutachterbüro einen 

erheblichen Kompetenz- und Zeitgewinn ergeben kann (z.B. öffentlich bestellte Sach-

verständige für Genehmigungsverfahren im Umweltbereich nach § 36 GewO). Das 

verhindert gleichzeitig, dass das Projekt vom Tagesgeschäft der beauftragten Perso-

nen im Unternehmen verzögert wird.  

Die Beratung der Behörde kann nicht eine fehlende Qualifikation oder nicht ausrei-

chende Personalkapazitäten des internen oder externen Antragsmanagements kom-

pensieren. 

Beschleunigung 
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Antragsteller können im Einzelfall im eigenen Interesse durch die sorgfältige 

Wahl ausreichend qualifizierter und erfahrener Planungs- und Gutachterbüros 

bedeutend zur Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens und zur sachge-

rechten Entscheidung beitragen. 

7.1.2.2 Inhalt der Beratung 

In der Beratungsphase vor der Antragstellung (§ 2 Abs. 2 der 9. BImSchV) sollten ins-

besondere folgende Aspekte geklärt werden:  

 Antragsgegenstand definieren, um die erforderliche Verfahrensart und den Ge-

nehmigungsinhalt bestimmen zu können 

 Antragsteller beschreibt den Umfang der Anlage und nimmt eine entsprechende 

Abgrenzung vor, die von der Behörde überprüft wird 

 Auswirkungen des Vorhabens auf die Allgemeinheit und die Nachbarschaft 

 Hinwirken der Behörde auf eine freiwillige frühe Beteiligung der Öffentlichkeit 

durch den Antragsteller bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 25 Abs. 3 VwVfG 

NRW (vgl. Kapitel 7.1.3) 

 Erfordernis einer Öffentlichkeitsbeteiligung durch die Behörde nach § 10 BIm-

SchG  

 Abstimmung über die erforderlichen Antragsunterlagen einschließlich der erfor-

derlichen Fachgutachten und deren Detailtiefe (auch in Bezug auf eingeschlos-

sene Zulassungen, wie z.B. Baugenehmigung, Eignungsfeststellung einer Anlage 

zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Erlaubnis nach Betriebssicherheits-

verordnung) 

 Abstimmung über die Nutzung der in Nordrhein-Westfalen zur Anwendung empfoh-

lenen Antragsformulare (Erlass v. 5.3.2020 und Formulare, in der VTU zu finden 

unter der Gliederungsnummer 60.1-005.01 ff.) bzw. sinnvolle Abweichungen in be-

sonderen Fällen  

 Identifikation der Informationen, die der Behörde vorliegen (z.B. Messwerte aus 

dem Messnetz des LANUV, Daten aus vorlaufenden Genehmigungsverfahren an-

derer Anlagenbetreiber – zur Problematik evtl. entgegenstehender Rechte Dritter, 

insbes. Urheberrechte vgl. Kapitel 7.1.6.1) 

 Erfordernis einer UVP oder Vorprüfung des Einzelfalls oder Empfehlung zur frei-

willigen Durchführung einer UVP (vgl. Kapitel 7.1.5) 

Beschleunigung 
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 Klärung der Voraussetzungen eines Betriebsbereichs nach § 3 Abs. 5a BImSchG 

(sogenannter Störfallbetrieb) und der damit verbundenen formellen und materiellen 

Anforderungen (vgl. Kapitel 7.1.7.5) 

 Erfordernis einer FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP, z.B. wegen Stoffeinträ-

gen in FFH-Gebieten) sowie einer Artenschutzprüfung (ASP, wegen der Betrof-

fenheit europäisch geschützter, „planungsrelevanter Arten“) (vgl. Kapitel 7.2.2.2; zu 

den ggf. zu erfüllenden Anforderungen an die Antragsunterlagen vgl. Kapitel 

7.1.7.6) 

 Erfordernis, Umfang und Inhalt eines AZBs und Vorlage eines AZB-Konzepts sowie 

entsprechende Berücksichtigung in der Zeitschiene bei IED-Anlagen (vgl. Kapitel 

7.1.7.3) 

 Erfordernis, Umfang und Inhalt eines Überwachungskonzepts Boden und 

Grundwasser gem. § 21 Abs. 2a der 9. BImSchV bei IED-Anlagen (vgl. Kapitel 

7.1.7.4) 

 im Verfahren voraussichtlich zu beteiligende Behörden und Bestimmung der hier-

für erforderlichen Zahl der Antragsexemplare; Besprechung über die Möglichkeit 

des Einsatzes digitaler Antragsunterlagen im Verfahren (z.B. für eine digitale Be-

hördenbeteiligung im Einzelfall)  

 Erfordernis einer grenzüberschreitenden Benachrichtigung eines ausländischen 

Staates bei möglichen grenzüberschreitenden Auswirkungen (§ 11a Abs. 1 und 2 

der 9. BImSchV, § 24 S. 2 der 9. BImSchV i.V.m. § 55 UVPG, vgl. Kapitel 7.1.4) 

 zeitlicher Ablauf des Genehmigungsverfahrens und Erstellen einer Zeitschiene für 

die einzelnen Verfahrensschritte des Genehmigungsverfahrens 

 Erfordernis weiterer separat zu beantragender Zulassungen (z.B. wasserrechtli-

che Erlaubnis nach § 8 WHG für bestimmte Errichtungsmaßnahmen, wie für den 

Einbau von Recycling-Material oder die Einleitung von gehobenem Bauwasser oder 

für den Anlagenbetrieb, wie für die Abwassereinleitung von z.B. Kühl- oder Betriebs-

wasser; vgl. Kapitel 7.1.12.3.2 und Tabelle zur Konzentrationswirkung (Anlage 

2) 

 Möglichkeit der Beauftragung eines externen Antragsmanagements durch den 

Antragsteller (vgl. Kapitel 7.1.2.1) 

 Einschaltung Projektmanager/Verwaltungshelfer seitens der Genehmigungsbe-

hörde zur Verfahrensbeschleunigung (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 der 9. BImSchV; s. Kapitel 

7.1.2.4) 

 

 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/Anlage2_Tabelle-Konzentrationswirkung_digital.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/Anlage2_Tabelle-Konzentrationswirkung_digital.pdf


7 Neugenehmigung (§§ 4, 6 BImSchG) 

 
 

34 

 

Zu beachten ist, dass häufig Untersuchungen erforderlich sind, die nur zu be-

stimmten Zeiten im Jahr durchgeführt werden können oder einen langen Zeit-

raum in Anspruch nehmen (z.B. Vegetationsaufnahme oder Brutzeiten bei der 

Artenschutzprüfung oder Vorbelastungsmessungen nach Nr. 4.6.2.4 TA Luft). 

Diese Untersuchungen sollten möglichst frühzeitig eingeleitet werden.  

Die wesentlichen Festlegungen wie insbesondere die erforderlichen Antragsunterla-

gen und die zu erwartenden zeitlichen Abläufe sollten für alle transparent dokumen-

tiert werden.  

Sind Zulassungen separat zu beantragen, sollte der Antragsteller dahingehend 

beraten werden, sich zur Klärung der Erforderlichkeit bzw. der Anforderungen an 

diese Verfahren frühzeitig an die jeweils zuständige Behörde zu wenden. Dies 

vermeidet auch Verzögerungen aufgrund erst spät erkannter Koordinierungser-

fordernisse nach § 10 Abs. 5 BImSchG bzw. nach § 2 Abs. 2 der Verordnung zur 

Regelung des Verfahrens bei Zulassung und Überwachung industrieller Abwas-

serbehandlungsanlagen und Gewässerbenutzungen – IZÜV.  

In diesem Fall sollte auch der für die Koordinierung nach § 10 Abs. 5 BImSchG erfor-

derliche zeitliche Ablauf besprochen und dokumentiert werden. Zur Koordinierung vgl. 

Kapitel 7.1.9.5.  

In der Praxis hat sich gezeigt, dass es im Einzelfall in Abstimmung mit der Behörde 

sinnvoll sein kann, im Vorfeld der Antragstellung zunächst eine einzelne Antragsent-

wurfsfassung bei der Genehmigungsbehörde vorzulegen und erst nach einer auf Basis 

der Hinweise der Behörde vorgenommenen Überarbeitung alle erforderlichen weiteren 

Antragsausfertigungen nachzureichen.  

Fehler in den Unterlagen können so schon vor der Antragstellung korrigiert werden, 

ohne dass sämtliche Antragsausfertigungen überarbeitet werden müssen.  
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Planungsänderungen während des laufenden Verfahrens, die die Wiederholung 

von Verfahrens- und Prüfschritten erfordern, sollten im Interesse eines zügigen 

Verfahrens vermieden werden. Hält der Antragsteller Planänderungen für erfor-

derlich, sollten zunächst die Folgen mit der Genehmigungsbehörde erörtert wer-

den. 

7.1.2.3 Vorantragskonferenz 

Bei komplexeren Genehmigungsverfahren mit einer Vielzahl von verschiedenen be-

troffenen Behörden empfiehlt es sich, nach der ersten Projektvorstellung bei der Ge-

nehmigungsbehörde, aber noch vor der Antragstellung, einen weiteren Besprechungs-

termin, eine sog. „Vorantragskonferenz“, durchzuführen. Hierbei handelt es sich um 

einen Termin, zu dem neben dem Antragsteller und den von ihm für notwendig er-

achteten Sachverständigen auch die im Verfahren zu beteiligenden Fachbehörden 

(z.B. Bauaufsichts-, Naturschutz-, Bodenschutz-, Wasserbehörde) sowie weitere Be-

hörden, die von dem Vorhaben berührt werden, eingeladen werden können. So ist z.B. 

die Teilnahme der zuständigen Naturschutzbehörde sinnvoll, wenn arten- oder habi-

tatschutzrechtliche Fragestellungen betroffen sind. Auch Behörden, die für parallele, 

nicht von der Konzentrationswirkung gem. § 13 BImSchG erfassten Zulassungen zu-

ständig sind, können hinzugezogen werden. Bei UVP-pflichtigen bzw. UVP-

vorprüfungspflichtigen Vorhaben sollte dieser Termin – abhängig vom Stand der 

Vorhabenplanung – mit einer Einschätzung über die Erforderlichkeit einer UVP bei ei-

ner Vorprüfungspflicht, einer Abstimmung über eine UVP auf Antrag verbunden wer-

den (vgl. Kapitel 7.1.5). Bei feststehender UVP-Pflicht sollte die Vorantragskonferenz 

zusammen mit einem erforderlichen Scopingtermin durchgeführt werden (vgl. Kapitel 

7.1.6). 

7.1.2.4 Projektmanager/Verwaltungshelfer  

i.S.v. § 2 Abs. 2 Nr. 5 der 9. BImSchV 

Oftmals sehen sich die Genehmigungsbehörden aufgrund des Interesses des Antrag-

stellers, ein zügiges Verfahren zu durchlaufen, erheblichen organisatorischen und lo-

gistischen Herausforderungen ausgesetzt. 
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Zwischen der Genehmigungsbehörde und dem Vorhabenträger sollte daher ge-

klärt werden, ob es im Ausnahmefall sinnvoll ist, eine Verfahrensbeschleunigung 

dadurch zu erzielen, dass sich der behördliche Verfahrensbevollmächtigte der 

Genehmigungsbehörde mit Zustimmung und auf Kosten des Antragstellers eines 

Projektmanagers bedient (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 der 9. BImSchV). Zu erwägen ist dies 

insbesondere in Verfahren, in denen mit einer Vielzahl von Einwendungen ge-

rechnet wird (vgl. Kapitel 7.1.10.6).  

Die Aufgaben des Projektmanagers umfassen die Optimierung von zeitlichen Verfah-

rensabläufen und von organisatorischen und fachlichen Abstimmungen. Er ist „Ver-

waltungshelfer“ und trifft keine hoheitlichen Entscheidungen und kann die Prüfungen, 

die allein der Behörde obliegen, nicht übernehmen oder ersetzen. So kann insbeson-

dere eine nicht ausreichend überprüfte 1:1-Übernahme inhaltlicher Vorarbeiten des 

Projektmanagers oder eines anderen Gutachters (z.B. zusammenfassende Darstel-

lung und Bewertung im Rahmen einer UVP, Zusammenfassung und Bewertung von 

Einwendungen) einen rügefähigen Fehler darstellen.8  

7.1.3 Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 25 Abs. 3 VwVfG NRW) 

Die landesrechtlichen Vorschriften zur frühen Öffentlichkeitsbeteiligung finden im Rah-

men des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens Anwendung. Die 

Sperrwirkung des § 73 BImSchG greift nicht, da das BImSchG keine Regelungen zur 

frühen Öffentlichkeitsbeteiligung enthält und insoweit daher auch nicht als abschlie-

ßend anzusehen ist. Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung ist im Sinne einer frühen Öf-

fentlichkeitsinformation zu sehen und keine vorweggenommene Öffentlichkeitsbeteili-

gung im Sinne des § 10 BImSchG.  

Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung soll dazu dienen, dass der Vorhabenträger 

Konfliktfelder frühzeitig erkennt, hierauf z.B. durch Planänderungen reagieren 

kann und dadurch spätere Kosten vermieden werden. Es kann Transparenz ge-

schaffen sowie die Akzeptanz gefördert werden, so dass im Einzelfall zeitinten-

sive Rechtsbehelfsverfahren vermieden werden können.  

                                              
8 Vgl. OVG NI Beschl. v. 11.02.2019, Az. 12 ME 2019/18, juris, Rn. 47 ff.  
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Nach § 25 Abs. 3 VwVfG NRW wirkt die Genehmigungsbehörde darauf hin, dass der 

Antragsteller die betroffene Öffentlichkeit möglichst vor Antragstellung über das Vor-

haben und seine Auswirkungen unterrichtet („Hinwirkungspflicht“). Diese Vorschrift 

findet nur Anwendung auf Vorhaben, die nicht nur unwesentliche Auswirkungen 

auf die Belange einer größeren Zahl von Dritten haben können. Die Entschei-

dung, ob eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung tatsächlich durchgeführt wird, ob-

liegt dem Vorhabenträger. Seitens der Behörde ist in der Verfahrensakte festzuhal-

ten, dass sie auf eine frühe Beteiligung der Öffentlichkeit hingewirkt hat. Es wird auf 

den Leitfaden für eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung der Bezirksregierungen NRW 

hingewiesen. 

Soweit eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung durch den Vorhabenträger durchgeführt 

wurde, soll nach § 25 Abs. 3 S. 4 VwVfG NRW von diesem das Ergebnis der frühen 

Öffentlichkeitsbeteiligung der betroffenen Öffentlichkeit und der Behörde unverzüglich, 

spätestens jedoch mit der Antragstellung mitgeteilt werden. Erkenntnisse dürfen je-

doch nur insoweit im nachfolgenden Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden, 

als sie für die Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 BImSchG von Bedeutung sind 

(gebundene Entscheidung). 

7.1.4 Grenzüberschreitende Auswirkungen (Behördenbenachrichtigung)  

Wenn eine Anlage grenzüberschreitende Auswirkungen haben kann, ist die Benach-

richtigung sowie Beteiligung von Behörden und der Öffentlichkeit des betroffenen aus-

ländischen Staates zu berücksichtigen.  

Die Regelungen zur Beteiligung der Behörden des betroffenen Staates gelten sowohl 

für Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 11a Abs. 1 und 2 der 9. BImSchV) 

als auch für solche im vereinfachten Verfahren (§ 24 S. 2 der 9. BImSchV). Die 

genannten Vorschriften ordnen die „sinngemäße“ Geltung der §§ 54–59, 64 UVPG so-

wohl bei nicht UVP-pflichtigen als auch bei UVP-pflichtigen Vorhaben an. „Sinngemäß“ 

bedeutet, dass weiterführende Verweise in §§ 54 bis 59 UVPG auf andere Teile und 

Abschnitte des UVPG von der Verweisung ausgeklammert bleiben.9 An ihre Stelle tre-

ten die entsprechenden Vorschriften des BImSchG und der 9. BImSchV. Dies betrifft 

insbesondere die Verweise in §§ 55 Abs. 1 und 2, 56 Abs. 1 UVPG auf die Regelun-

gen zur Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 18 ff. UVPG. Hier sind die Regelungen des 

§ 10 BImSchG und der 9. BImSchV anzuwenden. 

Nach § 64 UVPG bleiben weitergehende Regelungen zur Umsetzung völkerrechtlicher 

Verpflichtungen von Bund und Ländern unberührt. Hier ist für Verfahren im deutsch-

niederländischen Grenzbereich auf die gemeinsame Erklärung beider Länder über 

die Zusammenarbeit für die grenzüberschreitende UVP hinzuweisen. Das bilaterale 

                                              
9 Dietlein in Landmann/Rohmer, UmweltR, 9. BImSchV, § 11a Rn. 3. 
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Verwaltungsabkommen soll dem Vollzug durch die Behörden beider Staaten als Hilfe-

stellung dienen, entfaltet aber keine rechtliche Verbindlichkeit (vgl. Ziffer I. letzter Abs. 

der Erklärung). Jedoch können die Regelungen des Abkommens bei der Auslegung 

des UVPG herangezogen werden.  

Zu unterscheiden ist zwischen der Benachrichtigung (im Folgenden) und der daran 

anknüpfenden Beteiligung (vgl. Kapitel 7.1.9.7) und ggf. Öffentlichkeitsbeteiligung (vgl. 

Kapitel 7.1.10.9 und 7.1.13.4). 

Die Pflicht zur Benachrichtigung des anderen Staates besteht nach 

§ 54 Abs. 1 und 2 UVPG, wenn das Vorhaben grenzüberschreitende Auswirkungen 

haben kann oder wenn der ausländische Staat seinerseits um Benachrichtigung bittet.  

Die Benachrichtigung hat frühzeitig zu erfolgen. Hierbei sollte der frühestmögliche 

Zeitpunkt gewählt werden, sobald geeignete Unterlagen zur Übermittlung vorlie-

gen. Für UVP-pflichtige Vorhaben im niederländisch-deutschen Grenzbereich bietet 

die vorgenannte niederländisch-deutsche UVP-Erklärung eine Orientierungshilfe. Da-

nach sollte eine Benachrichtigung zu einem Zeitpunkt erfolgen, der es der ausländi-

schen Behörde erlaubt, an einem möglichen Scoping-Termin teilzunehmen. Nach eu-

roparechtkonformer Auslegung des § 54 Abs. 1 UVPG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 der UVP-

Richtlinie sind jedenfalls eine Beschreibung des Vorhabens, Angaben über die Art 

der möglichen Entscheidung sowie verfügbare Angaben über die möglichen 

grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen zu übermitteln. Der ausländischen 

Stelle muss gem. § 54 Abs. 3 UVPG eine deutsche Fassung der Unterlagen und zu-

sätzlich die Fassung in einer der Amtssprachen des betroffenen Staates zur Verfü-

gung gestellt werden. 

Im Fall der UVP sind die nach § 2a Abs. 2 der 9. BImSchV für das Scoping vorzule-

genden Unterlagen geeignet.  

Ist die Benachrichtigung erforderlich, ist die frühzeitige Vorlage geeigneter Unter-

lagen einschließlich einer Übersetzung durch den Vorhabenträger in seinem In-

teresse, da dies Verzögerungen aufgrund ggf. notwendig werdender grenzüber-

schreitender Behördenbeteiligung und Öffentlichkeitsbeteiligung vermeidet. 

Adressat der Benachrichtigung ist die vom betroffenen ausländischen Staat be-

nannte Behörde. Diese Stelle ergibt sich aus der UN-Liste der nationalen Kontaktstel-

len zur Espoo-Konvention (Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

im grenzüberschreitenden Rahmen).  

Die zuständige deutsche Behörde bittet die benannte ausländische Behörde unter an-

gemessener Fristsetzung um Auskunft, ob eine Beteiligung erwünscht ist.  
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Lehnt der benachrichtigte Staat eine Beteiligung ab (oder erfolgt keine Antwort), so 

besteht auch kein Erfordernis einer grenzüberschreitenden Behörden- und Öf-

fentlichkeitsbeteiligung nach Maßgabe des § 56 UVPG. Für diesen Fall stellt 

§ 54 Abs. 6 UVPG jedoch klar, dass zumindest die betroffene Öffentlichkeit des aus-

ländischen Staates die Möglichkeit hat, sich am inländischen Beteiligungsverfah-

ren zu beteiligen.  

Teilt der ausländische Staat auf die Benachrichtigung hin mit, dass eine Beteiligung 

gewünscht wird, folgt auf das Benachrichtigungs- nun das grenzüberschreitende 

Beteiligungsverfahren (vgl. § 54 Abs. 5 UVPG; Kapitel 7.1.9.7) und ggf. eine grenz-

überschreitende Öffentlichkeitsbeteiligung (Kapitel 7.1.10.9 und 7.1.13.4). 

7.1.5 Feststellung der UVP-Pflicht 

Bestimmte Anlagen bedürfen einer UVP. Die UVP ist ein unselbständiger Teil des 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.  

Grundsätzlich gilt: UVP-pflichtig ist eine Anlage, die in Anlage 1 zum UVPG mit ei-

nem X gekennzeichnet ist oder bei der die allgemeine Vorprüfung (Kennzeich-

nung mit einem A) oder die standortbezogene Vorprüfung (Kennzeichnung mit 

einem S) zu dem Ergebnis kommt, dass eine UVP erforderlich ist.  

„Ob“ für die Zulassung einer immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen An-

lage eine UVP erforderlich ist, bestimmt sich nach dem Umweltverträglichkeitsprü-

fungsgesetz des Bundes (UVPG) und in geringen Ausnahmefällen nach dem UVPG 

NRW. Ist eine UVP durchzuführen, so bestimmt sich das Verfahren („Wie“) ausschließ-

lich nach der 9. BImSchV, die Verfahrensvorschriften des UVPG sind nicht, auch nicht 

ergänzend, heranzuziehen. 

Der im UVPG verwendete Begriff des Vorhabens umfasst auch, aber nicht nur Anlagen 

nach BImSchG (vgl. § 2 Abs. 4 UVPG). Da im Folgenden die Anwendung des UVP-

Rechts im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren beschrieben wird, ist 

in diesem Zusammenhang die Anlage nach BImSchG gemeint. 

Eine UVP-Pflicht kann zunächst nur bestehen, wenn der in Rede stehende Vorhaben-

typ in der abschließenden Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“ der Anlage 1 des UVPG 

aufgeführt wird. Ist dies der Fall, stellt die Behörde nach § 5 Abs. 1 UVPG fest, ob eine 

Pflicht zur Durchführung einer UVP besteht. Die Feststellung erfolgt nach 

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 UVPG bei einem entsprechenden Antrag des Vorhabenträ-

gers. Dieser Antrag kann vor der Einleitung eines Genehmigungsverfahrens gestellt 

werden. Im Regelfall erfolgt die Feststellung der UVP-Pflicht bei einer unbedingten 

UVP-Pflicht (X-Vorhaben) oder freiwilligen UVP (§ 7 Abs. 3 UVPG) vor Genehmi-

gungsantragstellung. Ist allerdings zunächst eine Vorprüfung (A- oder S-Vorhaben) 

erforderlich, ist ein Antrag nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 UVPG häufig nicht sinnvoll. Denn 
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beim späteren Einreichen des Genehmigungsantrags muss die Vorprüfungsentschei-

dung ggf. nochmals überprüft werden, falls das Vorhaben in relevanter Weise modifi-

ziert wurde, da sie dann ggf. für das modifizierte Vorhaben nicht mehr zutreffend ist. 

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 UVPG erfolgt die Feststellung aber spätestens nach Beginn 

des Genehmigungsverfahrens. Die folgenden Ausführungen gelten sowohl für die 

Feststellung vor als auch nach Beginn des Genehmigungsverfahrens.  

Die Entscheidungswege für die Feststellung der UVP-Pflicht bei Neuvorhaben nach 

§§ 6 und 7 UVPG lassen sich anhand des Entscheidungsfließbildes (Anlage 3) 

nachvollziehen. 

7.1.5.1 Unbedingte UVP-Pflicht bei Neuvorhaben nach § 6 UVPG 

Bei Neuvorhaben besteht eine unbedingte UVP-Pflicht, wenn das Vorhaben in Anlage 

1 Spalte 1 zum UVPG mit einem X gekennzeichnet ist.  

Sofern Größen- oder Leistungswerte angegeben sind, besteht die UVP-Pflicht, wenn 

diese Werte durch das Vorhaben selbst erreicht oder überschritten werden 

(§ 6 UVPG). Als Größen- und Leistungswerte werden diejenigen in Anlage 1 des 

UVPG aufgeführten Werte bezeichnet, die eine unbedingte UVP auslösen (vgl. 

§ 6 S. 2 UVPG). Eine UVP-Pflicht kann nach den Vorschriften für kumulierende Vor-

haben der §§ 10 ff. UVPG auch bestehen, wenn mehrere Vorhaben derselben Art zu-

sammen Größen- oder Leistungswerte der Anlage 1 Spalte 1 erreichen oder über-

schreiten. Dazu im Einzelnen Kapitel 7.1.5.3. Im Falle einer gemeinsamen Anlage  

(§ 1 Abs. 3 der 4. BImSchV) ist die gesamte Größe bzw. Leistung zugrunde zu legen, 

ohne dass ein Rückgriff auf die §§ 10 ff. UVPG erforderlich ist. 

Ist ein Vorhaben in der Anlage 1 Spalte 1 zum UVPG mit einem X gekennzeichnet und 

dient es ausschließlich oder überwiegend der Entwicklung und Erprobung neuer 

Verfahren oder Erzeugnisse für einen Zeitraum, der nicht länger als zwei Jahre be-

trägt, ist nach § 14 UVPG abweichend von § 6 UVPG eine UVP nur erforderlich, wenn 

eine allgemeine Vorprüfung unter besonderer Berücksichtigung der Durchführungs-

dauer ergibt, dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen des Vorhabens zu be-

sorgen sind. 

7.1.5.2  Vorprüfung bei Neuvorhaben nach § 7 UVPG 

Bei Neuvorhaben, die in der Anlage 1 Spalte 2 zum UVPG mit einem A oder S ge-

kennzeichnet sind, ist einzelfallbezogen in einer Vorprüfung (sog. Screening) von der 

zuständigen Behörde zu prüfen, ob das Vorhaben UVP-pflichtig ist (§ 7 UVPG). Sofern 

in Anlage 1 UVPG Prüfwerte für Größe oder Leistung angegeben sind, besteht die 

Vorprüfungspflicht, wenn diese Werte erreicht oder überschritten werden. Als Prüf-

werte werden diejenigen in Anlage 1 des UVPG aufgeführten Werte für Größe oder 
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Leistung bezeichnet, die eine Vorprüfung auslösen (vgl. § 7 Abs. 5 S. 3 UVPG). Die 

Vorprüfung hat eine verfahrenslenkende Funktion, da durch sie entschieden wird, 

ob eine UVP mit obligatorischer Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen ist. 

Bei der Vorprüfung im Einzelfall wird zwischen einer allgemeinen (A) und einer stand-

ortbezogenen Vorprüfung (S) unterschieden. 

7.1.5.2.1 Durchführung der allgemeinen oder standortbezogenen  

Vorprüfung 

Bei einer allgemeinen Vorprüfung wird anhand der Kriterien der Anlage 3 zum UVPG 

eine überschlägige Prüfung durchgeführt. Ergibt die überschlägige Prüfung nach Ein-

schätzung der zuständigen Behörde, dass das beantragte Vorhaben erhebliche nach-

teilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 20 Abs. 1b S. 3 der 9. BImSchV 

bei der Genehmigungsentscheidung zu berücksichtigen wären, ist eine UVP durchzu-

führen. 

Ist eine standortbezogene Vorprüfung erforderlich, wird die überschlägige Prüfung 

in zwei Stufen durchgeführt. In der ersten Stufe prüft die Behörde, ob im jeweiligen 

Einwirkungsbereich des Vorhabens besondere örtliche Gegebenheiten gem. den in 

Anlage 3 zum UVPG unter Nummer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Ist das 

nicht der Fall, besteht keine UVP-Pflicht. Ergibt die Prüfung, dass besondere örtliche 

Gegebenheiten vorliegen, ist in der zweiten Stufe unter Berücksichtigung der in An-

lage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien zu prüfen, ob das Vorhaben erhebliche nach-

teilige Umweltauswirkungen haben kann, die die besondere Empfindlichkeit oder 

Schutzziele des Gebietes betreffen und die nach § 20 Abs. 1b S. 3 der 9. BImSchV 

bei der Genehmigungsentscheidung zu berücksichtigen wären. Ist dies der Fall, ist 

eine UVP durchzuführen. Das BVerwG hat klargestellt, dass bei der standortbezoge-

nen Vorprüfung artenschutzrechtliche Belange im Sinne des § 44 BNatSchG in der 

Regel nur dann zu berücksichtigen sind, wenn sie förmlich als Schutzzweck eines Ge-

bietes nach Nr. 2.3 der Anlage 3 zum UVPG bestimmt wurden.10 Davon abweichend 

kommt in engen Ausnahmefällen eine Berücksichtigung nur in Betracht, wenn eine 

Unterschutzstellung bewusst sachwidrig unterlassen wurde oder ihre Erforderlichkeit 

sich förmlich aufdrängt.11  

Der Vorhabenträger ist nach § 7 Abs. 4 UVPG verpflichtet, der zuständigen Be-

hörde geeignete Angaben nach Anlage 2 des UVPG zu übermitteln. Nach Anlage 2 

Nr. 2 des UVPG hat der Vorhabenträger dabei auch den Kriterien der Anlage 3 zum 

UVPG Rechnung zu tragen. Bei Durchführung der UVP-Vorprüfung im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens ist davon auszugehen, dass vollständige Unterlagen im 

                                              
10 BVerwG, Urteil v. 26.9.2019, Az. 7 C 5/18, juris, Rn. 30 ff. 
11 BVerwG a.a.O., Rn. 34. 
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Sinne des § 7 der 9. BImSchV für die Durchführung der UVP-Vorprüfung jeden-

falls ausreichen. Ein separates Dokument ist in diesem Fall nicht zwingend erforder-

lich und auch nicht immer sinnvoll. Ebenso sind Aussagen des Vorhabenträgers zur 

Notwendigkeit der UVP entbehrlich, da die Bewertung der Angaben in Bezug auf die 

Notwendigkeit einer UVP alleine Aufgabe der Behörde ist. Die Angaben des Vorha-

benträgers zu Umweltauswirkungen, insbesondere auch diejenigen aus Gutachten in 

den Antragsunterlagen, sind von der Behörde auf Plausibilität zu prüfen. Bestehen 

Zweifel an ihrer Richtigkeit oder kann aufgrund ihrer Komplexität zur Richtigkeit im 

Rahmen der Vorprüfung noch keine Einschätzung getroffen werden, können die An-

gaben nicht ohne weiteres bei der behördlichen Einschätzung der Auswirkungen des 

Vorhabens zugrunde gelegt werden. 

Es darf keine Durchermittlung im Sinne einer Vorwegnahme der UVP stattfinden. 

Eine wissenschaftlich exakte Beweisführung durch umfangreiche fachliche Zusatzun-

tersuchungen und Anforderung weiterer, noch nicht schon mit dem Antrag vorgelegter 

Gutachten erfolgt in diesem Verfahrensstadium nicht. Können erhebliche nachteilige 

Umweltauswirkungen im Sinne von § 7 UVPG nur durch eine Prüftiefe, die der einer 

UVP entspräche, ausgeschlossen werden, ist eine UVP durchzuführen, da sonst die 

obligatorische Öffentlichkeitsbeteiligung der UVP umgangen würde. Andererseits 

darf sich die Vorprüfung nicht in einer oberflächlichen Abschätzung spekulativen 

Charakters erschöpfen, sondern muss auf der Grundlage geeigneter und ausreichen-

der Informationen erfolgen.  

Bei fehlender Expertise der Genehmigungsbehörde können einzelfallabhängig Stel-

lungnahmen von Fachbehörden eingeholt und bereits vorhandene Gutachten heran-

gezogen werden.12 Die Behörde hat einen Einschätzungsspielraum bei der Frage, 

welche Unterlagen als Grundlage einer überschlägigen Prüfung geeignet sind. Zur 

möglichen Beteiligung anerkannter Naturschutzvereinigungen i.S.d. § 66 Abs. 1 

LNatSchG beim Screening und Scoping vgl. Erlass vom 10.4.2017. Bei der Entschei-

dung, ob bereits beim Screening eine Beteiligung erfolgt, sollte die Genehmigungsbe-

hörde die im Erlass eröffneten Entscheidungsspielräume nutzen. Auf die im Erlass ge-

nannte Monatsfrist wird ausdrücklich hingewiesen. Eine frühzeitige Beteiligung der Na-

turschutzvereinigung darf vor dem Hintergrund der gesetzlichen Fristen nicht dazu füh-

ren, dass sich die Genehmigungsverfahren verzögern. Insoweit wird insbesondere 

auch darauf hingewiesen, dass die Naturschutzvereinigungen im Rahmen ihrer Mitwir-

kung die Genehmigungsbehörde bei ihrer Entscheidung in einer konstruktiven Weise 

unterstützen und in Bezug auf den konkreten Fall ihren naturschutzfachlichen Sach-

verstand einbringen (vgl. auch § 10 Abs. 3a BImSchG).  

Bei der Vorprüfung berücksichtigt die Behörde, ob erhebliche nachteilige Umweltaus-

wirkungen durch Merkmale des Vorhabens, des Standorts oder durch Vorkehrungen 

                                              
12 BVerwG, Urt. v. 25.6.2014, Az. 9 A 1.13, juris, Rn. 18; OVG NW, Urt. v. 25.2.2015, Az. 8 A 959/10, 
juris, Rn. 175; VGH HE, Beschl. v. 2.3.2015, Az. 9 B 1791/14, juris, Rn. 12. 
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(Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen) des Vorhabenträgers offensicht-

lich ausgeschlossen sind (§ 7 Abs. 5 UVPG). 

Bei der Durchführung der Vorprüfung ist nach Anlage 3 UVPG das Zusammenwirken 

mit anderen bestehenden oder genehmigten Vorhaben zu berücksichtigen. Andere 

Vorhaben sind auch solche anderer Art, die nicht im engen Zusammenhang stehen, 

aber einen sich überschneidenden Einwirkungsbereich aufweisen.13 Das einschlägige 

Fachrecht bleibt hiervon unberührt. Es ist maßgeblich für die Bewertung des Zusam-

menwirkens. Vom Vorhabenträger dürfen daher keine Untersuchungen verlangt wer-

den, die das Fachrecht nicht vorsieht. Jedenfalls wenn das zur Genehmigung anste-

hende Vorhaben offenkundig nach den fachrechtlichen Maßstäben nicht auf ein zu 

prüfendes Schutzobjekt einwirkt, kann auf die Ermittlung der Auswirkungen anderer 

Vorhaben verzichtet werden, da ein Zusammenwirken ausgeschlossen ist. 

Die Behörde hat dem Antragsteller die ihr vorliegenden Daten über die Umwelt und 

über andere, potenziell zusammenwirkende Vorhaben zur Verfügung zu stellen. So-

weit hierfür Gutachten aus anderen Genehmigungsverfahren in Betracht kommen, 

sind entgegenstehende Rechte Dritter zu beachten (insbes. Urheberrechte und etwa-

ige Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse; vgl. dazu Kapitel 7.1.6.1 und 7.1.8.2). Sind 

Informationen über potenziell zusammenwirkende Vorhaben erforderlich, die im Zu-

ständigkeitsbereich anderer Behörden liegen, sind die benötigten Informationen dort 

abzufragen. Vorhandene Fachinformationssysteme und Datenbanken sollten zur In-

formationsbeschaffung genutzt werden (z.B. Datenbank ISA und das Fachinformati-

onssystem „FFH-Verträglichkeitsprüfungen in NRW“ – FIS FFH-VP – beim LANUV).  

7.1.5.2.2 Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen (Schwelle zur UVP) 

Nach § 7 Abs. 1 S. 3 und Abs. 2 S. 4 und 5 UVPG führt die Vorprüfung zur UVP, wenn 

das Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde erhebliche nachteilige 

Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 20 Abs. 1b S. 3 der 9. BImSchV bei der 

Genehmigungsentscheidung zu berücksichtigen wären. Die entsprechend den Aus-

führungen in Kapitel 7.1.5.2.1 im Rahmen der Vorprüfung ermittelten Umweltauswir-

kungen sind danach nach Maßgabe des materiellen Fachrechts zu bewerten. Dieses 

bestimmt, welche Umweltauswirkungen hinzunehmen sind und welche nicht (Zumut-

barkeitsschwellen des materiellen Rechts). 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen im Sinne des § 7 Abs. 1 S. 3 und 

Abs. 2 S. 4 und 5 UVPG sind nicht erst dann zu bejahen, wenn eine Versagung der 

Zulassungsentscheidung zu erwarten ist.14 Daher ist die Erheblichkeitsschwelle im 

                                              
13 OVG NW, Urt. v. 16.3.2016, Az. 8 A 1577/15, juris, Rn. 37. 
14 BVerwG, Urt. v. 17.12.2013, Az. 4 A 1/13, juris, Rn. 37; BVerwG, Urt. v. 7.11.2019, Az. 3 C 12/18, 
juris, Rn. 23. 
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Sinne des § 7 UVPG nicht gleichzusetzen mit der Zumutbarkeitsschwelle des materi-

ellen Rechts. Dieser Ansatz wurde zwar für Planfeststellungsverfahren herausgearbei-

tet, lässt sich aber auch auf die Vorprüfung in Bezug auf die UVP-Pflicht einer gebun-

denen Entscheidung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren übertra-

gen.15 In Abkehr von seiner bisherigen Rechtsprechung hat das BVerwG mit dem o.g. 

Urteil16 entschieden, dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen im Sinne 

§ 7 UVPG jedoch nicht bereits anzunehmen sind, wenn ein Einfluss auf die Zu-

lassungsentscheidung nicht ausgeschlossen werden kann.17 Weil ein derartiger 

Einfluss streng genommen fast nie ausgeschlossen werden kann, dies jedoch zu einer 

Verfehlung der verfahrenslenkenden Funktion der Vorprüfung des Einzelfalls führen 

würde, ist vielmehr eine Gewichtung der betroffenen Belange erforderlich. Geeig-

nete Anhaltspunkte dafür sind das Ausmaß, die Schwere und die Komplexität mög-

licher Auswirkungen.18 Können Umweltauswirkungen voraussichtlich nur zu weiteren 

Schutzauflagen (bzw. Schutzmaßnahmen am Vorhaben) auf der Grundlage des ma-

teriellen Rechts führen, aber nicht zu einer Versagung der Genehmigung, ist eine Um-

weltverträglichkeitsprüfung allein wegen dieser Umweltauswirkungen nicht erforder-

lich.19 Eine mögliche Relevanz im Hinblick auf ein einzelnes Kriterium führt nicht 

zwingend zur UVP-Pflicht.20 Wird die Zumutbarkeit erst durch Inanspruchnahme von 
Ausnahmeregelungen erreicht, erhält der betroffene Belang jedoch mehr Gewicht.21  

Bei der Gewichtung nach den o.g. Kriterien ist davon auszugehen, dass diese Kriterien 

jeweils für sich betrachtet Indizien sind, die das Erfordernis einer UVP implizieren kön-

nen, aber nicht in jedem Fall und für sich allein genommen stets zwingend eine UVP 

auslösen. 

Die aufgrund der Vorprüfung getroffene behördliche Beurteilung der UVP-Pflicht un-

terliegt nur eingeschränkter gerichtlicher Kontrolle, ob die Vorprüfung entsprechend 

den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt wurde und ob das Ergebnis nachvollziehbar 

ist.22 Die gerichtliche Prüfung fokussiert sich dementsprechend auf eine ausreichende 

Sachverhaltsermittlung, auf die richtige Anwendung der fachrechtlichen Maß-

stäbe und der wissenschaftlichen Methodenstandards sowie auf eine plausible 

und nachvollziehbare Darlegung der UVP-Vorprüfung und Entscheidung. Hierbei 

                                              
15 OVG SN, Beschl. v. 27.3.2018, Az. 4 B 185/17, juris, Rn. 9; VGH BW, Beschl. v. 6.7.2015, Az. 8 S 
534/15, juris, Rn. 69; Jarass, BImSchG, § 10 Rn. 15; Peters/Balla/Hesselbarth, Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung, § 17 Rn. 16, 4. Aufl. 2019. 
16 BVerwG, Urt. v 7.11.2019 a.a.O., Rn. 23. 
17 Anders noch BVerwG, Urt. v. 13.12.2007, Az. 4 C 9.06, juris, Rn. 34; BVerwG, Urteil v. 16.10.2008, 
Az. 4 C 5.07, juris, Rn. 32. 
18 VGH BW, Beschl. v. 4.10.2018, Az. 10 S 1639/17, juris, Rn. 11. 
19 BVerwG, Urt. v. 7.11.2019 a.a.O.  
20 OVG SH, Beschl. v. 23.3.2020, Az. 5 LA 2/19, juris, Rn. 8. 
21 OVG NI, Urt. v. 26.2.2020, Az. 12 LB 157/18, juris, Rn. 56. 
22 BVerwG, Urt. v. 25.6.2014, Az. 9 A 1.13, juris, Rn. 16. 
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kommt der Dokumentation durch die Behörde eine zentrale Rolle zu (dazu Kapitel 

7.1.5.2.3). 

Wird das Vorhaben im Lauf des Genehmigungsverfahrens umgeplant, muss ge-

gebenenfalls das Ergebnis der Vorprüfung darauf überprüft werden, ob die Änderung 

relevante Auswirkungen auf das Ergebnis der Vorprüfung hat.23 

7.1.5.2.3 Frist, Dokumentation und Verfahrensfehler 

Die Feststellung, ob für das vorprüfungspflichtige Vorhaben eine UVP-Pflicht besteht 

oder nicht besteht, hat die Behörde innerhalb einer Frist von sechs Wochen zu treffen 

(§ 7 Abs. 6 UVPG). Diese Frist kann in Ausnahmefällen um weitere drei Wochen ver-

längert werden. Bei besonderer Schwierigkeit der Prüfung kann die Frist für die Fest-

stellung um bis zu sechs Wochen verlängert werden. 

Die zuständige Behörde muss die Durchführung und das Ergebnis der Vorprüfung do-

kumentieren (§ 7 Abs. 7 UVPG). Die Dokumentation ist wesentlicher Teil der UVP-

Vorprüfung sowie Teil der Verfahrensakten und im Falle einer gerichtlichen Überprü-

fung von zentraler Bedeutung. Ausreichend ist nach dem BVerwG24 die grobe Skizzie-

rung der genutzten Informationsquellen und Unterlagen, der wesentlichen Prüfschritte 

und der dabei gewonnenen Erkenntnisse über nachteilige Umweltauswirkungen in ei-

nem zu den Verwaltungsakten genommenen Dokument. Daraus müssen die eigene 

Bewertung und das Ergebnis der Vorprüfung hervorgehen. Dies gilt im besonderen 

Maße, wenn der Vorhabenträger, was ihm freisteht, in seinen Angaben zur Vorprüfung 

zu einem eigenen Ergebnis in Bezug auf die fehlende Notwendigkeit einer UVP 

kommt. Die Behörde muss dokumentieren, dass sie die Angaben für die UVP-

Vorprüfung daraufhin überprüft hat, ob sie mit den übrigen Antragsunterlagen im Ein-

klang stehen. 

Wird das Ergebnis der Vorprüfung im Laufe des Genehmigungsverfahrens aufgrund 

von Umplanungen des Vorhabens überprüft, muss auch diese Prüfung erneut do-

kumentiert werden. 

Die Dokumentation kann jederzeit überarbeitet werden, wenn im Laufe des Geneh-

migungsverfahrens auffällt, dass der Behörde im Zeitpunkt der Vorprüfung ein Fehler 

unterlaufen ist, sie beispielsweise vorhandene Erkenntnisquellen nicht genutzt oder 

die rechtlichen Maßstäbe verkannt hat. Solche Überarbeitungen müssen jedoch auf-

grund des Grundsatzes der Aktenwahrheit und Aktenvollständigkeit in der Verfahrens -

akte nachvollziehbar bleiben. Wird bei der Korrektur der UVP-Vorprüfung festgestellt, 

dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vorliegen, kann jedoch der Verzicht 

                                              
23 Vgl. BVerwG, Urt. v. 24.5.2018, Az. 4 C 3/17, juris, Rn. 21.  
24 BVerwG, Beschl. v. 28.2.2013, Az. 7 VR 13/12, juris, Rn. 15. 
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auf eine UVP nicht aufrechterhalten werden, sondern es ist eine UVP einzuleiten. Zu 

den Heilungsmöglichkeiten von Fehlern Kapitel 17.3 und 17.4. 

7.1.5.2.4 Bekanntgabe des Ergebnisses nach § 5 Abs. 2 UVPG 

Wird eine Vorprüfung durchgeführt, ist das Ergebnis der Öffentlichkeit bekannt zu ge-

ben (§ 5 Abs. 2 UVPG). Die zuständige Behörde hat hierbei die wesentlichen Gründe 

für das Bestehen oder Nichtbestehen der UVP-Pflicht unter Hinweis auf die jeweils 

einschlägigen Kriterien nach Anlage 3 anzugeben. Besteht nach Ansicht der Behörde 

keine UVP-Pflicht, muss sie in der Bekanntgabe auch darauf eingehen, welche Merk-

male des Vorhabens oder des Standorts oder welche Vorkehrungen für diese Ein-

schätzung maßgebend sind. Eine einzelfallunabhängige Aufzählung der Umwelt-

medien, unter der pauschalen Angabe, sie seien nicht betroffen, ist daher nicht aus-

reichend. Der Text ist auf den Einzelfall anzupassen, so dass das Ergebnis nachvoll-

ziehbar wird. Die Bekanntgabe des Ergebnisses der UVP-Vorprüfung hat mindestens 

im zentralen UVP-Internetportal (vgl. § 20 UVPG) zu erfolgen (Erlass vom 7.7.2021). 

Darüber hinaus kann weiterhin auch eine Bekanntgabe des Ergebnisses auf der 

Homepage der Behörde, im Amtsblatt oder in örtlichen Tageszeitungen vorgenommen 

werden. Bei der Feststellung der UVP-Pflicht kann die Bekanntgabe mit der Bekannt-

machung des Vorhabens nach § 8 der 9. BImSchV verbunden werden. 

7.1.5.2.5 UVP-Pflicht bei freiwilliger UVP auf Antrag nach § 7 Abs. 3 UVPG 

Unterliegt ein Vorhaben nach Anlage 1 Spalte 2 zum UVPG der Pflicht zur Durchfüh-

rung einer Vorprüfung, kann der Vorhabenträger nach § 7 Abs. 3 UVPG eine freiwillige 

UVP beantragen. Hält die Behörde das Entfallen der Vorprüfung für zweckmäßig, so 

ist im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren unmittelbar eine UVP 

durchzuführen, ohne dass zuvor eine Vorprüfung durchgeführt wird. Für die Durchfüh-

rung einer freiwilligen UVP bestehen die gleichen Anforderungen wie für ein UVP -

pflichtiges Vorhaben. Die Durchführung einer freiwilligen UVP kann im Einzelfall zur 

Vermeidung von Prozessrisiken, aus Gründen der Rechtssicherheit und der Akzeptanz 

sinnvoll sein. Über den Antrag ist nach § 1 Abs. 2 S. 1 der 9. BImSchV i.V.m 

§ 7 Abs. 3 UVPG zu entscheiden. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar 

(§ 44a VwGO).  

7.1.5.3 Kumulierende Vorhaben nach §§ 10 ff. UVPG 

7.1.5.3.1 Vorbemerkungen 

Eine Pflicht zur Durchführung einer UVP kann unter den Voraussetzungen der 

§§ 10 ff. UVPG auch gegeben sein, wenn zwei oder mehr Vorhaben derselben Art 

gleichzeitig oder nacheinander beantragt bzw. genehmigt werden und sie gemeinsam 
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die Größen- oder Leistungswerte der Spalte 1 der Anlage 1 UVPG („X“) erreichen oder 

überschreiten (sog. kumulierende Vorhaben). Ebenso kann eine Pflicht zur Durchfüh-

rung einer Vorprüfung unter den Voraussetzungen der §§ 10 ff. UVPG bestehen, wenn 

zwei oder mehr Vorhaben derselben Art gemeinsam die Prüfwerte für Größe oder Leis-

tung der Spalte 2 der Anlage 1 UVPG („A“ oder „S“) erreichen oder überschreiten. 

Größe oder Leistung mehrerer Vorhaben werden unter bestimmten Voraussetzun-

gen also addiert. 

Die allgemeinen Grundsätze und Voraussetzungen für eine Kumulation finden sich in 

§ 10 UVPG. Die Rechtsfolgen der nachträglichen Kumulation sind in § 11 und 

§ 12 UVPG geregelt. Nachträgliche Kumulation bedeutet, dass zu einem beantragten 

oder bestehenden Vorhaben (früheres Vorhaben) nachträglich ein kumulierendes Vor-

haben hinzutritt (hinzutretendes Vorhaben; § 11 Abs. 1 UVPG). § 11 UVPG ist anzu-

wenden, sofern das frühere Vorhaben bereits genehmigt wurde, und § 12 UVPG, so-

fern das Genehmigungsverfahren des früheren Vorhabens noch nicht abgeschlossen 

wurde. Für den seltenen Fall der gleichzeitigen Antragstellung ist § 10 Abs. 1 bis 

3 UVPG heranzuziehen. Näheres zu den Rechtsfolgen s.u. Kapitel 7.1.5.3.4. 

Die Regelungen sollen verhindern, dass durch Aufteilung gleichartiger Vorhaben das 

Erreichen oder Überschreiten von in Anlage 1 UVPG festgelegten Größen-, Leistungs- 

oder Prüfwerten umgangen werden kann. 

7.1.5.3.2 Vorhaben ohne Größen-, Leistungs- oder Prüfwerte  

in Anlage 1 UVPG 

Sieht Anlage 1 UVPG für Vorhaben keine Größen-, Leistungs- oder Prüfwerte vor, 

kommt eine Addition von Größe oder Leistung nicht in Betracht.25 Für solche Vorhaben 

können also die Regelungen der §§ 10 ff. UVPG für die Feststellung, ob für das bean-

tragte Vorhaben aufgrund der Zuordnung zu „X“, „A“ oder „S“ eine unbedingte UVP -

Pflicht besteht oder zunächst eine Vorprüfung durchzuführen ist, außer Betracht blei-

ben. 

Bei Vorhaben ohne Größen-, Leistungs- oder Prüfwerte in Anlage 1 UVPG ist jedoch 

§ 12 Abs. 5 UVPG für die Durchführung der Vorprüfung zu beachten, wenn als 

kumulierende Vorhaben solche mit noch nicht abgeschlossenen Genehmigungsver-

fahren in Betracht kommen. Denn vom Erreichen der Leistungs-, Größen- oder Prüf-

werte ist das bei der Durchführung der Vorprüfung zu berücksichtigende Zusammen-

wirken der Auswirkungen von bestehenden oder zugelassenen Vorhaben im Sinne 

von Nr. 1.2, Nr. 2 Einleitungssatz und Nr. 3.6 der Anlage 3 des UVPG zu unterschei-

den.26 Das Zusammenwirken nach Anlage 3 UVPG umfasst bestehende oder zuge-

                                              
25 Vgl. OVG NW, Urt. v. 8.6.2018, Az. 20 D 80/15.AK, juris, Rn. 142. 
26 Vgl. Peters/Balla/Hesselbarth, § 7 UVPG, Rn. 19, 4. Aufl., 2019. 
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lassene Vorhaben, auch solche anderer Art, deren Auswirkungen sich derart überla-

gern können, dass nach dem Vorprüfungsergebnis eine UVP erforderlich wird (s.o. 

Kapitel 7.1.5.2.1). Das Zusammenwirken wird auch in den § 11 Abs. 5 und 

§ 12 Abs. 5 UVPG aufgegriffen, indem Regelungen für die Berücksichtigung des an-

deren Vorhabens als Vorbelastung getroffen werden. 

Für kumulierende Vorhaben, bei denen für das frühere Vorhaben das Zulassungsver-

fahren noch nicht abgeschlossen ist, sieht § 12 Abs. 5 UVPG für die Vorprüfung vor, 

das Vorhaben als Vorbelastung zu berücksichtigen. § 12 Abs. 5 UVPG geht damit 

über Anlage 3 UVPG hinaus. Nach Anlage 3 ist die Berücksichtigung eines Zusam-

menwirkens von noch im Zulassungsverfahren befindlichen Vorhaben in der Vorprü-

fung nicht erforderlich, da dort auf bereits bestehende oder zugelassene Vorhaben 

abgestellt wird. Daher sind die Voraussetzungen des § 10 Abs. 4 UVPG zu prüfen, 

wenn es im Umfeld des Vorhabens weitere Vorhaben derselben Art gibt, deren Zulas-

sungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind. Liegen die Voraussetzungen vor, ist 

bei der Vorprüfung § 12 Abs. 5 UVPG zu berücksichtigen. 

Demgegenüber hat § 11 Abs. 5 UVPG (Fall des abgeschlossenen Zulassungsverfah-

rens für das frühere Vorhaben) keinen Regelungsgehalt, der über die in An-

lage 3 UVPG vorgesehene Berücksichtigung des Zusammenwirkens hinausgeht. 27 

Bei Vorhaben, für die in Anlage 1 keine Größen-, Leistungs- oder Prüfwerte festgelegt 

wurden, sind daher die Voraussetzungen des § 10 Abs. 4 UVPG nicht zu prüfen, wenn 

für eine Kumulation im Sinne der §§ 10 ff. UVPG nur Vorhaben in Betracht kommen, 

deren Zulassungsverfahren bereits abgeschlossen sind. 

7.1.5.3.3 Voraussetzungen nach § 10 Abs. 4 UVPG 

Kumulierende Vorhaben liegen vor, wenn mehrere Vorhaben derselben Art von 

einem oder mehreren Vorhabenträgern durchgeführt werden und in einem en-

gen Zusammenhang stehen (§ 10 Abs. 4 S. 1 UVPG). 

Vorhaben derselben Art liegen vor, wenn sie der gleichen Ordnungsnummer, der 

ersten und zweiten Ziffernebene nach der Anlage 1 UVPG angehören (z.B. Anlagen 

für Schweinemast nach 7.7, wenn eine 7.7.1 und die andere 7.7.2 zuzuordnen ist). In 

begründeten Ausnahmefällen können auch Vorhaben derselben Sachgebietsgruppe 

mit unterschiedlichen Ordnungsnummern derselben Art sein, wenn sich die Vorhaben 

durch eine entsprechende technische oder bauliche Beschaffenheit und Betriebsweise 

sowie durch vergleichbare Umweltauswirkungen auszeichnen und die angegebenen 

                                              
27 Tepperwien in Schink/Reidt/Mitschang, Kommentar zur Umweltverträglichkeitsprüfung und zum Um-
weltverträglichkeitsgesetz, § 11 UVPG, Rn. 5, 1. Aufl. 2018.  
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Größen- oder Leistungswerte addierbar, d.h. in derselben Messeinheit ausgewiesen 

sind.28 

Nach § 10 Abs. 4 S. 2 UVPG liegt ein enger Zusammenhang vor, wenn sich der Ein-

wirkungsbereich der Vorhaben im Sinne des § 2 Abs. 11 UVPG überschneidet und die 

Vorhaben funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind. Technische und 

sonstige Anlagen, also insbesondere immissionsschutzrechtliche Anlagen, müssen 

zusätzlich mit gemeinsamen betrieblichen oder baulichen Einrichtungen verbunden 

sein (§ 10 Abs. 4 S. 3 UVPG). 

Für einen funktionalen und wirtschaftlichen Bezug ist nach der Rechtsprechung zu 

Tierhaltungsanlagen ein planvolles statt zufälliges Nebeneinander ausreichend und 

ein Ineinandergreifen der Betriebsabläufe nicht zwingend erforderlich. Für eine Ver-

bindung durch gemeinsame betriebliche oder bauliche Einrichtungen waren ein ge-

meinsamer Trinkwasserbrunnen oder eine gemeinsame Zuwegung nach der Recht-

sprechung schon ausreichend.29 Öffentliche Infrastruktureinrichtungen, wie das öffent-

liche Kanalnetz, sind jedoch keine gemeinsamen Einrichtungen. 

7.1.5.3.4 Rechtsfolgen i.S.v. §§ 10 ff. UVPG 

Unter den oben beschriebenen Voraussetzungen des § 10 Abs. 4 UVPG kommt die 

Addition der jeweiligen Größe oder Leistung in Betracht. Je nach Einzelfall sind 

§ 11 Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 (abgeschlossenes Zulassungsverfahren des früheren 

Vorhabens) oder § 12 Abs. 1 bis 4 und Abs. 6 UVPG (noch laufendes Zulassungsver-

fahren des früheren Vorhabens) heranzuziehen. Der Entscheidungsablauf für die Fest-

stellung der UVP-Pflicht kumulierender Vorhaben ist im Entscheidungsfließbild 

(Anlage 4) dargestellt. 

Zu beachten sind die Bagatellregelungen der § 11 Abs. 4 und § 12 Abs. 4 UVPG. 

Danach besteht trotz des gemeinsamen Erreichens oder Überschreitens der X-

Schwelle lediglich die Pflicht zur Durchführung einer allgemeinen Vorprüfung, wenn 

das hinzutretende Vorhaben selbst nicht die Prüfwerte der Vorprüfung nach An-

lage 1 Spalte 2 UVPG erreicht. Im Fall des § 12 Abs. 3 UVPG ist dies entsprechend 

auch für das frühere Vorhaben anzuwenden. 

Bei der Prüfung, ob Größen-/Leistungswerte durch Addition erstmalig erreicht oder 

überschritten werden, bleiben ältere Bestände unter den Voraussetzungen des 

§ 10 Abs. 6, § 11 Abs. 6 bzw. § 12 Abs. 6 UVPG außer Betracht (zum sog. Altvorha-

benprivileg siehe unten Kapitel 7.1.5.3.5). 

                                              
28 Vgl. OVG NW, Urt. v. 21.3.2017, Az. 8 A 1105/15, juris, Rn. 62: Kumulation von Anlagen für Hähn-
chenmast, Nr. 7.3 und Schweinemast, Nr. 7.7. 
29 Vgl. BVerwG, Urt. v. 18.6.2015, Az. 4 C 4/14, juris; BVerwG, Urt. v. 17.12.2015, Az. 4 C 7/14, juris.  
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Im Rahmen des Anwendungsbereichs des § 12 UVPG ist bei der Durchführung der 

Vorprüfung § 12 Abs. 5 UVPG zu beachten, der über das in Anlage 3 des UVPG 

geregelte Zusammenwirken hinausgeht (vgl. oben Kapitel 7.1.5.3.2). 

Für den seltenen Fall der gleichzeitigen Antragstellung ist § 10 Abs. 1 bis 3 UVPG 

heranzuziehen. Die dort geregelten Rechtsfolgen entsprechen denen des 

§ 12 Abs. 3 UVPG für die nachträgliche Kumulation bei noch nicht vollständig vorlie-

genden Antragsunterlagen des früheren Vorhabens. Es spricht einiges dafür, auch 

§ 12 Abs. 4 (Bagatellregelung) und Abs. 5 (zur Durchführung der Vorprüfung) UVPG 

entsprechend auch bei der gleichzeitigen Antragstellung heranzuziehen. 

Eine freiwillige UVP ist auch bei kumulierenden Vorhaben möglich (§ 10 Abs. 2 S. 2, 

§ 11 Abs. 4 S. 2 bzw. § 12 Abs. 4 S. 2 jeweils i.V.m. § 7 Abs. 3 UVPG; dazu Kapitel 

7.1.5.2.5). 

7.1.5.3.5 Altvorhabenprivileg 

Der in den jeweiligen Anwendungsbereich der Richtlinien 85/337/EWG und 97/11/EG 

fallende und bereits bis einschließlich der Stichtage 3.7.1988 (Umsetzungsfrist der 

UVP-RL 85/337/EWG) bzw. 14.3.1999 (Umsetzungsfrist der UVP-Änderungs-RL 

97/11/EG) beantragte Bestand (vollständige Antragsunterlagen) bleibt bei der Fest-

stellung von Größe und Leistung nach § 10 Abs. 6, § 11 Abs. 6 und 

§ 12 Abs. 6 UVPG unberücksichtigt. 

Es muss zunächst für den betroffenen Vorhabentyp nachvollzogen werden, in welcher 

Richtlinienfassung dieser Typ erstmalig in einem der beiden Vorhabenkataloge (zwin-

gende UVP oder Einzelfallprüfung) aufgenommen wurde. War der Vorhabentyp bereits 

Gegenstand der Richtlinie 85/337/EWG, kommt es darauf an, ob der Bestand bis ein-

schließlich 3.7.1988 mit vollständigen Antragsunterlagen beantragt worden war. War 

der Vorhabentyp hingegen erstmalig Gegenstand der Richtlinie 97/11/EG, kommt es 

darauf an, ob der Bestand bis einschließlich 14.3.1999 mit vollständigen Antragsun-

terlagen beantragt worden war. 

Im Rahmen einer erforderlichen Vorprüfung oder UVP aufgrund des alleinigen Errei-

chens der X-Schwelle sind jedoch auch die Vorbelastungen durch ältere Bestände 

nach Maßgabe des Fachrechts bei der Bewertung der Erheblichkeit zu berücksichti-

gen. Ein „Herausrechnen“ der Vorbelastung des vor den Stichtagen verwirklichten 

Vorhabens erfolgt dabei nicht. 

7.1.5.3.6 Komplexvorhaben (zusammengesetzte Vorhaben) 

Komplexvorhaben oder zusammengesetzte Vorhaben sind Vorhaben, die als solche 

nach ihrer Definition in Anlage 1 UVPG bereits aus einer Mehrheit von Anlagen 
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desselben oder verschiedener Betreiber bestehen. Bei solchen Vorhaben wie bei-

spielsweise Windfarmen (Nr. 1.6 Anlage 1 i.V.m. § 2 Abs. 5 UVPG) oder integrierten 

chemischen Anlagen (Nr. 4.1 Anlage 1 UVPG) sind die Vorschriften der §§ 10 

ff. UVPG daher nicht einschlägig. Bei schrittweiser Erweiterung von Komplexvorhaben 

findet stattdessen § 9 UVPG Anwendung. Liegen die tatbestandlichen Voraussetzun-

gen für ein Komplexvorhaben vor, z.B. die des § 2 Abs. 5 UVPG für eine Windfarm, 

sind neben bestehenden oder genehmigten Anlagen nach dem Prioritätsprinzip und 

entsprechend § 12 Abs. 2 UVPG auch beantragte Anlagen mit formell vollständigen 

Antragsunterlagen in das Komplexvorhaben mit einzubeziehen.30  

7.1.6 Scoping nach § 2a Abs. 2 der 9. BImSchV 

Ist eine UVP erforderlich, unterrichtet und berät die Genehmigungsbehörde auf 

Antrag des Vorhabenträgers oder, wenn sie dies für sachdienlich hält, über den Inhalt 

und den Umfang der für das Genehmigungsverfahren und für die Durchführung der 

UVP voraussichtlich beizubringenden Unterlagen (sog. Scoping). Ein Scoping vor 

Beginn des Genehmigungsverfahrens mit UVP kann insbesondere zur Klärung offener 

Fragen hilfreich sein. 

Hierzu sind der Behörde vom Antragsteller zunächst nach § 2a Abs. 2 der 9. BImSchV 

Projektunterlagen vorzulegen, die erste Angaben zu dem Vorhaben, seinen Leistungs-

merkmalen und dem Standort enthalten müssen. Ferner müssen die Unterlagen – in 

diesem Stadium noch sehr allgemein gehaltene – Angaben zu den möglichen Auswir-

kungen des Vorhabens auf die Schutzgüter des UVPG enthalten (Scoping-Papier). 

Die Genehmigungsbehörde kann mit dem Antragsteller eine Besprechung über Ge-

genstand, Umfang und Methode der Umweltverträglichkeitsprüfung sowie sonstige 

Fragen zu den Unterlagen durchführen und dazu die betroffenen zuständigen Fach-

behörden, Standort- und Nachbargemeinden im Untersuchungsgebiet sowie Sachver-

ständige und sonstige Dritte hinzuziehen (Scoping-Termin; § 2a Abs. 3 S. 1 bis 3 der 

9. BImSchV). Als sonstige Dritte kommen insbesondere nach § 3 UmwRG anerkannte 

Umweltvereinigungen bzw. anerkannte Naturschutzvereinigungen i.S.d. § 66 Abs. 1 

LNatSchG in Betracht. Zur Information des Landesbüros der Naturschutzverbände 

zum Scoping-Termin vgl. Erlass vom 10.4.2017. 

Sind für das Vorhaben weitere Zulassungsentscheidungen erforderlich, die nicht 

nach § 13 BImSchG konzentriert werden (z.B. wasserrechtliche Erlaubnisse und Be-

willigungen), ist nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 UVPG NRW i.V.m. § 31 Abs. 1 UVPG die für 

das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren zuständige Behörde die fe-

derführende Behörde, der nach § 2a Abs. 4 der 9. BImSchV das Scoping obliegt. Sie 

                                              
30 Vgl. OVG NW, Beschl. v. 13.9.2017, Az. 8 B 1373/16, juris, Rn. 6 ff.; OVG NW, Beschl. v. 23.10.2017, 
Az. 8 B 705/17, juris, Rn. 33 ff; OVG NW, Beschl. v. 23.10.2017, Az. 8 B 565/17, juris, Rn. 21 ff.  
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führt es im Zusammenwirken mit den Zulassungsbehörden paralleler Verfahren und 

der Naturschutzbehörde durch. 

Bei der Bestimmung des Untersuchungsumfangs gilt, dass sich dieser allein nach 

Maßgabe des Fachrechts bestimmt, d.h., auch bei Durchführung einer UVP sind keine 

umfangreicheren Untersuchungen veranlasst und gelten keine strengeren materiellen 

Anforderungen als in Genehmigungsverfahren ohne UVP.  

Die Informationen aus der Unterrichtung oder dem Besprechungstermin dienen dem 

Antragsteller als Basis für die von ihm zu erarbeitenden Unterlagen. 

Zur eventuell notwendigen möglichst frühzeitigen Einleitung gutachterlicher Untersu-

chungen vgl. Kapitel 7.1.2.2. 

Zur fachgerechten Erstellung des UVP-Berichts können Sachverständige eingeschal-

tet werden.  

7.1.6.1 Herausgabe von Daten und Informationen/Urheberrechte 

Die Behörden müssen dem Antragsteller und seinen Gutachtern die bei ihnen vorhan-

denen Daten und Informationen zur Verfügung stellen, soweit Rechte Dritter oder öf-

fentliche Interessen nicht entgegenstehen (§ 2a Abs. 1 S. 3 und Abs. 3 S. 4 der 

9. BImSchV). Die Informationspflicht kommt insbesondere bei der Frage des Zusam-

menwirkens mit anderen Vorhaben nach § 4e Abs. 1 S. 2 und 

Nr. 4 Buchst. c) Buchst. ff) der Anlage zu § 4e der 9. BImSchV und bei kumulierenden 

Vorhaben i.S.d. §§ 10 ff. UVPG zum Tragen, da der Antragsteller für seinen eigenen 

UVP-Bericht in diesen Fällen auch die Umweltauswirkungen anderer Vorhaben be-

rücksichtigen muss. 

In Bezug auf die Weitergabe von Gutachten, die in anderen Genehmigungsverfahren 

vorgelegt wurden, kommen als entgegenstehende Rechte neben Betriebs- und Ge-

schäftsgeheimnissen Urheberrechte in Betracht. 

Aufgrund des dem Gutachter als Urheber zustehenden Erstveröffentlichungsrechts 

muss dieser ausdrücklich oder konkludent seine Zustimmung zur Veröffentlichung er-

teilt haben. Die Ausübung dieses Rechts kann jedoch durch Vertrag auch dem Auf-

traggeber übertragen worden sein. Bei Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung ist 

regelmäßig bereits eine Erstveröffentlichung, insbesondere durch Auslage der An-

tragsunterlagen, mit zumindest konkludenter Zustimmung erfolgt, da der Urheber die 

gutachterlichen Unterlagen in diesen Fällen gerade zum Zweck einer Veröffentlichung 

erstellt.31 Nach erfolgter Erstveröffentlichung verletzt die Weitergabe, um anderen An-

                                              
31 BVerwG, Urt. v. 26.9.2019, Az. 7 C 1/18, juris, Rn. 37; OVG NW, Urt. v. 24.11.2017, Az. 15 A 690/16, 
juris, Rn. 108.  
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tragstellern im Rahmen ihrer Verfahren eine Berücksichtigung von zusätzlichen Infor-

mationen und die Vervollständigung seiner Antragsunterlagen zu ermöglichen, keine 

Urheberrechte. Dies gilt unabhängig von der Frage, welche Teile des Gutachtens dem 

Urheberschutz unterliegen. 

Sofern Gutachten in Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung eingebracht wur-

den, ist die Zustimmung zur Veröffentlichung regelmäßig noch nicht erfolgt.32 Mit der 

Antragstellung hat der Antragsteller als Auftraggeber der Gutachten zunächst nur darin 

eingewilligt, dass die Genehmigungsbehörde von dem Genehmigungsantrag und den 

beigefügten Antragsunterlagen Kenntnis erlangt, um das Genehmigungsverfahren 

durchzuführen. Die Weitergabe ohne die Zustimmung des Urhebers bzw. des Auftrag-

gebers würde das Erstveröffentlichungsrecht verletzen. 

Der Herausgabe von Gutachten oder Gutachtenteilen stehen dennoch keine Urheber-

rechte entgegen, wenn es sich um reine Datensammlungen handelt (Wiedergabe 

von Messergebnissen, Daten über Immissions- und sonstige Vorbelastungen sowie 

Kartierungsdaten). Diese sind urheberrechtlich nicht relevant, da sie mangels eigener 

schöpferischer Leistung kein geschütztes Werk i.S.d. Urheberrechts darstellen und in-

sofern der Anwendungsbereich des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) nicht eröffnet ist. 

Werkcharakter i.S.d. Urheberrechts besitzen Gutachten oder Teile davon, wenn sie 

sich durch Individualität oder Originalität auszeichnen. Dazu muss ein Gestaltungs-

spielraum bestehen, was bei alleine wissenschaftlichen Zwängen unterliegenden In-

halten nicht der Fall ist. Auf den Arbeitsaufwand oder die erforderliche Sachkenntnis 

kommt es dabei nicht an.33 Originalität im Sinne einer eigenen geistigen Schöpfung 

besitzen beispielsweise über eine Datensammlung hinausgehende prognostische Ele-

mente.34 Der Urheberrechtsschutz erstreckt sich nur auf diejenigen Gutachtenteile, die 

diesen Werkcharakter haben. 

Im Ergebnis heißt dies für die typischerweise in Genehmigungsverfahren relevanten 

Informationen und Gutachten, dass Emissionsdaten und Immissionsmesswerte, 

Immissionsprognosen oder Daten zu Gewässereinleitungen sowie Artenschutz-

kartierungen regelmäßig auch ohne Zustimmung des Verfassers oder des Auftragge-

bers herauszugeben sind. 

In denjenigen Fällen, in denen urheberrechtlich geschützte Gutachten oder Gutach-

tenteile weitergegeben werden sollen, die noch nicht im Rahmen einer Öffentlichkeits-

beteiligung veröffentlicht wurden, sind der Urheber und der Auftraggeber des Gutach-

tens, der vertraglich zur Ausübung von Urheberrechten befugt sein kann, um Zustim-

mung zur Weitergabe zu ersuchen. In der Praxis empfiehlt es sich, in Zweifelsfällen, 

                                              
32 BVerwG a.a.O., Rn. 37.  
33 BVerwG a.a.O., Rn. 19, 22. 
34 BVerwG a.a.O., Rn. 24.  
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in denen die Reichweite des Urheberschutzes unklar ist, eine Anhörung vorzunehmen 

und in diesem Rahmen die ausdrückliche Zustimmung zur Weitergabe einzuholen.  

7.1.6.2 Nachforderung von UVP-Unterlagen 

An das Ergebnis der Unterrichtung über die voraussichtlich vorzulegenden Unterlagen 

ist die Genehmigungsbehörde nicht gebunden. Für eine spätere Nachforderung von 

Unterlagen für die UVP gelten dieselben Maßgaben wie für andere Antragsunterlagen 

(siehe dazu Kapitel 7.1.8.4).  

7.1.7 Antragsunterlagen 

7.1.7.1 Sachverständigengutachten 

Ein vom Antragsteller vorgelegtes Gutachten ist eine sonstige Unterlage i.S.d. 

§ 10 Abs. 1 S. 2 BImSchG (§ 13 Abs. 2 S. 1 der 9. BImSchV). Erteilt der Vorhabenträ-

ger den Gutachtenauftrag nach Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde oder er-

teilt er ihn an einen Sachverständigen, der nach Landesrecht für diesen Bereich be-

kannt gegeben ist, so gilt das vorgelegte Gutachten als behördliches Sachverständi-

gengutachten (vgl. § 13 Abs. 2 S. 2 der 9. BImSchV). 

Die behördliche Beauftragung von Sachverständigengutachten ist auf ein notwen-

diges Maß zu beschränken (§ 13 Abs. 1 der 9. BImSchV). Dieses Sachverständigen-

gutachten kann von der Behörde beauftragt werden, wenn es zur Prüfung der Ge-

nehmigungsvoraussetzungen erforderlich ist und die Behörde nicht selbst über 

die erforderliche Sachkenntnis verfügt oder sich nicht mit geringem Aufwand 

sachkundig machen kann.  

In der Praxis erfolgt seitens der Genehmigungsbehörde die Beauftragung des LANUV 

zur Prüfung eines vorhabenbezogenen Teilsicherheitsberichts bei Betriebsbereichen 

der oberen Klasse (vgl. § 13 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 der 9. BImSchV).  

7.1.7.2 UVP-Bericht nach § 4a der 9. BImSchV 

Soweit eine UVP durchzuführen ist, sind die Angaben über die Auswirkungen auf die 

Umwelt der Behörde in einem Dokument, dem UVP-Bericht (§ 4e der 9. BImSchV), zu 

übermitteln. Inhaltlich muss der UVP-Bericht den Anforderungen des § 4e der 9. BIm-

SchV sowie der zugehörigen Anlage zu § 4e der 9. BImSchV genügen. Aufgrund des 

erforderlichen Umfangs und der Tiefe des UVP-Berichts, der dem der Fachgutachten 

gleichkommt, sowie zur Vermeidung von Widersprüchlichkeiten und umfassen-

den Wiederholungen empfiehlt der Gesetzgeber, nur die wesentlichen Aussagen  

der Fachgutachten und sonstigen Antragsunterlagen in den UVP-Bericht zu überneh-

men und ansonsten auf die entsprechenden Fachgutachten und Unterlagen zu 
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verweisen.35 Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass § 4e Abs. 1 S. 1 Nr. 6 der 

9. BImSchV lediglich die Darstellung vom Antragsteller tatsächlich geprüfter vernünfti-

ger Alternativen fordert.36 

7.1.7.3 Ausgangszustandsbericht 

Bei Anlagen, die der IE-Richtlinie unterliegen, die also im Anhang 1 Spalte d der 

4. BImSchV mit dem Buchstaben E gekennzeichnet sind, hat der Antragsteller nach 

§ 10 Abs. 1a BImSchG mit den Antragsunterlagen einen Bericht über den Ausgangs-

zustand von Boden und Grundwasser (AZB) vorzulegen, wenn und soweit eine Ver-

schmutzung des Bodens oder des Grundwassers auf dem Anlagengrundstück 

durch relevante gefährliche Stoffe möglich ist.  

Der Ausgangszustandsbericht soll den Zustand des Bodens und des Grundwas-

sers auf dem Anlagengrundstück darstellen. Er dient als Beweismittel und als Ver-

gleichsmaßstab für die Rückführungspflicht bei der Anlagenstilllegung 

(§ 5 Abs. 4 BImSchG).  

Der AZB als zeitkritisches Verfahrenselement erfordert eine sehr frühzeitige Ab-

stimmung zwischen den Behörden, Antragstellern und Sachverständigen. 

7.1.7.3.1 Befreiung vom Ausgangszustandsbericht 

Nach § 10 Abs. 1a S. 2 BImSchG besteht die Möglichkeit einer Verschmutzung des 

Bodens oder des Grundwassers nicht, wenn aufgrund der tatsächlichen Umstände ein 

Eintrag ausgeschlossen werden kann. Der Antragsteller hat die Gründe für die Be-

freiung von der Vorlage des AZB in den Antragsunterlagen darzulegen. Über die Be-

freiung entscheidet die zuständige Behörde.  

In Bezug auf die Fälle der Befreiung vom Ausgangszustandsbericht wird auf den Er-

lass vom 25.3.2020 verwiesen. 

7.1.7.3.2 Zeitpunkt der Vorlage des AZB  

Zwar hat der Antragsteller den AZB nach § 10 Abs. 1a BImSchG grundsätzlich mit den 

Antragsunterlagen vorzulegen. In § 7 Abs. 1 S. 5 der 9. BImSchV ist aber ausdrücklich 

                                              
35 Vgl. BT-Drs. 18/11499, S. 89.  
36 Dietlein in Landmann/Rohmer, 9. BImSchV, § 4e Rn. 19.  
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vorgesehen, dass die Behörde zulassen kann, dass der AZB bis zum Beginn der Er-

richtung oder der Inbetriebnahme nachgereicht wird. Der Behörde wird insoweit ein 

Ermessensspielraum eingeräumt.  

Da die Erstellung des AZBs einen großen Zeitaufwand erfordert und mit hohen 

Anforderungen verbunden ist, wird die Behörde im laufenden Genehmigungsver-

fahren in der Regel ermessensfehlerfrei entscheiden können, dass der AZB bis 

zur Inbetriebnahme nachgereicht, von der Behörde geprüft und gebilligt wird.  

Um sicherzustellen, dass die Erstellung des AZBs durch die Errichtung nicht behinder t 

wird, soll vor der Genehmigung frühzeitig mit der Behörde das erforderliche Untersu-

chungskonzept einschließlich des zu untersuchenden Stoffspektrums abgestimmt 

werden. Bei frühzeitiger Abstimmung eines AZB-Konzeptes ist davon auszugehen, 

dass die Prüfung des danach erstellten AZBs durch die Genehmigungsbehörde und 

die Aufnahme in den Genehmigungsbescheid sehr kurzfristig erfolgen kann. 

In Bezug auf weitere Ausführungen zum AZB wird auf den Erlass vom 25.3.2020 in 

Verbindung mit der LABO-Arbeitshilfe zum Ausgangszustandsbericht für Boden und 

Grundwasser verwiesen. 

7.1.7.4 Überwachungskonzept Boden und Grundwasser 

Bei Anlagen, die der IE-Richtlinie unterliegen, sind nach § 21 Abs. 2a S. 1 Nr. 1, 

Nr. 3 Buchst. b und c der 9. BImSchV im Genehmigungsbescheid Auflagen zum 

Schutz des Bodens und Grundwassers und Anforderungen an die Überwachung  

der Maßnahmen zur Vermeidung der Verschmutzung von Boden und Grundwasser 

sowie an die Überwachung von Boden und Grundwasser hinsichtlich der in der An-

lage verwendeten, erzeugten oder freigesetzten relevanten gefährlichen Stoffe  

aufzunehmen. Unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 21 Abs. 2a S. 2 der 9. BIm-

SchV sind in Bezug auf die Überwachung von Boden und Grundwasser nach  

Nr. 3 Buchst. c auch die Zeiträume für die Überwachung festzulegen.  

Erfolgt eine systematische Beurteilung des Verschmutzungsrisikos, kann dies Einfluss 

auf die Überwachungsintervalle haben. Durch Vorlage eines geeigneten Konzeptes für 

die Überwachung der Anlage in Bezug auf Boden und Grundwasser kann der Antrag-

steller daher wesentlich auf die von der Genehmigungsbehörde festzulegenden Maß-

nahmen Einfluss nehmen. Die Anforderungen an das Konzept sollten im Rahmen der 

Antragsberatung besprochen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen können die 

Intervalle verlängert werden; ein Aussetzen der Bodenproben kann grundsätzlich er-

folgen, wenn der Antrag ein betreibereigenes Überwachungskonzept (betriebliche Ei-

genüberwachung) enthält, das auf anlagen- und risikobezogenen Kriterien aufbaut und 
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bei dessen Anwendung ein Verschmutzungsrisiko nach Maßgabe menschlicher Ver-

nunft ausgeschlossen werden kann. Gegenstand der Eigenüberwachung sind in die-

sem Zusammenhang die von der Anlage ausgehenden möglichen Auswirkungen auf 

den Boden und auf das Grundwasser. Die Aussetzung der Bodenproben ist grund-

sätzlich vom Antragsteller aktiv zu beantragen. Anderenfalls wird in entsprechenden 

Nebenbestimmungen die Beprobung des Bodens (mindestens alle 10 Jahre) ohne 

Aussetzung festgelegt.  

Weitere Hinweise zu Auflagen zur Überwachung von Boden und Grundwasser werden 

derzeit erarbeitet und zu einem späteren Zeitpunkt an dieser Stelle ergänzt. Zur gene-

rellen Information wird auf die LABO-Arbeitshilfe zur Überwachung von Boden und 

Grundwasser hingewiesen.  

Durch Vorlage eines geeigneten Konzeptes für die Überwachung der Anlage in Be-

zug auf Boden und Grundwasser kann der Antragsteller daher wesentlich auf die 

von der Genehmigungsbehörde festzulegenden Maßnahmen Einfluss nehmen. Die 

Anforderungen an das Konzept sollten im Rahmen der Antragsberatung bespro-

chen werden. 

7.1.7.5 Störfallrecht  

Für die Genehmigung von Anlagen, die unter den Voraussetzungen des 

§ 3 Abs. 5a BImSchG Betriebsbereich oder Bestandteil eines Betriebsbereichs sind, 

gelten besondere formelle und materielle Anforderungen. Ein Betriebsbereich ist der 

unter Aufsicht eines Betreibers stehende räumliche Bereich, in dem bestimmte gefähr-

liche Stoffe im Sinne des § 3 Abs. 5a BImSchG vorhanden sind. Gefährliche Stoffe 

sind solche des Art. 3 Nr. 10 der Richtlinie 2012/18/EU (sog. Seveso-III-RL). Der Be-

griff des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe wird in Bezug auf kurzfristig vorhandene 

Mengen und außer Kontrolle geratene Prozesse im Erlass vom 1.9.2021 konkretisiert. 

Die Anforderungen der 12. BImSchV (sog. Störfallverordnung) richten sich danach, ob 

es sich um einen Betriebsbereich der unteren oder der oberen Klasse handelt 

(§§ 1 Abs. 1, 2 Nr. 1 und Nr. 2 i.V.m. Anhang I der 12. BImSchV). 

7.1.7.5.1 Festlegung des angemessenen Sicherheitsabstandes  

Bei der Neugenehmigung von Anlagen, die Betriebsbereich oder Bestandteil eines Be-

triebsbereichs sind, ist der angemessene Sicherheitsabstand stets zu ermitteln. So-

lange keine bundeseinheitlichen Regelungen zur Festlegung des angemessenen Si-

cherheitsabstandes bei Betriebsbereichen oder Anlagen in Betriebsbereichen vorlie-

gen, wird in NRW wie folgt vorgegangen: 

Es können Gutachten gefordert werden, mit denen der angemessene Abstand der 

Störfallanlage zu Schutzobjekten nach KAS 18 in Verbindung mit KAS 32 oder nach 
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KAS 33 bestimmt wird (Leitfaden und Arbeitshilfen der KAS). Dies ist mit erheblichem 

Zeitaufwand verbunden, da ein Gutachten beauftragt werden muss und die Erstellung 

erfahrungsgemäß mehrere Monate benötigen kann.  

Dabei dient der angemessene Abstand im BImSchG-Verfahren (§ 19 Abs. 4 BIm-

SchG) zunächst nur der Festlegung der Verfahrensart (vgl. Kapitel 7.1.10.2; dort 

auch Erläuterung zur Ermittlung des Sicherheitsabstands). Die Wahrung des ange-

messenen Sicherheitsabstandes stellt aber keine Betreiberpflicht dar (§ 3 Abs. 5 der 

12. BImSchV) und ist somit keine Genehmigungsvoraussetzung i.S.d. § 6 Abs. 1  

Nr. 1 BImSchG. 

Der angemessene Sicherheitsabstand ist jedoch auch für das weitere Verfahren rele-

vant, da er für die Klärung der planungsrechtlichen Zulässigkeit benötigt wird (i.S.d. 

Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG; Kapitel 

7.2.2.1.1). 

7.1.7.5.2 Sicherheitsbericht 

Der Betreiber eines Betriebsbereichs der oberen Klasse hat mit dem Antrag einen 

(Teil-)Sicherheitsbericht vorzulegen (§ 4b Abs. 2 der 9. BImSchV). Bei Änderungsge-

nehmigungen gilt dies nur, soweit durch die beantragte Änderung sicherheitsrelevante 

Anlagenteile betroffen sind. Der Umfang ist dann mit der Genehmigungsbehörde ab-

zustimmen. Über den Sicherheitsbericht ist im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 

in der Regel ein Sachverständigengutachten einzuholen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 der 9. BIm-

SchV). Die Genehmigungsbehörde holt ein Sachverständigengutachten zum (Teil-)Si-

cherheitsbericht ein und beauftragt für dieses Gutachten vorrangig das LANUV (Kapi-

tel 7.1.9.6). Anderenfalls kann durch den Antragsteller ein Sachverständiger nach 

§ 29b BImSchG zur Prüfung des Sicherheitsberichts beauftragt werden. 

7.1.7.6 Artenschutzprüfung und FFH-Verträglichkeitsprüfung 

Ist eine Artenschutzprüfung oder eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich (dazu 

Kapitel 7.2.2.2), sind entsprechende Antragsunterlagen vorzulegen.  

Die vom Antragsteller auszufüllenden Prüfprotokolle A und B zur Artenschutzprüfung 

können über den Downloadbereich des LANUV zum Artenschutz im editierbaren PDF-

Format bezogen werden 

Für Summationsprüfungen im Rahmen von FFH-Verträglichkeitsprüfungen ist das 

Fachinformationssystem „FFH-Verträglichkeitsprüfungen in NRW“ (FIS FFH-VP) zu 

nutzen. Hierfür ist eine Anmeldung ist erforderlich. Darin sind die entsprechenden Prüf-

protokolle zur FFH-Verträglichkeitsprüfung vom Antragsteller online zu bearbeiten, 

wozu nach § 34 Abs. 3 LNatSchG (Landesnaturschutzgesetz Nordrhein-Westfalen) 
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eine gesetzliche Verpflichtung besteht. Das LANUV stellt eine Handreichung zur An-

wendung des FIS FFH-VP zur Verfügung. 

7.1.8 Antragstellung 

7.1.8.1 Form und Eingangsbestätigung 

Der Antrag auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung und die da-

zugehörenden Antragsunterlagen sind schriftlich oder elektronisch einzureichen 

(§ 10 Abs. 1 BImSchG). Für einen elektronischen Antrag genügt eine „einfache“ E-

Mail ohne Unterschrift. Bei elektronischer Antragstellung kann die Behörde die zusätz-

liche schriftliche Vorlage des Antrags und der Antragsunterlagen verlangen (vgl. 

§ 10 Abs. 1 S. 4 BImSchG). Sofern die technischen Voraussetzungen auf Seiten der 

Antragssteller und Behörden bereits gegeben sind, sollte vor dem Hintergrund der Ver-

einfachung und Beschleunigung von Verfahrensschritten auf eine elektronische An-

tragstellung hingewirkt werden. Zur Verwendung von Antragsformularen s.o. Kapi-

tel 7.1.2.2.  

In Bezug auf Anlagen zur Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen ist zu 

berücksichtigen, dass es dem Antragsteller europarechtlich gestattet ist, die einschlä-

gigen Unterlagen auch in digitaler Form einzureichen (Art. 16 Abs. 2 S. 2 der RED II). 

Das Ermessen der Behörde dürfte in diesen Fällen also eingeschränkt sein. Vor die-

sem Hintergrund wird das Verlangen analoger Unterlagen daher nur in Betracht kom-

men, wenn sie für die Durchführung des Verfahrens erforderlich sind oder diese be-

schleunigen. 

Bei UVP-pflichtigen Vorhaben hat der Vorhabenträger den UVP-Bericht sowie die das 

Vorhaben betreffenden entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen 

(§ 10 Abs. 1 S. 7 der 9. BImSchV) auch elektronisch vorzulegen, da diese mit der Be-

kanntmachung des Vorhabens im zentralen Internetportal einzustellen sind (dazu Ka-

pitel 7.1.10.5). Zum Begriff der Berichte und Empfehlungen vgl. auch Kapitel 7.1.10.3. 

Nach Eingang des Antrags ist dieser dem Antragsteller unverzüglich zu bestätigen 

(§ 6 der 9. BImSchV). 

7.1.8.2 Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 

Unterlagen, die Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten, müssen vom Antrag-

steller im förmlichen Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung als solche 

gekennzeichnet und getrennt vorgelegt werden, da diese Unterlagen nicht ausge-

legt werden dürfen. Anstelle der nicht auszulegenden Unterlagen ist eine Inhaltsbe-

schreibung vom Antragsteller mit einzureichen, damit diese ausgelegt werden 
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kann. Sie muss Dritten eine Beurteilung der Anlagenauswirkungen ermöglichen 

(§ 10 Abs. 2 BImSchG). 

Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse sind alle auf ein Unternehmen bezogenen Tat-

sachen, Umstände und Vorgänge, die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenz-

ten Personenkreis zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung der Rechtsträger ein 

berechtigtes Interesse hat. Betriebsgeheimnisse umfassen im Wesentlichen techni-

sches Wissen, Geschäftsgeheimnisse betreffen vornehmlich kaufmännisches Wissen. 

Ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis setzt danach neben dem Mangel an Offenkun-

digkeit der zugrunde liegenden Information ein berechtigtes Interesse des Unterneh-

mens an deren Nichtverbreitung voraus. Ein solches Interesse besteht, wenn die Of-

fenlegung der Information geeignet ist, exklusives technisches oder kaufmännisches 

Wissen den Marktkonkurrenten zugänglich zu machen und so die Wettbewerbsposi-

tion des Unternehmens nachhaltig zu beeinflussen. In die Beurteilung der Schutz-

würdigkeit des Interesses an der Geheimhaltung fließt auch eine Abwägung mit 

den Informationsbedürfnissen der Allgemeinheit bzw. der Nachbarschaft ein. Bei 

Emissionsdaten wird die Abwägung in der Regel zu Gunsten des Informationsinteres-

ses ausfallen.37 Legt der Betreiber dar, dass Rückschlüsse auf eine besondere, von 

ihm entwickelte, geheim zu haltende Innovation möglich sind, von der er sich eine 

günstige Marktposition verspricht, wird die Abwägung in der Regel zu Gunsten des 

Geheimhaltungsinteresses ausfallen. 

Weitere Ausführungen zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen mit Beispielen aus 

der Rechtsprechung sowie eine tabellarischen Handlungshilfe sind im Erlass vom 

17.5.2022 zur fakultativen Auslegung von Antragsunterlagen über das Internet nach 

Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) dargelegt (s. zum Erlass auch Kapitel 

7.1.10.10). 

7.1.8.3 Vollständigkeit der Antragsunterlagen 

Über den Genehmigungsantrag ist nach Eingang des Antrags und der dem Antrag 

beizufügenden Unterlagen in förmlichen Verfahren innerhalb einer Frist von sieben 

Monaten, in vereinfachten Verfahren innerhalb einer Frist von drei Monaten zu ent-

scheiden (§ 10 Abs. 6a S. 1 und Abs. 1 S. 2 BImSchG). Daraus wird geschlossen, 

dass die Frist zur Erteilung der Genehmigung beginnt, wenn die Antragsunterlagen 

vollständig eingereicht wurden (sog. formelle Vollständigkeit).  

Die formelle Vollständigkeit i.S.v. § 7 der 9. BImSchV liegt vor, wenn die Unterlagen in 

einer Weise prüffähig sind, dass sie sich zu allen rechtlich relevanten Aspekten des 

Vorhabens verhalten, und die Behörde in die Lage versetzen, den Antrag unter Be-

rücksichtigung dieser Vorgaben näher zu prüfen.  

                                              
37 Jarass, § 10 BImSchG, Rn. 38; Dietlein in Landmann/Rohmer, § 10 BImSchG, Rn. 62.  
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Die Genehmigungsbehörde hat in der Regel innerhalb eines Monats nach Eingang 

des Antrags zu prüfen, ob die Unterlagen vollständig sind. Die Behörde kann die 

Frist nur in begründeten Ausnahmefällen einmal um zwei Wochen verlängern 

(§ 7 Abs. 1 der 9. BImSchV). 

Nicht vollständig sind Unterlagen, wenn sie rechtlich relevante Fragen vollständig aus-

blenden (wie etwa bei einer erforderlichen, aber fehlenden Schallimmissionsprognose 

für eine Windenergieanlage). Die Unterlagen müssen allerdings nicht schon die 

Genehmigungsfähigkeit belegen. Es ist also nicht erforderlich, dass ein vorzulegen-

des Gutachten der Prüfung in jeder Hinsicht standhält und keine weiteren fachlichen 

Fragen aufwirft. Fachliche Einwände und ein fachliches Nachhaken stehen der An-

nahme der Vollständigkeit i.S.v. § 7 der 9. BImSchV nicht entgegen, sofern die fragli-

che Unterlage eine fachliche Prüfung überhaupt ermöglicht.38  

Daraus folgt, dass von der Vollständigkeit in diesem Sinne (sog. formelle Vollständig-

keit) die Vollständigkeit der Unterlagen zu unterscheiden ist, die eine Entscheidung 

über den Antrag erlaubt (sog. materielle Vollständigkeit oder Bescheidungsfähig-

keit). Formelle und materielle Vollständigkeit können, müssen aber nicht zeitlich zu-

sammenfallen.  

7.1.8.4 Prüfung der formellen Vollständigkeit, Nachforderung von Unterlagen, Ver-

fahrensbeginn und Beschleunigungsmöglichkeiten 

Ziel ist es, insbesondere bei komplexen Verfahren, mit Hilfe einer umfassenden 

Antragsberatung, Antragskonferenz und formellen Vollständigkeitsprüfung Nach-

forderungen und dadurch bedingte Verzögerungen des Verfahrens zu vermei-

den. 

In standardmäßigen Genehmigungsverfahren kann die Prüfung der formellen Vollstän-

digkeit i.S.v. § 7 der 9. BImSchV durch die Genehmigungsbehörde auf Basis beste-

hender Erfahrungen oder anhand von Checklisten vorgenommen werden. Als Check-

liste eignet sich das Inhaltsverzeichnis der Antragsformularsätze.  

Hat eine Vorantragskonferenz unter Beteiligung bestimmter Fachbehörden stattgefun-

den (vgl. Kapitel 7.1.2.3), kann die Genehmigungsbehörde im Rahmen der Vollstän-

digkeitsprüfung erkennen, ob die in der Vorbesprechung definierten vorzulegenden 

Unterlagen eingereicht wurden.  

 

                                              
38 OVG NW, Beschl. v. 13.9.2017, Az. 8 B 1373, juris, Rn. 16 ff. 
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Wurde in einem komplexen Genehmigungsverfahren keine Vorantragskonferenz 

durchgeführt oder bestehen aus anderen Gründen Zweifel an der Vollständigkeit, 

kann es zweckmäßig sein, wenn die Genehmigungsbehörde einzelne Fachbe-

hörden mit einer kurzen Fristsetzung allein zur Frage der Vollständigkeit der An-

tragsunterlagen beteiligt (parallele Behördenbeteiligung zur Vollständigkeit).  

Erkennt die Genehmigungsbehörde fehlende Unterlagen, fordert sie diese unverzüg-

lich nach (Nachforderung im Rahmen Prüfung der formellen Vollständigkeit).  

Für Anlagen erneuerbarer Energien gilt nach § 10 Abs. 5a Nr. 3 S. 1 BImSchG, 

dass die zuständige und die zu beteiligenden Behörden die zur Prüfung des Antrags 

zusätzlich erforderlichen Unterlagen in einer einmaligen Mitteilung an den Antrags-

steller zusammenfassen sollen. Diese Regelung soll dazu beitragen, die Zusammen-

stellung der erforderlichen Unterlagen zu beschleunigen39. Die zuständigen Behörden 

werden aufgefordert, dem Antragssteller zeitnah in einer einmaligen Mitteilung einen 

umfassenden Überblick über die noch erforderlichen Antragsunterlagen zu verschaf-

fen. Es soll vermieden werden, dass sukzessive immer wieder neue Nachforderungen 

gestellt werden. Auf der anderen Seite darf diese Regelung aber auch nicht dazu füh-

ren, dass die einmalige Mitteilung vorsorglich erst zu einem sehr späten Zeitpunkt er-

folgt, damit möglichst keine Nachforderungen übersehen werden. Auch dies kann zu 

Verzögerungen in den Verfahren führen. Vielmehr hat die Vollzugspraxis gezeigt, dass 

im Einzelfall auch ein Abschichten von Nachforderungen gerade auch zur Beschleuni-

gung der Verfahren beitragen kann. Diese Nachforderungen sind auch im Rahmen 

des eingeschränkten Ermessens („soll“) der neuen Regelung weiterhin möglich (aty-

pischer Fall).  

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 der 9. BImSchV kann die Behörde zulassen, dass Unterlagen, 

deren Einzelheiten nicht für die Genehmigungsfähigkeit der Anlage an sich von unmit-

telbarer Bedeutung sind, erst nach Genehmigungserteilung, vor Errichtung oder Inbe-

triebnahme der Anlage vorzulegen sind. Hierzu gehört beispielsweise der Ausgangs-

zustandsbericht (vgl. Kapitel 7.1.7.3.2). 

Sieht die Genehmigungsbehörde die Unterlagen als formell vollständig an, beginnt 

sie unverzüglich mit der Fachbehörden- sowie ggf. der Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Sie hat den Antragsteller gem. § 7 Abs. 2 der 9. BImSchV über den weiteren Ablauf 

des Genehmigungsverfahrens zu unterrichten.  

                                              
39 Vgl. BT-Drs. 19/30954, S. 11. 

Beschleunigung 
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Nach § 10 Abs. 5a Nr. 3 S. 2 BImSchG wird diese Unterrichtungspflicht für Anlagen 

zur Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen dahingehend konkretisiert, 

dass die Genehmigungsbehörde nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen 

einen Zeitplan für das weitere Verfahren erstellt und diesen Zeitplan in den Fällen der 

Abwicklung über die einheitliche Stelle nach Nr. 1 der einheitlichen Stelle, andernfalls 

dem Antragsteller mitteilt. Diese neue Regelung lässt die bereits geltenden Regelun-

gen zur Gestaltung des zeitlichen Verfahrensablaufs unberührt40. 

Im Rahmen der Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen können sich auch nach 

Feststellung der formellen Vollständigkeit im Verlauf des Verfahrens ggf. auch auf-

grund der Stellungnahmen der Fachbehörden noch weitere Nachforderungen erge-

ben, bis der Antrag bescheidungsfähig ist bzw. die Unterlagen materiell vollständig 

sind (z.B. Ergänzung von Aussagen in Gutachten).  

Die Behörde kann daher im weiteren Verfahren jederzeit weitere Unterlagen anfordern, 

sofern dies zur Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen notwendig ist. Dies gilt 

trotz der in § 10 Abs. 5a Nr. 3 S. 1 BImSchG geforderten Bündelung von Nachforde-

rungen auch für Verfahren für Anlagen erneuerbarer Energien. Ein rechtssicheres 

Verfahren ist regelmäßig auch im Interesse der Antragsteller, da materielle Defizite 

des Bescheides zur Aufhebung der Genehmigung führen können. Die Pflicht zur Bei-

bringung weiterer erforderlicher Unterlagen besteht bis zum Zeitpunkt der behördli-

chen Entscheidung.41 Sofern sich das Verfahren aufgrund von erforderlichen Nachfor-

derungen verzögert, kann die Genehmigungsfrist unter den Voraussetzungen des 

§ 10 Abs. 6a, S. 2 und 3 BImSchG jeweils (also mehrfach) um drei Monate verlängert 

werden.  

Hält eine Fachbehörde die Unterlagen für nicht ausreichend, ist nicht sie, sondern al-

lein die Genehmigungsbehörde berechtigt, rechtlich verbindlich eine Nachfor-

derung gegenüber dem Antragsteller vorzunehmen. Die Genehmigungsbehörde 

entscheidet also, ob sie einer entsprechenden Forderung der Fachbehörde folgt und 

die Unterlagen vom Antragsteller nachfordert.42  

  

                                              
40 Vgl. BT-Drs. 19/27672, S. 20. 
41 Jarass, § 10 BImSchG, Rn. 51. 
42 Dietlein in Landmann/Rohmer, § 10 BImSchG, Rn. 110; 9. BImSchV, § 7 Rn. 6 und 9. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 



7 Neugenehmigung (§§ 4, 6 BImSchG) 

 
 

64 

 

Die in der Praxis verbreitete direkte Abstimmung von Nachreichungen zwischen 

Fachbehörde und Antragsteller bzw. dem von ihm beauftragten Gutachter kann 

eine hilfreiche, informelle Beschleunigung sein, sofern kein Dissens über die Er-

forderlichkeit der Nachforderungen besteht. Die Genehmigungsbehörde sollte 

durch die Fachbehörde jedoch stets über von ihr unmittelbar an den Antragsteller 

gerichtete Nachforderungen informiert werden und eine parallele Übersendung 

der Unterlagen an die Genehmigungsbehörde sichergestellt sein.  

Nachforderungen sowohl hinsichtlich der allgemeinen Unterlagen als auch der Gut-

achten und des UVP-Berichts dürfen nur gestellt werden, wenn sie zur Sachverhalts-

ermittlung für die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen erforderlich sind. 

Nachforderungen müssen zudem hinsichtlich Inhalt, Umfang und Anforderungen hin-

reichend präzisiert sein. Sie sollten dementsprechend gegenüber dem Antragsteller 

begründet werden und er sollte darauf hingewiesen werden, dass ohne entsprechende 

Ergänzung die Genehmigungsfähigkeit nicht gegeben ist. 

Eine zügige Ergänzung der Antragsunterlagen liegt im Interesse des Antragstel-

lers an einem zügigen Abschluss des Genehmigungsverfahrens.  

Die Daten zu Nachforderungen und zur Vollständigkeit sind über ISA zu dokumentie-

ren (zu den Rahmenbedingungen vgl. Kapitel 18).  

7.1.8.5 Teilprüfungen, vorgezogene Behördenbeteiligung, vorgezogene 

Öffentlichkeitsbeteiligung  

§ 7 Abs. 1 S. 4 der 9. BImSchV verpflichtet die Behörde zur Vornahme von mög-

lichen materiellen Teilprüfungen, auch wenn die Antragsunterlagen noch nicht 

formell vollständig sind. In diesem Zusammenhang kann auch die vorgezogene 

Beteiligung einzelner Fachbehörden sinnvoll sein. 

Fehlt also beispielsweise noch ein zeitaufwändig zu erstellendes Gutachten, das nur 

die Belange einer einzelnen Fachbehörde betrifft, hindert dies nicht die Einleitung der 

Beteiligung der anderen Fachbehörden. Ebenso kann auch bei weitergehender Un-

vollständigkeit die Beteiligung einzelner Behörden vorgezogen werden, wenn die sie 
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betreffenden Unterlagen bereits vollständig sind und ihre Stellungnahme erfahrungs-

gemäß länger dauert oder im konkreten Einzelfall der betroffene Belang als besonders 

kritisch eingestuft wird. In den genannten Fällen kann in Abstimmung mit der Behörde 

auch die Einreichung eines zunächst noch unvollständigen Antrags eine Beschleuni-

gungsmöglichkeit darstellen. 

In Einzelfällen kann auch mit der Öffentlichkeitsbeteiligung begonnen werden, bevor 

die Antragsunterlagen formell vollständig sind. Nach § 10 Abs. 1 S. 1 der 9. BImSchV 

müssen (nur) die Unterlagen ausgelegt werden, die Informationen über die Auswirkun-

gen auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit enthalten, so dass auch hier das 

Fehlen einzelner, nicht hierzu gehörender Unterlagen den Ablauf des Verfahrens nicht 

hemmt. Die Auslegung unzureichender, nicht umfassender Unterlagen kann jedoch 

einen absoluten Verfahrensfehler nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. c UmwRG darstellen, 

so dass die Entscheidung, ob eine noch fehlende Unterlage für die öffentliche Ausle-

gung verzichtbar ist, sorgfältig geprüft werden sollte. 

7.1.9 Behördenbeteiligung 

Sobald die Unterlagen vollständig vorliegen, sind die Stellungnahmen der Fachbehör-

den einzuholen.  

Nach § 10 Abs. 5 BImSchG i.V.m. § 11 der 9. BImSchV fordert die federführende 

Genehmigungsbehörde diese spätestens gleichzeitig mit der öffentlichen Be-

kanntmachung sternförmig und unter ausdrücklicher Fristsetzung von einem Mo-

nat auf, eine Stellungnahme abzugeben.  

Der Zeitpunkt der Aufforderung kann dementsprechend schon vor der öffentlichen Be-

kanntmachung sowie vor der formellen Vollständigkeit des Antrags liegen.  

Im Einzelfall stellt eine vorgezogene Beteiligung von Fachbehörden, sobald der 

Antrag in Bezug auf deren jeweils betroffenes Fachrecht vollständig ist, eine wirk-

same Beschleunigungsmöglichkeit dar (vgl. Kapitel 7.1.8.5). 

Die Genehmigungsbehörde soll auf eine Einhaltung der Frist zur Stellungnahme hin-

wirken. 

Zu beteiligen sind diejenigen Behörden, die von dem Vorhaben in ihrem Aufgaben-

bereich berührt sind. Häufig sind dies insbesondere die Standortgemeinden und 
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Bauaufsichtsbehörden (auch wegen Belangen des Brandschutzes), Naturschutzbe-

hörden, Wasserbehörden, Arbeitsschutzbehörden, Abfallbehörden, Forstbehörden 

und Raumordnungsbehörden. Je nach Einzelfall wird die Beteiligung weiterer Behör-

den erforderlich, wie beispielsweise der Veterinärbehörden (z.B. beim Einsatz von tie-

rischen Nebenprodukten in Biogasanlagen).  

7.1.9.1 Fehlende/unzureichende Stellungnahme einer Fachbehörde  

Hat eine Fachbehörde bis zum Ablauf der Frist nicht Stellung genommen, ist da-

von auszugehen, dass die Behörde sich nicht äußern will (Übermittlungsfehler 

sind auszuschließen).  

Die Genehmigungsbehörde kann allerdings beim Schweigen einer beteiligten Behörde 

nicht davon ausgehen, dass die von dieser Behörde zu wahrenden Belange nicht be-

rührt werden. Sie muss dann ggf. im Rahmen des Amtsermittlungsgrundsatzes zu ei-

ner eigenen Bewertung kommen.43 An die vorliegenden Stellungnahmen der Fach-

behörden ist die Genehmigungsbehörde nicht gebunden. Die Genehmigungsbe-

hörde entscheidet alleine darüber, welche Belange zu berücksichtigen sind. Sie muss 

die Stellungnahmen daher selbst bewerten, auf Plausibilität, Verhältnismäßigkeit und 

innere Widersprüche prüfen und gegebenenfalls bei Vorliegen besonderer Gründe 

auch verwerfen. Dies gilt auch für Stellungnahmen derjenigen Behörden, deren Zulas-

sungen nach § 13 BImSchG konzentriert werden. 

Bei einer unzureichenden oder fehlenden Stellungnahme einer Fachbehörde besteht 

zunächst die Möglichkeit, durch den Antragsteller vorgelegte fachgutachterliche 

Stellungnahmen in die eigene Bewertung einzubeziehen. Sofern die eigene Bewer-

tung durch die Genehmigungsbehörde aufgrund fehlender Fachkenntnisse nicht mög-

lich erscheint und ihr eine kurzfristige Klärung mit der Fachbehörde nicht gelingt, kann 

sie an die Fachaufsichtsbehörde der zuständigen Fachbehörde herantreten. 

Soweit geklärt ist, dass die Anlage grundsätzlich genehmigungsfähig ist und lediglich 

die nähere Ausgestaltung von Nebenbestimmungen noch offen ist, kann im Einzelfall 

mit Einverständnis des Antragstellers gem. § 12 Abs. 2a BImSchG ein hinreichend be-

stimmter Auflagenvorbehalt in Betracht kommen. 

Kommt ein Auflagenvorbehalt nicht in Betracht, hat die Genehmigungsbehörde eigen-

verantwortlich zu prüfen und zu entscheiden, inwieweit ggf. unter Berücksichtigung von 

                                              
43 Hansmann, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Textsammlung mit Einführung und Erläuterungen,  
9. BImSchV, § 11 Fn. 29. 
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Nebenbestimmungen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit die Genehmigungsvoraus-

setzungen vorliegen. Es wird empfohlen, die Fachbehörde vorab über die beabsich-

tigte Entscheidung und auch den Zeitpunkt der Entscheidung zu informieren. 

In jedem Fall sind die Genehmigungsfristen des § 10 Abs. 6a BImSchG im Blick zu 

behalten. Eine Fristverlängerung alleine aufgrund der unzureichenden Mitwir-

kung einer zu beteiligenden Behörde kommt nicht in Betracht, es sei denn, das 

betroffene Fachrecht wirft auch für die Fachbehörde besonders schwierige oder um-

fangreiche Fragen auf.  

Soweit der Antragsteller gegen eine ablehnende Entscheidung oder belastende Ne-

benbestimmungen gerichtlich vorgeht oder im Zusammenhang mit einer Untätigkeits-

klage einen Verpflichtungsantrag auf Erteilung der Genehmigung stellt, erfolgt die 

fachliche Klärung im Gerichtsverfahren. Eine rechtswidrige Entscheidung hat die Ge-

nehmigungsbehörde zu vertreten. 

7.1.9.2 Besonderheiten bei der Behördenbeteiligung für Anlagen erneuerbarer 

Energien 

Die Regelung des § 11 S. 3 der 9. BImSchV ist für Anlagen zur Nutzung von Energie 

aus erneuerbaren Quellen nunmehr auch in § 10 Abs. 5 S. 2 BImSchG aufgenommen 

worden. 

Nach § 10 Abs. 5 S. 3 BImSchG hat die zuständige Behörde bei diesen Anlagen im 

Fall des Versäumnisses der Monatsfrist durch die Fachbehörde auf Antrag des Vor-

habenträgers, die Entscheidung über den Genehmigungsantrag in Bezug auf den je-

weiligen betroffenen Belang auf der Grundlage der geltenden Sach- und Rechtslage 

zum Zeitpunkt des Ablaufs der Monatsfrist zu treffen. Dies bedeutet nicht, dass die 

Genehmigungsbehörde mit Ablauf der Monatsfrist unmittelbar die Entscheidung trifft. 

Es bedeutet, dass die Entscheidung durch die Genehmigungsbehörde auf Antrag auf 

Grundlage der Sach- und Rechtslage getroffen wird, welche zum Zeitpunkt des Ab-

laufs der Monatsfrist galt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese neue Regelung keine Behördenpräklusion 

darstellt. Sollte sich die Fachbehörde im weiteren Verlauf des Verfahrens noch äußern, 

müsste die Genehmigungsbehörde aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes diese 

Stellungnahme im Rahmen ihrer Entscheidung berücksichtigen. 

Jedoch sind nach § 10 Abs. 5 S. 3 BImSchG auf Antrag Änderungen der Sach- und 

Rechtslage, die nach Fristablauf eingetreten sind, nicht mehr zu berücksichtigen. Bei 

der Entscheidung, ob ein solcher Antrag zielführend ist, sollte der Antragssteller be-

rücksichtigen, inwieweit nach dem jeweiligen Fachrecht nachträgliche Anforde-
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rungen an die Anlage gestellt werden können bzw. zu erwarten sind, deren nachträg-

liche Umsetzung ggf. eine höhere Belastung darstellt als eine Umsetzung bereits in 

der Errichtungsphase der Anlage.  

Darüber hinaus sollte bedacht werden, dass insoweit ggf. europarechtliche Beden-

ken insbesondere in Bezug auf den Artenschutz im Raum stehen können. Ob auch 

Gerichte für den betroffenen Rechtsbereich die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt 

des Ablaufs der Monatsfrist zugrunde legen werden, ist offen. Diese Rechtsunsicher-

heit ist bei der Entscheidung, ob ein Antrag im Sinne von § 10 Abs. 5 S. 3 BImSchG 

gestellt wird, zu bedenken.44 

7.1.9.3 Verwaltungsinterne Zustimmungen 

Eine absolute Bindung an die Entscheidung der Fachbehörden besteht hingegen – 

auch bei rechtswidriger Versagung – bei verwaltungsinternen Zustimmungen insbe-

sondere nach § 9 Abs. 2 FStrG, § 25 Abs. 1 StrWG NRW und §§ 12 Abs. 2 

und 3, 14 Abs. 1, 15 Abs. 2, 17 S. 1 LuftVG. 

Auch an die Entscheidung des Bundesamtes für Flugsicherheit nach 

§ 18a Abs. 1 LuftVG ist die Genehmigungsbehörde gebunden, auch wenn die Vor-

schrift nicht als verwaltungsinterne Zustimmung konzipiert ist.45  

7.1.9.4 Gemeindliches Einvernehmen 

Es ist zu beachten, dass die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für Vorhaben 

im unbeplanten Bereich (§§ 34, 35 BauGB) und bei Abweichungen von den Festset-

zungen eines Bebauungsplans (§ 31 BauGB) aufgrund der Planungshoheit der Kom-

munen auch nur mit deren Einvernehmen erteilt werden kann 

(§ 36 Abs. 1 S. 2 BauGB).  

Deshalb empfiehlt sich in diesen Fällen eine frühzeitige Einbindung der betroffe-

nen Kommune.  

Die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB muss explizit und 

formal von der Genehmigungsbehörde angefordert werden; nach Verstreichen der 

Einvernehmensfrist von zwei Monaten tritt eine Einvernehmensfiktion ein. Ein 

rechtswidrig versagtes Einvernehmen hat die Genehmigungsbehörde zu ersetzen 

(§ 73 Abs. 1 BauO 2018 NRW). 

                                              
44 Siehe hierzu ausführlich die unter 1. genannte LAI-Vollzugshilfe, Abschnitt I 3. 
45 BVerwG, Urt. v. 7.4.2016, Az. 4 C 1/15, juris, Rn. 28.  
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7.1.9.5 Parallele Zulassungsverfahren 

Sind für das Vorhaben Entscheidungen erforderlich, die nicht nach § 13 BImSchG kon-

zentriert werden (z.B. wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen), so hat die Im-

missionsschutzbehörde nach § 10 Abs. 5 S. 2 BImSchG eine vollständige Koordi-

nierung eines parallel stattfindenden Zulassungsverfahrens sowie der Inhalts- 

und Nebenbestimmungen sicherzustellen.  

Die Koordinierungspflicht gilt nach § 10 Abs. 5 S. 2 BImSchG auch, wenn neben dem 

Vorhaben für andere unmittelbar in einem räumlichen oder betrieblichen Zusam-

menhang stehende Vorhaben, die Umweltauswirkungen haben können und die für 

die Genehmigung Bedeutung haben, eine Zulassung nach anderen Gesetzen vorge-

schrieben ist.  

Aufgrund der Koordinierungspflicht sollte sich die Immissionsschutzbehörde über 

den Stand anderer behördlicher Zulassungen frühzeitig Kenntnis verschaffen und 

den beabsichtigten Genehmigungsbescheid mit den anderen Behörden rechtzei-

tig erörtern und abstimmen. 

Für die Koordinierung ist ein gegenseitiger Informationsaustausch erforderlich (vgl. 

§ 11 S. 4 der 9. BImSchV). Ein Weisungsrecht gegenüber der anderen Zulassungsbe-

hörde hat die Immissionsschutzbehörde in diesen Fällen nicht. Steht unzweifelhaft 

fest, dass eine erforderliche andere Zulassung aus Rechtsgründen nicht erteilt 

werden kann und keine Möglichkeit der Überwindung eventueller Zulassungshinder-

nisse besteht, so fehlt das Sachbescheidungsinteresse für die immissionsschutzrecht-

liche Entscheidung. Der Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist ab-

zulehnen, da von der Genehmigung kein Gebrauch gemacht werden kann.  

Sobald die zuständige Fachbehörde erklärt, dass keine unüberwindlichen Zulas-

sungshindernisse bestehen, hindern allein der zeitliche Nachlauf oder noch nicht ge-

klärte sonstige Zulassungsfragen, jedoch nicht die Erteilung der immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigung. In Bezug auf Inhalts- und Nebenbestimmungen muss je-

doch sichergestellt werden, dass Anforderungen an die Anlage, die sich noch aus 

dem parallelen Zulassungsverfahren ergeben können, berücksichtigt werden. 

Dies kann jedoch ggf. auch durch einen hinreichend bestimmten Auflagenvorbehalt 

erfolgen.46 

                                              
46 OVG NW, Urt. v. 1.12.2011, Az. 8 D 58/08.AK, juris, Rn. 495. 
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Ist für das Vorhaben eine UVP durchzuführen, ist nach § 31 Abs. 1 UVPG i.V.m. 

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 UVPG NRW die für das immissionsschutzrechtliche Genehmigungs-

verfahren zuständige Behörde die für die Durchführung der UVP federführende Be-

hörde. Ihr obliegt nach § 2a Abs. 4 der 9. BImSchV das Scoping (vgl. oben Kapitel 

7.1.6), die Erstellung der zusammenfassenden Darstellung nach § 20 Abs. 1a S. 4 der 

9. BImSchV und die Erstellung der Gesamtbewertung nach § 20 Abs. 1b S. 3 der 

9. BImSchV (vgl. unter Kapitel 7.1.11). Sie hat dabei jeweils das Zusammenwirken der 

Behörden sicherzustellen. 

7.1.9.6 Beteiligung des LANUV 

In Bezug auf die Beteiligung des LANUV sind verschiedene Fallkonstellationen zu un-

terscheiden. 

1. Zum einen kann eine Beteiligung des LANUV als zuständige Fachbehörde unter 

Berücksichtigung der Monatsfrist i.S.v. § 10 Abs. 5 BImSchG erforderlich sein (z.B. 

zum Veterinär- und Düngemittelrecht bei Biogasanlagen). 

2. Zum anderen kann das LANUV aber auch zur Beratung der Genehmigungsbehörde 

oder für die Erstellung eines Sachverständigengutachtens nach § 13 der 9. BImSchV 

eingebunden werden (vgl. Kapitel 7.1.7.1 und 7.1.7.5.2).  

In Bezug auf die unter 2 genannten Fälle ist der Erlass vom 18.10.2013 „Hinweise zur 

Beteiligung des LANUV in immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren“ zu 

berücksichtigen. Der Erlass enthält verschiedene Hinweise, in welcher Form die Be-

teiligung des LANUV auf die tatsächlich erforderlichen Fälle reduziert und möglichst 

effektiv gestaltet werden kann. 

Auch in diesen Fällen sollte unter Berücksichtigung der laufenden Genehmigungsfris-

ten für die Beteiligung des LANUV eine angemessene Frist vorgesehen werden und 

von der Genehmigungsbehörde entsprechend nachgehalten werden.  

7.1.9.7 Grenzüberschreitende Auswirkungen (Behördenbeteiligung) 

Ist aufgrund möglicher grenzüberschreitender Auswirkungen oder auf Bitte eines aus-

ländischen Staates seine Benachrichtigung erfolgt (§§ 11a Abs. 1 bzw. 2, § 24 S. 2 

der 9. BImSchV i.V.m. § 54 Abs. 1 und 2 UVPG, vgl. Kapitel 7.1.4) und teilt er mit, dass 

eine Beteiligung gewünscht wird, folgt das Beteiligungsverfahren (vgl. 

§ 54 Abs. 5 UVPG). 

Soweit es sich um ein Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung und mit UVP handelt, 

hat die zuständige deutsche Behörde der benannten ausländischen Behörde (sowie 

gegebenenfalls weiteren benannten Behörden) nach § 55 Abs. 1 UVPG den Inhalt der 

Bekanntmachung nach § 9 Abs. 1 der 9. BImSchV zusammen mit den nach 
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§ 10 Abs. 1 der 9. BImSchV zur Einsicht für die Öffentlichkeit auszulegenden Unterla-

gen zu übermitteln. Nach § 55 Abs. 2 UVPG ist der Inhalt der Bekanntmachung auch 

in einer der Amtssprachen übersetzten Version zu übermitteln. Gleiches gilt für die 

nichttechnische Zusammenfassung des UVP-Berichts sowie die Teile des UVP-

Berichts, anhand derer die beteiligten Behörden des anderen Staates voraussichtliche 

erhebliche nachteilige grenzüberschreitende Umweltauswirkungen des Vorhabens 

einschätzen können. Gem. § 55 Abs. 2 S. 2 UVPG kann die zuständige deutsche Be-

hörde vom Vorhabenträger verlangen, dass die Übersetzungen zur Verfügung gestellt 

werden. 

In Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung ohne UVP hat die deutsche Behörde ab-

weichend davon den beteiligten Behörden des anderen Staates nach § 11a Abs. 1 der 

9. BImSchV in sinngemäßer Anwendung des § 55 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 UVPG statt Teilen 

des UVP-Berichts diejenigen Unterlagen zu übermitteln, die den beteiligten Behörden 

des anderen Staates ermöglichen, die voraussichtlichen erheblichen nachteiligen 

grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen des Vorhabens einzuschätzen und dazu 

Stellung zu nehmen oder sich zu äußern. 

In Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung ist die Vorlagepflicht nach § 11a Abs. 

1, § 24 S. 2 der 9. BImSchV i.V.m. § 55 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 UVPG insgesamt auf Unter-

lagen beschränkt, die den beteiligten Behörden des anderen Staates ermöglichen, die 

voraussichtlichen erheblichen nachteiligen grenzüberschreitenden Umweltauswirkun-

gen des Vorhabens einzuschätzen und dazu Stellung zu nehmen oder sich zu äußern.  

Gem. § 55 Abs. 3 und 4 UVPG ist die deutsche Behörde dazu verpflichtet, die be-

nannte ausländische Behörde über den zeitlichen Ablauf des Genehmigungsver-

fahrens zu unterrichten und mindestens im gleichen Umfang wie den zu beteiligen-

den deutschen Behörden Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

Soweit erforderlich oder soweit der andere Staat darum ersucht, führen die zuständi-

gen obersten Bundes- und Landesbehörden nach § 55 Abs. 5 UVPG mit dem anderen 

Staat sog. Konsultationen durch (üblich z.B. bei Atomkraftwerken). 

Zur grenzüberschreitenden Öffentlichkeitsbeteiligung vor bzw. nach Bescheiderteilung 

und zur Übermittlung des Genehmigungsbescheides vgl. Kapitel 7.1.10.9 und 

7.1.13.4. 

7.1.10 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Für Anlagen, die in Spalte c des Anhangs 1 der 4. BImSchV mit dem Buchstaben G 

gekennzeichnet sind, ist das Genehmigungsverfahren nach § 10 BImSchG förmlich 

mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. 
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Für Anlagen, die in der Spalte c des Anhangs 1 der 4. BImSchV mit einem V gekenn-

zeichnet sind, ist ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren (ohne Öffentlichkeitsbe-

teiligung) nach § 19 BImSchG durchzuführen. 

Wird ein Vorhaben nach Durchführung einer Öffentlichkeitsbeteiligung vor der behörd-

lichen Entscheidung geändert, kann unter bestimmten Voraussetzungen auf eine er-

neute Öffentlichkeitsbeteiligung verzichtet werden (§ 8 Abs. 2 der 9. BImSchV). 

Der Antragsteller kann nach § 19 Abs. 3 BImSchG den Antrag stellen, dass statt des 

vereinfachten Verfahrens ein förmliches Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung 

durchgeführt wird. Über eine Beratung des Antragstellers kann dies angestrebt wer-

den, um eine aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen. Insbe-

sondere bei größeren oder konfliktträchtigen Vorhaben können Gründe der Akzeptanz 

für die Durchführung einer Öffentlichkeitsbeteiligung sprechen. Mit der Durchführung 

eines förmlichen Genehmigungsverfahrens ist die Rechtsbehelfsfrist gegenüber sämt-

lichen Dritten klar definiert und zeitlich begrenzt, was vor dem Hintergrund umfassen-

der Dritt- und speziell Verbandsklagerechten nach dem UmwRG wesentlich zur 

Rechtssicherheit des Antragstellers beiträgt. Soweit der Antragsteller sich nicht für das 

förmliche Verfahren entscheidet, kann ihm die Genehmigungsbehörde nahelegen, aus 

Gründen der Akzeptanz die Pläne in einer informellen, örtlichen Informationsveranstal-

tung zu präsentieren. Zudem wird auf die Möglichkeit der freiwilligen Bekanntmachung 

nach § 21a der 9. BImSchV hingewiesen (vgl. Kapitel 7.1.13.5). 

7.1.10.1 Öffentlichkeitsbeteiligung bei Verfahren mit UVP 

Bei UVP-pflichtigen Vorhaben muss stets ein förmliches Verfahren mit Beteiligung der 

Öffentlichkeit durchgeführt werden. Dies wird für Anlagen, die in Spalte c des An-

hangs 1 der 4. BImSchV mit dem Buchstaben V gekennzeichnet sind, ausdrücklich in 

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c der 4. BImSchV klargestellt. Dies gilt vor allem, wenn nach 

einer Vorprüfung eine UVP durchzuführen ist.  

7.1.10.2 Öffentlichkeitsbeteiligung bei störfallrelevanter Errichtung und 

Betrieb 

Eine störfallrelevante Errichtung und Betrieb oder eine störfallrelevante Änderung ei-

nes Betriebsbereichs darf unter den Voraussetzungen des § 19 Abs. 4 S. 1 BImSchG 

nicht im vereinfachten Verfahren genehmigt werden. Das ist der Fall, wenn 

 durch die störfallrelevante Errichtung und Betrieb der angemessene Sicherheitsab-

stand unterschritten wird oder 

 durch die störfallrelevante Änderung der angemessene Sicherheitsabstand erstma-

lig unterschritten wird oder 
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 der bereits unterschrittene Sicherheitsabstand räumlich noch weiter unterschritten 

wird oder 

 eine erhebliche Gefahrenerhöhung ausgelöst wird. 

Der angemessene Sicherheitsabstand nach § 3 Abs. 5c S. 1 BImSchG ist der Ab-

stand zwischen einem Betriebsbereich oder einer Anlage, die Betriebsbereich oder 

Bestandteil eines Betriebsbereichs ist, und einem benachbarten Schutzobjekt, der zur 

gebotenen Begrenzung der Auswirkungen auf das benachbarte Schutzobjekt, welche 

durch schwere Unfälle im Sinne des Art. 3 Nr. 13 der Richtlinie 2012/18/EU hervorge-

rufen werden können, beiträgt. 

Der angemessene Sicherheitsabstand zu benachbarten Schutzobjekten ist anhand 

störfallspezifischer Faktoren zu ermitteln (§ 3 Abs. 5c S. 2 BImSchG). Die Ermittlung 

des angemessenen Sicherheitsabstands geht dabei von der Anlage im Betriebsbe-

reich aus. Zu den Faktoren zählen etwa Art, Menge und Eigenschaften der in der An-

lage vorhandenen Stoffe, die sicherheitstechnische Ausrüstung der Anlage, störfall-

verhindernde Maßnahmen oder solche technischer Art im Betriebsbereich zur Verhin-

derung und/oder Begrenzung möglicher Unfallfolgen. 

Zur Ermittlung des angemessenen Sicherheitsabstands können bis zur Einführung ei-

ner bundesrechtlichen Regelung Leitfaden und Arbeitshilfen der KAS (KAS 18, 

KAS 32 und KAS 33) als Erkenntnisquellen herangezogen werden. 

Als benachbarte Schutzobjekte definiert der Gesetzgeber nach § 3 Abs. 5d BImSchG 

ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete, öffentlich genutzte 

Gebäude und Gebiete, Freizeitgebiete, wichtige Verkehrswege und unter dem Ge-

sichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Ge-

biete. 

Nach § 19 Abs. 4 S. 5 BImSchG kann ein vereinfachtes Verfahren durchgeführt wer-

den, soweit dem Gebot, den angemessenen Sicherheitsabstand zu wahren, bereits 

auf Ebene einer raumbedeutsamen Planung oder Maßnahme durch verbindliche 

Vorgaben Rechnung getragen wurde. Dies ist bei einem Bebauungsplan der Fall, 

wenn sich aus den entsprechenden Festsetzungen und aus der Begründung ergibt, 

dass das Gebot angemessener Abstände in der Planung berücksichtigt worden ist. Da 

dem Flächennutzungsplan keine Verbindlichkeit in Bezug auf die Vorhabenzulassung 

zukommt, fällt er nicht unter diese Regelung. Auch ein städtebauliches Konzept stellt 

keine raumbedeutsame Planung oder Maßnahme in diesem Sinne dar. Es kann aller-

dings im Rahmen des Genehmigungsverfahrens als Erkenntnisquelle herangezogen 

werden. 

Wenn in diesen Fällen nicht schon aus anderen Gründen eine Öffentlichkeitsbeteili-

gung nach § 10 BImSchG durchzuführen ist, bestimmt sich das Verfahren zur Öffent-

lichkeitsbeteiligung nach § 19 Abs. 4 S. 2 und 3 BImSchG. 
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Das Verfahren ist dann unter Beteiligung der Öffentlichkeit mit der Einschränkung 

durchzuführen, dass nur Personen Einwendungen erheben können, deren Belange 

berührt sind, oder anerkannte Vereinigungen nach § 3 Abs. 1 UmwRG bzw. Vereini-

gungen, die die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 2 UmwRG erfüllen. Außerdem ist für 

diesen Fall kein Erörterungstermin vorgesehen. 

7.1.10.3 Öffentliche Bekanntmachung des Vorhabens 

Die Bekanntmachung erfolgt gem. § 10 Abs. 3 S. 1 BImSchG zum einen in dem amt-

lichen Veröffentlichungsblatt der Genehmigungsbehörde und außerdem entweder 

im Internet oder in örtlichen Tageszeitungen, die im Bereich des Standortes der 

Anlage verbreitet sind. Eine Bekanntmachung im Internet muss so erfolgen, dass sie 

leicht auffindbar ist, da anderenfalls der Zweck, eine ausreichende, tatsächlich wirk-

same Information der Betroffenen sicherzustellen, nicht erreicht wird. Da nicht jede 

Person regelmäßig die Homepage der Genehmigungsbehörde konsultiert, sollte zu-

sätzlich in einer Tageszeitung ein Hinweis auf die Bekanntmachung und die Fund-

stelle im Internet publiziert werden.47 

Die inhaltlichen Vorgaben ergeben sich aus § 10 Abs. 4 BImSchG, § 9 und 

§ 12 Abs. 2 der 9. BImSchV. Die Bekanntmachung muss, neben den notwendigen An-

gaben zum Antrag, den Auslegungsort, den ersten und letzten Tag der Auslegung, die 

Einwendungsfrist sowie die täglichen Einsichtszeiten enthalten. Weiterhin ist auf die 

Möglichkeit hinzuweisen, dass Einwendungen erhoben werden können und Einwen-

dungen im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren nach Ablauf der Ein-

wendungsfrist ausgeschlossen sind (§ 10 Abs. 3 S. 5 BImSchG). Zudem ist darauf hin-

zuweisen, dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch eine 

öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann (§ 9 Abs. 1 der 9. BImSchV i.V.m. 

§ 10 Abs. 4 Nr. 4 BImSchG). Aufzunehmen ist in den Bekanntmachungstext auch, 

dass auf Verlangen des Einwenders grundsätzlich dessen Name und Anschrift vor der 

Bekanntgabe seiner Einwendungen an den Antragsteller und die beteiligten Behörden 

unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des 

Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind (§ 12 Abs. 2 S. 3 der 9. BImSchV). 

Die Bekanntmachung muss auch die Bezeichnung der für das Vorhaben entschei-

dungserheblichen Berichte und Empfehlungen, die der Genehmigungsbehörde zum 

Zeitpunkt des Beginns des Beteiligungsverfahrens vorliegen, enthalten (§ 9 Abs. 1 

Nr. 3 der 9 BImSchV). Berichte und Empfehlungen sind Gutachten und Fachbeiträge 

aus dem Antrag, die Aussagen zu Auswirkungen der Anlage enthalten, sowie evtl. 

                                              
47 Czajka in Feldhaus, BImSchR, § 10 BImSchG, Rn. 37a, 215. EL, Dezember 2020; Jarass,  
§ 10 BImSchG, Rn. 73; Roßnagel/Hentschel in Führ (Hrsg.), Gemeinschaftskommentar zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz, § 10 BImSchG, Rn. 249, 2. Aufl., 2019.  
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schon vorliegende Behördenstellungnahmen.48 Dies sind beispielsweise landschafts-

pflegerische Begleitpläne, Prüfungen zur Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen von 

Natura-2000-Gebieten (§ 34 BNatSchG), artenschutzrechtliche Prüfungen 

(§ 44 BNatSchG)49; Verkehrs- und Immissionsprognosen.50 Um der Anstoßfunktion 

der Bekanntmachung gerecht zu werden, sollte die Bezeichnung so gewählt werden, 

dass ein Laie bereits eine Vorstellung davon erhält, um was für eine Unterlage es sich 

dabei handelt. Die Bezeichnung kann dem Arbeitstitel des Dokuments entsprechen 

oder bei Bedarf zur besseren Verständlichkeit von diesem abweichen. 

Bei UVP-pflichtigen Vorhaben ist zusätzlich in der Bekanntmachung auf die beste-

hende UVP-Pflicht und darauf, dass ein UVP-Bericht vorgelegt wurde, hinzuweisen 

(§ 9 Abs. 1a der 9. BImSchV). 

Zur Bekanntmachung im Ausland bei der grenzüberschreitenden Öffentlichkeitsbetei-

ligung vgl. Kapitel 7.1.10.9. 

7.1.10.4 Auslegung 

Gem. § 9 Abs. 2 der 9. BImSchV soll zwischen der zeitlich letzten Bekanntmachung 

und dem Beginn der Auslegungsfrist eine Woche liegen. Diese Frist dient lediglich 

dazu, mögliche Verzögerungen beim Erscheinen der Tageszeitungen auszugleichen. 

Verkürzungen oder Verlängerungen dieser Frist sind daher unschädlich und berechti-

gen nicht zur Anfechtung. Im Falle zeitlich unterschiedlichen Erscheinens der gewähl-

ten Bekanntmachungsmedien darf allerdings die Auslage frühestens am Tag nach der 

zeitlich letzten Bekanntmachung erfolgen.51 

Der Auslegungszeitraum beträgt nach § 10 Abs. 3 S. 2 BImSchG einen Monat. Die 

Schulferienzeiten sind kein zwingendes Hindernis für den Auslegungszeitraum. Zur 

Erhöhung der Akzeptanz sollten sich die Auslegungszeiten – soweit möglich – nicht 

vollständig mit den Schulferienzeiten überschneiden. 

Unproblematisch ist es auch, wenn Feiertage im Auslegungszeitraum liegen. Ebenso 

die Schließung an einzelnen Werktagen wie Weihnachten (24.12.) und Silvester 

(31.12.).52 Bei längeren Schließzeiten, beispielsweise des gesamten Zeitraumes zwi-

schen Weihnachten und Silvester, sollte jedoch in Erwägung gezogen werden, den 

Auslegungszeitraum entsprechend länger anzusetzen.53  

Nach § 10 Abs. 1 S. 6 der 9. BImSchV muss die Einsichtnahme während der Dienst-

stunden möglich sein. Daraus wird geschlossen, dass eine Beschränkung auf die 

                                              
48 Vgl. BVerwG, Urt. v. 15.2.2018, Az. 9 C 1/17, juris, Rn. 31.  
49 Vgl. BVerwG, Urt. v. 4.4.2019, Az. 4 A 6/18, juris, Rn. 15. 
50 Vgl. BVerwG, Urt. v. 15.2.2018, Az. 9 C 1.17, juris, Rn. 29 ff.  
51 Jarass, § 10 BImSchG, Rn. 75.  
52 Vgl. BVerwG, Urt. v. 13.9.1985, Az. 4 C 64/80, juris. 
53 Zur Möglichkeit der Verlängerung vgl. Jarass, § 10 BImSchG, Rn 75. 
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Stunden des sonstigen Publikumsverkehrs, Kern- oder Sprechzeiten nicht erfolgen 

darf. Für zumindest einen Wochentag sollten längere Auslegungszeiten vorgesehen 

werden oder es sollte die Möglichkeit angeboten werden, nach Absprache einen indi-

viduellen Termin zur Einsichtnahme zu vereinbaren.  

Der Auslegungsort ist in der Regel in der Genehmigungsbehörde und, soweit dies 

erforderlich ist, in einer öffentlichen Einrichtung in der Nähe des Standortes (z.B. 

im Rathaus der Standortgemeinde).  

Betrifft das Vorhaben eine UVP-pflichtige Anlage, hat die Auslegung darüber hinaus 

in allen Gemeinden zu erfolgen, in denen sich das Vorhaben voraussichtlich auswirkt 

(§ 10 Abs. 1 S. 4 der 9. BImSchV). 

Es empfiehlt sich, dass bei der Akteneinsicht, wenn möglich, ein Bediensteter anwe-

send ist, um eventuellen Veränderungen am Auslageexemplar vorzubeugen. Ferner 

sollte, sofern notwendig, durch Information der Pforte sichergestellt werden, dass der 

Raum im Haus gefunden werden kann und zugänglich ist. Bei der Einsichtnahme dür-

fen Notizen, einzelne Kopien (gegen Kostenerstattung) und Fotos angefertigt wer-

den. 

Auszulegen sind nach § 10 Abs. 1 S. 1 und S. 2 der 9. BImSchV der Antrag sowie 

die beigefügten Unterlagen, die Angaben über die Auswirkungen der Anlage enthalten, 

ferner die entscheidungserheblichen sonstigen der Genehmigungsbehörde vorliegen-

den behördlichen Unterlagen zu dem Vorhaben, die Angaben über die Auswirkungen 

der Anlage auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit oder Empfehlungen zur Be-

grenzung dieser Auswirkungen enthalten und die der Behörde im Zeitpunkt der Ausle-

gung vorliegen (z.B. Gutachten, bereits vorliegende behördliche Stellungnahmen).  

Weitere Ausführungen zum Umfang der auszulegenden Unterlagen mit Beispielen aus 

der Rechtsprechung sowie eine tabellarischen Handlungshilfe sind im Erlass vom 

17.5.2022 zur fakultativen Auslegung von Antragsunterlagen über das Internet nach 

Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) dargelegt (s. zum Erlass auch Kapitel 

7.1.10.10). 

In Zweifelsfällen empfiehlt es sich, von einer Auslegungspflicht auszugehen, um einen 

Verfahrensfehler nach § 4 UmwRG und eine Aufhebung der Zulassungsentscheidung 

zu vermeiden. 

§ 27a VwVfG NRW, der die Veröffentlichung von Antragsunterlagen im Internet 

regelt, findet im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren aufgrund von 

§ 73 BImSchG keine Anwendung. 
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7.1.10.5 Veröffentlichung im UVP-Internetportal 

Bei UVP-pflichtigen Vorhaben erfolgt die Bekanntmachung gem. § 8 Abs. 1 S. 3 der 

9. BImSchV zusätzlich auch über das zentrale Internetportal des Landes NRW. 

Die Art und Weise der Zugänglichmachung der Daten und die Dauer der Speicherung 

werden in der am 24.11.2020 in Kraft getretenen UVP-Portale-Verordnung (UVPPortV) 

geregelt. 

Der UVP-Bericht und die das Vorhaben betreffenden entscheidungserheblichen Be-

richte und Empfehlungen, die der Behörde zum Zeitpunkt des Beginns des Beteili-

gungsverfahrens vorliegen, sind zusätzlich zur Auslage über das zentrale Internetpor-

tal während der Auslegungszeit zu veröffentlichen (§ 10 Abs. 1 S. 8 der 9. BImSchV 

i.V.m. § 5 Abs. 1 UVPPortV). In Abstimmung mit dem Antragsteller können auch wei-

tere Unterlagen, wie insbesondere die Kurzbeschreibung nach § 4 Abs. 3 S. 1 der 

9. BImSchV, eingestellt werden. Zum Begriff der Berichte und Empfehlungen vgl. oben 

Kapitel 7.1.10.3. Die eingestellten Unterlagen können auch nach Ablauf der Ausle-

gungsfrist im UVP-Internetportal auf Grundlage des Rechts über den Informationszu-

gang nach § 2 S. 3 UIG NRW in Verbindung mit § 10 Abs. 1 und Abs. 2 S. 1 Nr. 5 und 

6, Abs. 3 S. 3 UIG zugänglich bleiben. 

Es wird dazu auf den anlässlich des Inkrafttretens der UVPPortV veröffentlichten  

Erlass vom 7.7.2021 zur Änderung des Erlasses zur „Einführung des zentralen UVP -

Internetportals NRW nach UVPG und BauGB“ hingewiesen. 

7.1.10.6 Einwendungen 

Bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist können Einwendungen erhoben 

werden, bei IED-Anlagen sowie in Verfahren mit UVP gilt eine Frist von einem Monat 

(§ 10 Abs. 3 S. 4 BImSchG bzw. § 12 Abs. 1 der 9. BImSchV). Die Einwendungsfrist 

darf weder verlängert noch verkürzt werden.  

Einwendungen können schriftlich oder elektronisch erhoben werden. Eine einfache  

E-Mail ist dafür ausreichend.  

Die Möglichkeit, Einwendungen zu erheben, dient auch der Information der Behörde. 

Jedermann ist berechtigt, Einwendungen zu erheben. Eine Betroffenheit in einem 

Recht oder das Vorliegen eines sonstigen berechtigten Interesses ist nicht erforderlich. 

Die Einwendungen sind dem Antragsteller – ggf. anonymisiert – mitzuteilen 

(§ 12 Abs. 2 der 9. BImSchV).  
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Mit Einwilligung des Antragstellers können zur Hilfestellung externe „Verwal-

tungshelfer“ zur Sichtung und Ordnung von Einwendungen herangezogen wer-

den, wenn zu erwarten ist, dass hierdurch das Genehmigungsverfahren be-

schleunigt wird (vgl. Kapitel 7.1.2.4). 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind nach der Präklusionsvorschrift in 

§ 10 Abs. 3 S. 5 BImSchG Einwendungen für das Genehmigungsverfahren präkludiert 

(ausgeschlossen bzw. nicht mehr zugelassen). Dies ermöglicht es den Behörden, das 

Verfahren zu einem bestimmten Zeitpunkt abschließen zu können. Davon unabhängig 

hat die Behörde ihr bekannt gewordene entscheidungserhebliche Umstände bis zur 

Entscheidung von Amts wegen immer zu berücksichtigen.  

7.1.10.7 Erörterungstermin 

Sinn und Zweck des Erörterungstermins ist es, die Informations- und Entscheidungs-

grundlage der Genehmigungsbehörde in Bezug auf die Genehmigungsvoraussetzun-

gen zu verbreitern und zu verbessern. Darüber hinaus soll eine Möglichkeit zur Erör-

terung der Einwendungen sowie zur Aussprache über gegensätzliche Positionen ge-

geben werden. Der Termin kann so auch die Akzeptanz des Vorhabens erhöhen.  

7.1.10.7.1 Entfallen des Erörterungstermins (§ 10 Abs. 6 BImSchG und  

§ 16 der 9. BImSchV) 

Nach § 10 Abs. 6 BImSchG steht die Entscheidung, ob im Genehmigungsverfahren 

ein Erörterungstermin durchgeführt wird, grundsätzlich im Ermessen der Genehmi-

gungsbehörde. Nach § 12 Abs. 1 S. 3 der 9. BImSchV hat die Genehmigungsbehörde 

nach Ablauf der Einwendungsfrist darüber zu entscheiden, ob ein Erörterungstermin 

stattfindet. Nach § 16 Abs. 1 der 9. BImSchV findet ein Erörterungstermin nicht statt, 

wenn Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig erhoben (Nr. 1), 

die Einwendungen zurückgenommen worden sind (Nr. 2), ausschließlich Einwendun-

gen vorliegen, die auf privatrechtlichen Titeln beruhen, (Nr. 3) oder die Einwendungen 

keiner Erörterung bedürfen (Nr. 4). Während der Erörterungstermin in den Fällen 

der Nr. 1 bis 3 zwingend entfällt, ist die Entscheidung über die Erörterungsbedürftig-

keit nach Nr. 4 im Lichte der Regelung des § 10 Abs. 6 BImSchG Teil der Ermessens-

entscheidung.54 Diese ist unter Einbeziehung des Zwecks des Erörterungstermins 

                                              
54 Vgl. Dietlein in Landmann/Rohmer, 9. BImSchV, § 16 Rn. 5. 

Beschleunigung 
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(§ 14 der 9. BImSchV) einerseits und des Interesses des Antragstellers an einer 

Beschleunigung andererseits zu treffen.  

Ein Erörterungstermin ist sinnvoll, wenn die Einwendungen zahlreiche oder komplexe 

Fragen aufwerfen, mit zahlreichen Teilnehmenden zu rechnen ist oder der Termin ei-

ner verbesserten Akzeptanz des Vorhabens in der Nachbarschaft dienen kann. 

Fallen die Gründe, die für eine Erörterung der Einwendungen sprechen, nicht ins 

Gewicht, können Beschleunigungsgründe das Absehen von einem Erörterungs-

termin rechtfertigen.55 Gibt es lediglich einen oder wenige Einwender, die kon-

krete einzelne Bedenken ansprechen, kann statt eines Erörterungstermins auch 

ein Termin zwischen diesen Einwendern und der Genehmigungsbehörde – ggf. 

unter Beteiligung der betroffenen Fachbehörde und Antragsteller – sachgerecht 

sein.  

Auch in Verfahren mit UVP kann der Erörterungstermin aufgrund einer Ermessensent-

scheidung der Behörde nach den v.g. Maßgaben entfallen. Die Regelungen der 

9. BImSchV gehen denen des UVPG vor und europarechtlich ist kein Erörterungster-

min gefordert. 

Gem. § 12 Abs. 1 S. 5 der 9. BImSchV ist die Entscheidung, ob ein Erörterungster-

min stattfindet, öffentlich bekannt zu machen. Der Antragsteller ist vom Wegfall des 

Termins nach § 16 der 9. BImSchV zu informieren. Sollte das Stattfinden des Erörte-

rungstermins nach Ablauf der Einwendungsfrist nicht noch einmal bekannt gemacht 

werden, ist in der Bekanntmachung des Vorhabens hierauf hinzuweisen. 

7.1.10.7.2 Ablauf des Erörterungstermins 

Der Erörterungstermin ist grundsätzlich öffentlich. Ein Ausschluss der Öffentlichkeit 

kommt nach § 18 Abs. 1 S. 2 der 9. BImSchV nur in besonderen Fällen in Betracht. 

Rederecht haben jedoch nur die Einwender (§ 14 Abs. 1 S. 2 der 9. BImSchV). Wei-

teren Personen kann die Verhandlungsleitung das Wort erteilen, wenn sie es für 

zweckmäßig erachtet. In der Regel ist es sinnvoll, Einwendungen zu Themenblöcken 

zusammenzufassen und die Einwender je nach Betroffenheit themenbezogen zu Wort 

kommen zu lassen. 

Die Genehmigungsbehörde hat eine neutrale, vermittelnde Position. Sie kann zwar 

rechtliche Rahmenbedingungen zum besseren Verständnis erläutern, trifft aber im 

                                              
55 Jarass, § 10 BImSchG Rn. 97.  
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Erörterungstermin keine Entscheidungen in Bezug auf einzelne Genehmigungsvo-

raussetzungen. Einer etwaigen Erwartungshaltung der Einwender oder anderer Teil-

nehmer dahingehend, sollte der Verhandlungsleiter entgegenwirken. 

Über den Erörterungstermin ist eine Niederschrift anzufertigen (§ 19 der 9. BIm-

SchV). Die Niederschrift ist dem Antragsteller sowie auf Anforderung auch denjenigen, 

die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, als Abschrift zu überlassen. Der not-

wendige Inhalt ergibt sich aus § 19 Abs. 1 der 9. BImSchV. Ein Wortprotokoll ist nicht 

erforderlich. In komplexen Verfahren kann im Einzelfall ein Wortprotokoll sinnvoll sein. 

Die Kosten können dem Antragsteller nur mit dessen Einverständnis auferlegt werden. 

Zur Klärung eines späteren Dissenses über den Ablauf kann statt eines Wortprotokolls 

auch eine Tonbandaufzeichnung sinnvoll sein (vgl. § 19 Abs. 1 S. 5 f. der 9. BIm-

SchV). Finden Tonbandaufzeichnungen statt, ist zu Beginn des Erörterungstermins 

darauf aufmerksam zu machen. Auf die spätere Löschung gem. § 19 Abs. 1 S. 5 der 

9. BImSchV ist zu achten.  

Mit Einwilligung des Antragstellers können zur Hilfestellung externe Verwaltungshelfer 

zur Vorbereitung des Erörterungstermins herangezogen werden (vgl. Kapitel 7.1.2.4). 

7.1.10.8 Mitwirkung der anerkannten Umweltverbände nach  

§ 10 Abs. 3a BImSchG 

Die Regelung des § 10 Abs. 3a BImSchG entfaltet weder für die Genehmigungsbe-

hörde noch für die Vereinigungen neue Pflichten. Sie begründet keine über die Öffent-

lichkeitsbeteiligung und die Beteiligung im Rahmen der spezialgesetzlichen Regelun-

gen hinausgehenden zusätzlichen Beteiligungs- oder Mitwirkungsrechte (vgl. zu 

Letzterem Kapitel 7.1.12.3.1). Der Gesetzesbegründung ist zu entnehmen, dass mit 

der Regelung des § 10 Abs. 3a BImSchG die besondere Rolle der nach dem UmwRG 

anerkannten Vereinigungen bei einer Beteiligung oder Mitwirkung im Rahmen der be-

stehenden gesetzlichen Beteiligungs- oder Mitwirkungsrechte klargestellt werden 

sollte.56 Nach der Gesetzesbegründung ist die Mitwirkung der Vereinigungen eine die 

Behörde bei ihrer Entscheidung unterstützende, auf die Einbringung naturschutzfach-

lichen Sachverstandes zielende Partizipation, die Vollzugsdefiziten im Bereich des Na-

turschutzes und der Landschaftspflege entgegenwirken soll. 

7.1.10.9 Grenzüberschreitende Öffentlichkeitsbeteiligung 

Für den Fall, dass ein ausländischer Staat seine Beteiligung wünscht (§ 11a Abs. 1 

bzw. 2 der 9. BImSchV i.V.m. § 54 Abs. 5 UVPG, vgl. Kapitel 7.1.4) und es sich um ein 

Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung handelt, kann sich die Öffentlichkeit dieses 

Staates nach § 11a Abs. 1 oder Abs. 2 der 9. BImSchV i.V.m. § 56 Abs. 1 UVPG am 

                                              
56 BT-Drs. 18/9526, S. 47, 49. 
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Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren nach § 10 BImSchG i.V.m. der 9. BImSchV betei-

ligen. Die Regelung des § 56 Abs. 1 UVPG begründet also die Pflicht der zuständigen 

deutschen Behörde, die ausländische Öffentlichkeit am innerstaatlichen Verfahren teil-

haben zu lassen. Eine wirksame Teilhabemöglichkeit wird durch Bekanntmachung und 

Auslage im beteiligten Staat gewährleistet. Die deutsche Behörde hat diesbezüglich 

nach § 56 Abs. 2 UVPG eine Hinwirkungspflicht, muss sich also aktiv dafür einset-

zen und kontrollieren, dass die zuständige Behörde des beteiligten ausländischen 

Staates dort Bekanntmachung und Auslage der Unterlagen bewirkt. Die Art und 

Weise der Bekanntmachung und Auslage richten sich nach den Regelungen des be-

teiligten Staates. Gem. § 56 Abs. 4 UVPG kann die Öffentlichkeit ihre Äußerungen in 

einer ihrer Amtssprachen übermitteln. Für die ausländische Öffentlichkeit wird daher 

kein eigenständiges Beteiligungsverfahren durchgeführt, sondern sie wird mit der in-

nerstaatlichen Öffentlichkeit gleichgestellt. 

Zur Übermittlung und Bekanntmachung des Genehmigungsbescheides vgl. Kapitel 

7.1.13.4. 

7.1.10.10 Öffentlichkeitsbeteiligung während der Covid-19-Pandemie nach PlanSiG 

Vor dem Hintergrund der mit der Covid-19-Pandemie verbundenen Gesundheitsge-

fahren und weitreichenden Kontakteinschränkungen sieht das Planungssicherstel-

lungsgesetz (PlanSiG) für die Öffentlichkeitsbeteiligung digitale Handlungsalternativen 

vor. Für immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren sind diese vor allem für 

die öffentliche Auslegung vor Ort, den Erörterungstermin und die Antragskonferenz 

relevant.  

Die öffentliche Auslegung kann nach den Vorgaben des § 3 PlanSiG durch eine Ver-

öffentlichung im Internet ersetzt werden, wenn der Antragsteller der Veröffentlichung 

nicht wegen des Schutzes von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen oder sicherheits-

relevanten Informationen widerspricht. In diesem Fall wäre das Verfahren bis zu einer 

Auslegung auszusetzen (§ 3 Abs. 1 S. 7 PlanSiG). Zur Definition des Begriffs der Be-

triebs- und Geschäftsgeheimnisse wird auf Kapitel 7.1.8.2 verwiesen.  

Damit schafft das PlanSiG den rechtlichen Rahmen für eine fakultative digitale Aus-

legung von Antragsunterlagen, befristet bis Ende 2023. Diese noch relativ neue 

rechtliche Option führt aufgrund der weltweiten Zugänglichkeit von Informationen über 

das Internet zu vermehrten Diskussionen zum Schutz von Betriebs- oder Geschäfts-

geheimnissen und sicherheitsrelevanten Informationen, die Genehmigungsver-

fahren verzögern können. 

Zwar mussten diese sensiblen Daten auch in der Vergangenheit bereits im Rahmen 

einer öffentlichen Auslegung in der Behörde im vollen Umfang geschützt werden. In 

Bezug auf die weltweite Verfügbarkeit der Antragsunterlagen über das Internet kann 
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dieser Prüfung jedoch bei entsprechenden Bedenken seitens der Antragsteller nun-

mehr eine besondere Bedeutung zukommen. 

Vor diesem Hintergrund wird auf den Erlass vom 17.5.2022 mit einer tabellari-

schen Handlungshilfe verwiesen. Dieser wurde im Rahmen einer Arbeitsgemein-

schaft mit Vertreterinnen und Vertretern von Genehmigungsbehörden und An-

tragsstellern zur Vereinfachung dieser Prüfung erarbeitet, um fachliche und 

rechtliche Zweifelsfragen im Vorfeld zu klären und auf diese Weise die Geneh-

migungsverfahren zu beschleunigen. Der Erlass legt den rechtlichen Rahmen der 

Auslegung dar, gibt Hinweise auf Rechtsprechung und benennt Beispiele zum 

Umfang der auszulegenden Unterlagen und zu den Möglichkeiten der Beschrän-

kung in Bezug auf zu schützende Informationen.  

In Bezug auf die Möglichkeit einer physischen Auslegung mit Terminvereinbarung und 

Berücksichtigung der Vorgaben der jeweils geltenden Corona-Schutz-Verordnung wird 

auf den Erlass vom 5.6.2020 verwiesen.  

Im Rahmen der Ermessensentscheidung zu dem Erörterungstermin kann nach 

§ 5 Abs. 1 PlanSiG im Einzelfall auch aufgrund der Gesundheitsgefahren und Kon-

takteinschränkungen auf den Termin verzichtet werden. Besteht auch unter Berück-

sichtigung der Pandemie aus Sicht der Genehmigungsbehörde Erörterungsbedarf, 

kann der Erörterungstermin durch eine sog. Online-Konsultation oder mit Einverständ-

nis der Berechtigten durch eine Telefon- oder Video-konferenz nach den Vorgaben 

des § 5 Abs. 3 bis 5 PlanSiG ersetzt werden. Eine Antragskonferenz kann durch 

schriftliche oder elektronische Stellungnahmen ersetzt werden (§ 5 Abs. 6 PlanSiG). 

Die entsprechenden Regelungen des PlanSiG gelten bis zum 31.12.2022 (§ 7 Abs. 2 

PlanSiG). Auf den oben bereits genannten Erlass zum PlanSiG vom 5.6.2020 wird 

hingewiesen. 

7.1.11 UVP: Zusammenfassende Darstellung, begründete Bewertung und  

Berücksichtigung 

Wesentliche Verfahrensschritte der UVP sind die zusammenfassende Darstellung 

nach § 20 Abs. 1a der 9. BImSchV und die begründete Bewertung nach 

§ 20 Abs. 1b S. 1 bis 3 der 9. BImSchV. Bei der Entscheidung über den Antrag ist die 

Bewertung nach § 20 Abs. 1b S. 4 und 5 der 9. BImSchV zu berücksichtigen. Für die 

Durchführung der jeweiligen Schritte ist allein die Genehmigungsbehörde zuständig. 

Da die UVP mit der Bewertung abschließt und die Berücksichtigung erst bei der Ge-

nehmigungsentscheidung erfolgt, gehört Letztere formal nicht mehr zur eigentlichen 

UVP (vgl. § 1a der 9. BImSchV). 
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In der zusammenfassenden Darstellung sind abschließend die prognostizierten Um-

weltauswirkungen zu beschreiben. Was im Einzelnen zu berücksichtigen ist, ergibt 

sich unmittelbar aus § 20 Abs. 1a der 9. BImSchV. Diese Darstellung bildet die Grund-

lage für die anschließende begründete Bewertung und muss alle hierfür erforderlichen 

Angaben enthalten. Hierbei handelt es sich um den beschreibenden Verfahrens-

schritt, daher sind bewertende Aussagen zu möglichen Umweltauswirkungen wie 

„beeinträchtigend“ oder „nachteilig“ zu vermeiden. Solche Aussagen sind erst Teil der 

späteren Bewertung. Alle ermittelten wesentlichen Erkenntnisse aus Antragsunterla-

gen, Behördenstellungnahmen, Öffentlichkeitsbeteiligung und eigenen Ermittlungen 

sind systematisiert und für die anschließende Bewertung strukturiert darzustellen. Im 

Übrigen kann jedoch auf detailliertere Angaben in Antragsunterlagen, Stellungnahmen 

o.Ä. Bezug genommen werden. Die zusammenfassende Darstellung soll möglichst 

innerhalb eines Monats nach dem Abschluss der Erörterung im Beteiligungsver-

fahren erarbeitet werden. Eine verbindliche Anordnung der Frist im Sinne einer „Soll“-

Vorschrift erfolgt also gerade nicht.  

Sind für das Vorhaben weitere Zulassungsentscheidungen erforderlich, die nicht 

nach § 13 BImSchG konzentriert werden (z.B. wasserrechtliche Erlaubnisse und Be-

willigungen), ist die zusammenfassende Darstellung nach § 20 Abs. 1a S. 4 der 

9. BImSchV i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 UVPG NRW und § 31 Abs. 1 UVPG federführend 

von der für das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren zuständigen Be-

hörde im Zusammenwirken mit der oder den weiteren Zulassungsbehörden und der 

Naturschutzbehörde zu erstellen. 

Die begründete Bewertung nach § 20 Abs. 1b S. 1 bis 3 der 9. BImSchV hat – aus-

gehend von der zusammenfassenden Darstellung – nach Maßgabe des einschlägi-

gen Fachrechts zu beurteilen, ob die dargestellten Umweltauswirkungen hinzuneh-

men sind oder nicht. Den Rahmen für die Bewertung setzt dabei das nach 

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BImSchG zu prüfende umweltbezogene Fachrecht mit sei-

nen Genehmigungsvoraussetzungen. Es gibt vor, welche Umweltauswirkungen hinzu-

nehmen sind und welche nicht. Daraus folgt zwangsläufig, dass die sich daraus erge-

benden Bewertungsmaßstäbe nicht alleine ökologischen oder umweltmedizinischen 

Erkenntnissen folgen, sondern sich vielmehr der gegebenenfalls in das Fachrecht ein-

gegangene Ausgleich zwischen diesen und anderen Aspekten, beispielsweise ökono-

mischen, niederschlägt. Zunächst bezieht sich die Bewertung auf die einzelnen in 

§ 1a S. 1 der 9. BImSchV genannten Schutzgüter im Rahmen einer Einzelbewertung 

sowie auf die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern (§ 1a S. 1 

Nr. 5 der 9. BImSchV). Da in Bezug auf Wechselwirkungen fachrechtliche Maßstäbe 

fehlen, kann hier nur eine Betrachtung der Vor- und Nachteile des Vorhabens aus Sicht 

des Umweltschutzes vorgenommen werden. Die Einzelauswirkungen werden dabei 
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zueinander in Beziehung gesetzt.57 Zu beachten ist das Begründungserfordernis für 

die Bewertung.  

Sind für das Vorhaben weitere Zulassungsentscheidungen erforderlich, die nicht 

nach § 13 BImSchG konzentriert werden, ist nach § 20 Abs. 1b S. 3 der 9. BImSchV 

eine Gesamtbewertung vorzunehmen. Dabei ist wiederum das Zusammenwirken der 

Behörden von der nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 UVPG NRW i.V.m. § 31 Abs. 1 UVPG feder-

führenden Immissionsschutzbehörde sicherzustellen. 

Die Berücksichtigung nach § 20 Abs. 1b Sätze 4 und 5 der 9. BImSchV gewährleis-

tet, dass die Ergebnisse der UVP in die Genehmigungsentscheidung einfließen, und 

stellt damit die Verbindung zwischen UVP und abschließender Entscheidung her. Die 

Behörde hat das Ergebnis der UVP nicht lediglich zur Kenntnis zu nehmen, sondern 

sich bei der Entscheidungsfindung mit diesem Ergebnis substanziell auseinanderzu-

setzen.58 

Nach § 21 Abs. 1a der 9. BImSchV finden die zusammenfassende Darstellung, die be-

gründete Bewertung und eine Erläuterung, wie die UVP in der Genehmigungsentschei-

dung berücksichtigt wurde, Eingang in den Genehmigungsbescheid (siehe dazu Kapi-

tel 7.1.12.2.4). 

7.1.12 Entscheidung  

Sind alle Umstände ermittelt, die für die Beurteilung des Antrags von Bedeutung sind, 

hat die Genehmigungsbehörde unverzüglich über den Antrag zu entscheiden 

(§ 20 Abs. 1 S. 1 9. BImSchV).  

Bei der Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung handelt es sich um 

eine sog. „gebundene Entscheidung“, d.h., liegen die gesetzlichen Voraussetzungen 

nach § 6 BImSchG vor, ist die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zu erteilen. 

Der Behörde steht kein Ermessen zu. 

7.1.12.1 Frist und Fristverlängerung 

Die Entscheidung hat innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist – in förmlichen Ver-

fahren sieben Monate, in vereinfachten Verfahren drei Monate (§ 10 Abs. 6a S. 1 BIm-

SchG) – zu erfolgen. Die Frist beginnt zu laufen, sobald die Antragsunterlagen formell 

vollständig sind (vgl. Kapitel 7.1.8.3).  

Die Frist kann nach § 10 Abs. 6a S. 2 und 3 BImSchG um jeweils drei Monate verlän-

gert werden, wenn dies in Ausnahmefällen wegen der Schwierigkeit der Prüfung oder 

                                              
57 Vgl. Kümper in Schink/Reidt/Mitschang, § 25 UVPG, Rn. 11. 
58 Vgl. bereits die Gesetzesbegründung zum UVPG 1990, BT-Drs. 11/3919, Seite 27. 
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aus Gründen, die dem Antragsteller zuzurechnen sind, erforderlich ist. Die Fristverlän-

gerung soll gegenüber dem Antragsteller begründet werden. Das bedeutet, dass im 

Einzelfall auch eine mehrfache Verlängerung in Betracht kommen kann. 

Wird die Frist nicht eingehalten, hat dies keine unmittelbaren Rechtsfolgen, also bei-

spielsweise keine Genehmigungsfiktion. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der An-

tragsteller Untätigkeitsklage erheben kann und Schadenersatzansprüche kommen in 

Betracht.  

7.1.12.2 Inhalt des Genehmigungsbescheides 

Der notwendige Inhalt des Genehmigungsbescheids ergibt sich aus § 21 Abs. 1 der 

9. BImSchV. 

7.1.12.2.1 Nebenbestimmungen nach § 12 BImSchG 

Nach § 12 Abs. 1 BImSchG kann die immissionsschutzrechtliche Genehmigung unter 

Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden werden, sofern dies erforderlich ist, 

um die Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Pflichten oder die Einhaltung an-

derer öffentlich-rechtlicher Vorschriften sicherzustellen (z.B. baurechtliche Auflage).  

Von Seiten der Genehmigungsbehörde ist darauf zu achten, dass Nebenbestimmun-

gen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Sie haben sich auf das konkrete Vor-

haben zu beziehen und dürfen lediglich entscheidungserhebliche Sachverhalte be-

treffen. Eine ungeprüfte Übernahme der von den Fachbehörden vorgeschlagenen For-

mulierungen für Nebenbestimmungen ist daher nicht sachgerecht und ausreichend. 

Nebenbestimmungen müssen ein konkretes Ge- oder Verbot enthalten. Sie müssen 

ausreichend bestimmt und für den Adressaten verständlich formuliert sein. Es darf 

nichts rechtlich oder tatsächlich Unmögliches verlangt werden. Nebenbestimmungen 

bedürfen einer Rechtsgrundlage und einer fachlichen Begründung. Sie müssen 

verhältnismäßig, also geeignet, erforderlich und angemessen sein, um die Genehmi-

gungsvoraussetzungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG zu erfüllen. 

Eine Bedingung macht vom Eintritt eines künftigen ungewissen Ereignisses abhän-

gig, ob die Genehmigung wirksam wird (aufschiebende Bedingung) oder ihre Wirk-

samkeit verliert (auflösende Bedingung). Wichtig ist, dass eine Regelung im Genehmi-

gungsbescheid nicht nur als Bedingung bezeichnet wird, sondern auch die Abhängig-

keit der Wirksamkeit der Genehmigung vom Eintritt des näher bezeichneten Er-

eignisses klar formuliert wird (z.B. „Die Genehmigung wird unter der Bedingung erteilt 

und wird damit erst wirksam/verliert ihre Wirksamkeit, wenn …“). Eine aufschiebende 

Bedingung kann beispielsweise formuliert werden, wenn die Einhaltung der Vorgaben 

der TA Lärm davon abhängig ist, dass zunächst eine andere Anlage stillgelegt wird. 
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Die bestehende Ungewissheit darüber, dass ein Betreiber den ihm in der Genehmi-

gung auferlegten Pflichten nicht nachkommt, stellt hingegen kein „ungewisses Ereig-

nis“ im Sinne einer Bedingung dar. Eine Bedingung bezieht sich immer nur auf ein in 

der Zukunft liegendes Ereignis. Bedingungen eignen sich daher nicht für dauerhaft 

oder regelmäßig wiederkehrend zu erfüllende Pflichten. Es muss immer geprüft wer-

den, dass es gegenüber der Rechtsfolge des Erlöschens der Genehmigung kein mil-

deres Mittel gibt und auch keine kurzfristige Duldung des bezeichneten Sachverhalts 

in Frage kommt.  

Eine Auflage ist dadurch gekennzeichnet, dass durch sie ein selbständiges Tun, Dul-

den oder Unterlassen des Betreibers festgelegt wird, ohne dass Bestand und Wirk-

samkeit der Genehmigung von der Einhaltung der Verpflichtung abhängen sollen. Auf-

lagen sind selbständige Regelungen, die zur Hauptregelung der Genehmigung 

hinzutreten. Als Auflagen können insbesondere Verpflichtungen zur Vornahme von 

Messungen, Ermittlungen und Aufzeichnungen in Betracht kommen, wie z.B. die Ver-

pflichtung zur Übermittlung kontinuierlich aufzuzeichnender Emissionsdaten im Wege 

der Datenfernübertragung.59 Das gleiche gilt etwa für die Pflicht zur Duldung von Be-

gehungen.60 

Von der Auflage abzugrenzen ist die sogenannte Inhaltsbestimmung. Dabei handelt 

es sich um eine Regelung der Genehmigung, die den in der Hauptbestimmung enthal-

tenen Genehmigungsgegenstand beschränkt, verändert, näher ausgestaltet oder spe-

zifiziert. Inhaltsbestimmungen sind integraler Bestandteil der Genehmigung, durch 

sie werden Gegenstand und Reichweite der Genehmigung bestimmt. Als Inhalts-

bestimmungen werden etwa Vorgaben angesehen, wonach ein bestimmter Lärmpegel 

nicht überschritten werden darf61 oder wonach – bezogen auf eine Feuerungsanlage 

– bei Ölfeuerungsbetrieb nur schwefelarmes Heizöl verwendet werden darf.62 Generell 

wird es sich bei Emissionsbegrenzungen und bei allen Vorgaben, die unmittelbar die 

Errichtung und den Betrieb der Anlage betreffen, um Inhaltsbestimmungen handeln. 63 

Letzteres ist bei Kapazitätsbeschränkungen oder beschränkten Betriebszeiten der 

Fall. 

Die Differenzierung zwischen Auflagen und Inhaltsbestimmungen ist sowohl für 

den Betreiber als auch die Behörde von großer Bedeutung. Auflagen sind als eigen-

ständige Regelungen nach Verwaltungsvollstreckungsrecht (VwVG NRW) selbständig 

vollstreckbar, Inhaltsbestimmungen sind dies nicht. Ein Verstoß gegen Inhaltsbestim-

mungen kann zu einem auch strafrechtlich relevanten ungenehmigten Anlagenbetrieb 

                                              
59 OVG NW, Urt. v. 25.10.2001, Az. 21 A 1022/979, juris.  
60 Jarass, § 12 BImSchG, Rn. 8.  
61 BVerwG, Urt. v. 8.2.1974, Az. IV C 73.72, juris.  
62 BVerwG, Urt. v. 12.2.1984, Az. 7 C 8/82, BVerwGE 69, 37, 39.  
63 Jarass, § 12 BImSchG, Rn. 8.  
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im Sinne des § 20 Abs. 2 BImSchG führen, während ein Verstoß gegen Auflagen le-

diglich zur Untersagung nach § 20 Abs. 1 BImSchG berechtigt und eine bloße Ord-

nungswidrigkeit darstellt (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG). Ferner ist die Unterscheidung 

wichtig für den Rechtsschutz des Betreibers, der gegen Bescheidvorgaben vorgehen 

will (vgl. Kapitel 17.1).  

Generell gilt, dass die Zuordnung nicht alleine durch die konkrete Bezeichnung als 

Auflage oder Inhaltsbestimmung im Genehmigungsbescheid erfolgt, sondern vorran-

gig durch den formulierten Inhalt. Es empfiehlt sich, zentrale Inhaltsbestimmun-

gen wie Betriebszeiten oder Kapazitätsbeschränkungen wie auch Bedingungen in den 

Tenor des Bescheides aufzunehmen. Im Übrigen ist eine ausdrückliche Bezeichnung 

als Inhaltsbestimmung oder Auflage nicht zwingend erforderlich, sie kann aber sowohl 

für den Antragsteller als auch die Behörde hilfreich sein. 

Darüber hinaus sind von der Auflage und der Inhaltsbestimmung die sogenannten Hin-

weise abzugrenzen. Wenn der Bescheid unmittelbar geltende Rechtsvorschriften (z.B. 

aus der AwSV oder der 13. BImSchV) wörtlich oder sinngemäß wiedergibt, sind diese 

Abschnitte regelmäßig lediglich als Hinweise auf die geltende Rechtslage zu verste-

hen. Sie entfalten keine selbstständigen Rechtswirkungen. Eine Ausnahme gilt, 

wenn die Regelung im Bescheid geltende Rechtsvorschriften als Grundlage aufgreift, 

diese aber im Bescheid gezielt inhaltlich geändert werden. In diesen Fällen hat die 

Regelung im Bescheid einen eigenständigen unabhängigen Regelungscharakter und 

stellt damit gerade keinen bloßen Hinweis dar.  

Hinweise sollten aufgrund ihrer Sonderrolle ohne Rechtswirkung im Genehmigungs-

bescheid ausdrücklich als solche bezeichnet werden und nicht zusammen mit In-

halts- und Nebenbestimmungen, sondern in einem eigenen Abschnitt aufgeführt wer-

den. 

Eine Befristung der Genehmigung ist nur auf Antrag oder bei Teilgenehmigungen zu-

lässig (§ 12 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 BImSchG). Von der Befristung der Genehmigung 

ist die Fristsetzung nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG zu unterscheiden. 

Ein Widerrufsvorbehalt ist nach § 12 Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 BImSchG nur bei Erpro-

bungsanlagen zulässig. 

Ein Auflagenvorbehalt ist nach § 12 Abs. 2a BImSchG nur mit Einverständnis des 

Antragstellers zulässig. Zudem müssen in der Genehmigung bereits hinreichend be-

stimmte Anforderungen an die Errichtung oder den Betrieb der Anlage festgelegt sein, 

die sicherstellen, dass die Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt werden. Diese all-

gemeinen Anforderungen können durch die späteren Auflagen konkretisiert werden. 

Ein Auflagenvorbehalt kann aufgrund der Koordinierungspflicht der Inhalts- und Ne-

benbestimmungen bei parallelen Zulassungsverfahren geboten sein, wenn sich aus 
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dem Parallelverfahren noch Anforderungen an die Anlage ergeben können64 (vgl. Ka-

pitel 7.1.9.5). Der Auflagenvorbehalt berechtigt jedoch nicht zu einer späteren Auf-

nahme völlig neuer, weitergehender Anforderungen. Durch ihn können nicht die be-

schränkten Eingriffsvoraussetzungen für nachträgliche Anordnungen umgangen wer-

den. 

7.1.12.2.2 Erlöschen der Genehmigung nach Fristablauf für Errichtung und Betrieb 

§ 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG, § 18 Abs. 3 BImSchG 

Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb einer von der Genehmigungsbehörde ge-

setzten angemessenen Frist nicht mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage be-

gonnen worden ist (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG). Die Fristsetzung dient der Vermei-

dung der Vorhaltung ungenutzter, mit der Zeit in Bezug auf Sach- und Rechtslage ver-

altender Genehmigungen. 

In der Regel erfolgt die Fristsetzung für die Errichtung und/oder die Inbetriebnahme im 

Genehmigungsbescheid durch die Aufnahme einer entsprechenden auflösenden Be-

dingung (zum Begriff vgl. Kapitel 7.1.12.2.1). Es ist jedoch auch möglich, nach Ge-

nehmigungserteilung in einem selbständigen Verwaltungsakt eine solche Fristenrege-

lung zu treffen. Rechtsgrundlage ist in beiden Fällen § 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG, so 

dass weder auf § 12 BImSchG noch auf § 21 BImSchG zurückzugreifen ist. 

Welche Frist angemessen ist, hängt vom Einzelfall ab, insbesondere vom zu erwar-

tenden zeitlichen Umfang der Errichtungsmaßnahmen. Die Frist sollte angesichts der 

gravierenden Rechtsfolge des Erlöschens der Genehmigung nicht zu knapp bemes-

sen werden. Sind keine umfangreichen Errichtungsmaßnahmen erforderlich, können 

zwei Jahre bis zur Inbetriebnahme angemessen sein.  

Werden von der Genehmigung nicht zwingend mit der Hauptanlage zu betreibende 

Nebeneinrichtungen oder Teile einer gemeinsamen Anlage umfasst, kann die Fristre-

gelung im Einzelfall auch ausdrücklich derart differenziert werden, dass die Genehmi-

gung auch isoliert für diese Nebeneinrichtungen bzw. Teile erlischt, wenn sie nicht in-

nerhalb der Frist in Betrieb genommen werden. Dies vermeidet Unklarheiten, wenn 

lediglich die Hauptanlage innerhalb der Frist in Betrieb genommen wird.65  

Auf Antrag, der vor Fristablauf bei der Behörde eingehen muss, kann die Frist nach 

§ 18 Abs. 3 BImSchG, auch wiederholt, aus wichtigem Grund verlängert werden, 

wenn hierdurch der Gesetzeszweck nicht gefährdet wird. 

                                              
64 OVG NW, Urt. v. 1.12.2011, Az. 8 D 58/08.AK, juris, Rn. 495. 
65 Hansmann/Ohms in Landmann/Rohmer, § 18 BImSchG, Rn. 15, 20. 
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Mit Fristablauf erlischt die Genehmigung. Daher sollte der Genehmigungsinhaber 

diese Frist unbedingt im Blick behalten und ggf. rechtzeitig einen Antrag auf Frist-

verlängerung mit entsprechender Begründung stellen. Ist die Genehmigung einmal 

erloschen, kann nur durch ein erneutes Genehmigungsverfahren eine Genehmigung 

erlangt werden. 

7.1.12.2.3 Auflagen und Anforderungen in Bezug auf Boden und  

Grundwasser 

Für IED-Anlagen sind gem. § 21 Abs. 2a S. 1 Nr. 1, Nr. 3 Buchst. b und c der 9. BIm-

SchV auch Auflagen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers und Anforderun-

gen an die Überwachung der Maßnahmen zum Schutz von Boden und Grundwasser 

sowie an die Überwachung von Boden und Grundwasser hinsichtlich der in der Anlage 

verwendeten, erzeugten oder freigesetzten relevanten gefährlichen Stoffe aufzuneh-

men. Wurde vom Antragsteller ein geeignetes Überwachungskonzept vorgelegt, ist 

dieses bei der Festlegung der Maßnahmen zu berücksichtigen (vgl. Kapitel 7.1.7.4). 

7.1.12.2.4 Darstellung der UVP im Genehmigungsbescheid 

In Verfahren mit UVP sind nach § 21 Abs. 1a Nr. 1 der 9. BImSchV die vorgesehenen 

Überwachungsmaßnahmen kurz zu beschreiben. Dies sind zunächst diejenigen nach 

§§ 26 ff., 52 und 52a BImSchG. Bei Anlagen, die der AwSV unterliegen, sollte die dort 

vorgesehene Überwachung Erwähnung finden. Soweit im Übrigen Überwachungs-

maßnahmen auf Grundlage des Fachrechts im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG 

bereits Gegenstand der Genehmigung sind, wie beispielsweise Nebenbestimmungen 

zur Überprüfung der Umsetzung naturschutzrechtlicher Maßnahmen, sollten auch 

diese erwähnt werden, auch wenn die Überwachung später durch eine andere Fach-

behörde wahrgenommen wird (keine Konzentration der Überwachung nach § 13 BIm-

SchG). 

Nach § 21 Abs. 1a Nr. 2 der 9. BImSchV ist darüber hinaus eine ergänzende Begrün-

dung erforderlich, die die zusammenfassende Darstellung, die begründete Bewertung 

sowie eine Erläuterung zur Berücksichtigung der UVP enthalten muss (siehe dazu Ka-

pitel 7.1.11). Um Doppelungen zu vermeiden, ist es sinnvoll, die fachrechtlichen Ge-

nehmigungsvoraussetzungen mit Umweltbezug ausschließlich in der ergänzenden 

Begründung zu behandeln und diese nicht zusätzlich in der Begründung nach 

§ 21 Abs. 1 Nr. 5 der 9. BImSchV darzustellen. 
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7.1.12.3 Konzentrationswirkung nach § 13 BImSchG 

7.1.12.3.1 Konzentrationswirkung besteht 

Nach § 13 BImSchG schließt die immissionsschutzrechtliche Genehmigung andere 

die Anlage betreffende behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtli-

che Genehmigungen, Zulassungen, Verleihungen, Erlaubnisse und Bewilligungen, mit 

ein (sog. Konzentrationswirkung). Eine nicht abschließende Übersicht über die gän-

gigsten eingeschlossenen und nicht eingeschlossenen Entscheidungen bietet die Ta-

belle zur Konzentrationswirkung (Anlage 2).  

Soweit § 13 BImSchG zu einer Konzentration führt, wird nur das immissionsschutz-

rechtliche Zulassungsverfahren durchgeführt und es wird auch nur die immissions-

schutzrechtliche Genehmigung erteilt. Diese Genehmigung schließt die anderen Zu-

lassungen ein, die daher nicht eigenständig erteilt werden dürfen.  

Die Verfahrensvorschriften der „verdrängten“ Verfahren finden keine Anwen-

dung. § 10 BImSchG und die Verfahrensvorschriften der 9. BImSchV sind insoweit 

abschließend.  

Allerdings kann durch speziellere Vorschriften, wie z.B. § 17 Abs. 1 S. 1 BNatSchG 

und § 63 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG, ausdrücklich etwas anderes geregelt werden, so 

dass diese Vorschriften vorgehen.  

Nicht anzuwenden sind aber beispielsweise die Anhörungs- und Benehmensregeln 

des § 24 DSchG NRW66, da in diesem Fall zu beachten ist, dass nach § 73 BImSchG 

von den Verfahrensregeln des BImSchG und seiner Verordnungen nicht durch Lan-

desrecht abgewichen werden kann. Die Sicherstellung der denkmalpflegerischen 

Sachkunde erfolgt durch Beteiligung des zuständigen Denkmalpflegeamts bei den 

Landschaftsverbänden durch die Genehmigungsbehörde. Bei der Berührung denk-

malschutzrechtlicher Aufgaben ist die Stellungnahme der zuständigen Denkmalbe-

hörde ausschlaggebend. 

Das Naturschutzbeirats- sowie das Widerspruchsverfahren im Zusammenhang mit 

Befreiungen und Ausnahmen nach § 75 LNatSchG sind im immissionsschutzrechtli-

chen Verfahren nicht anzuwenden, auch weil die beteiligte Naturschutzbehörde wegen 

der Konzentrationswirkung der BImSchG-Genehmigung die genannten Verwaltungs-

akte nicht im Sinne der Vorschrift selbst „erteilt“. 

Die materiellen Vorschriften der eingeschlossenen Zulassungen sind demgegen-

über in vollem Umfang zu beachten. Zur Sicherstellung der Anforderungen können 

Nebenbestimmungen erforderlich sein. 

                                              
66 Vgl. Landtag NRW Drs. 17/16518 vom 10.2.2022, S. 52. 
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Die Immissionsschutzbehörde beteiligt im Genehmigungsverfahren die zuständigen 

Fachbehörden und ist aber an deren Stellungnahmen nicht gebunden (dazu oben Ka-

pitel 7.1.9.1).  

7.1.12.3.2 Keine Konzentrationswirkung 

In die Genehmigung nicht eingeschlossen werden Planfeststellungen, Zulassungen 

bergrechtlicher Betriebspläne, behördliche Entscheidungen aufgrund atomrechtlicher 

Vorschriften und wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen nach § 8 WHG 

i.V.m. § 10 WHG. Diese, in die immissionsschutzrechtliche Genehmigung nicht einge-

schlossenen Zulassungen, müssen in einem gesonderten Verfahren beantragt und er-

teilt werden. 

Da sich die Konzentrationswirkung des § 13 BImSchG nach dem Wortlaut nur auf „an-

lagenbezogene Entscheidungen“ erstreckt, werden persönliche Zulassungen, die 

Anforderungen an die Person des Anlagenbetreibers (z.B. Zuverlässigkeit) stellen, 

nicht von der Konzentrationswirkung erfasst. Auch Zulassungen ohne Bezug zur Er-

richtung, der Beschaffenheit oder dem Betrieb der Anlage  (z.B. energiewirtschaft-

liche Genehmigung nach § 4 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Entscheidung über 

einen Anschluss- und Benutzungszwang) unterfallen nicht der Konzentrationswirkung. 

Dies betrifft auch Zulassungen, die sich auf räumliche Bereiche außerhalb des Anla-

gengrundstücks beziehen (z.B. Waldumwandlungsgenehmigung nach § 9 Abs. 1 Bun-

deswaldgesetz (BWaldG) i.V.m. § 39 Landesforstgesetz NRW (LFoG) in Bezug auf 

Wald außerhalb des Anlagengrundstücks).  

Sind neben der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung andere nicht konzentrierte 

Zulassungen erforderlich, so hat die Immissionsschutzbehörde nach § 10 Abs. 5 BIm-

SchG eine vollständige Koordinierung der Zulassungsverfahren sowie der Neben-

bestimmungen sicherzustellen (vgl. Kapitel 7.1.9.5).  

7.1.12.3.3 Fehlerfolgen in Bezug auf die Konzentrationswirkung 

Die Rechtsfolgen des § 13 BImSchG stehen nicht zur Disposition der Genehmigungs-

behörde, beteiligter Behörden oder des Antragstellers. Werden die Rechtsfolgen ver-

kannt, sind zwei Fälle zu unterscheiden. 

Fall 1: Bescheid geht fehlerhaft davon aus, dass eine Entscheidung nicht der 

Konzentrationswirkung unterliegt  

Falls die erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigung eine andere nicht aus-

drücklich im Genehmigungsbescheid aufgeführte Entscheidung konzentriert, ist diese 

gleichwohl mit der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung kraft Gesetzes erteilt. 
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Diese immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist allerdings dann materiell rechts-

widrig, wenn sie entgegen der materiellen Genehmigungsvoraussetzungen der kon-

zentrierten Entscheidung erteilt wurde. 

Wird eine Entscheidung, die im BImSchG-Bescheid konzentriert ist, gesondert als Zu-

lassung beschieden, ist auch diese Zulassung rechtswidrig.67 Sie ist nicht nur formell 

fehlerhaft (nicht nach den richtigen Verfahrensvorschriften sowie von der sachlich un-

zuständigen Behörde erteilt), sondern auch materiell, da es einer entgegen § 13 BIm-

SchG gesondert erteilten Genehmigung an einer hierzu erforderlichen Ermächtigungs-

grundlage fehlt.68 

Die nach Immissionsschutzrecht zuständige Genehmigungsbehörde ist als für die Ent-

scheidung aufgrund des § 13 BImSchG zuständige Behörde befugt, die separat er-

teilte rechtswidrige Zulassungsentscheidung der verdrängten Behörde auf der Grund-

lage des § 48 VwVfG NRW aufzuheben.69  

Fall 2: Bescheid geht fehlerhaft davon aus, dass eine Entscheidung der Konzen-

trationswirkung unterliegt 

BImSchG-Genehmigungen, mit denen zu Unrecht eine Konzentrationswirkung bezüg-

lich einer Entscheidung (z.B. Konzentration einer wasserrechtlichen Erlaubnis entge-

gen § 13 BImSchG) Konzentrationswirkung angenommen wurde, sind rechtswidrig, 

nicht aber nichtig. Eine miterteilte Zulassungsentscheidung entfaltet bis zu ihrer Auf-

hebung daher Rechtswirkung. Die Genehmigung ist bei Bedarf in Abstimmung mit der 

Fachbehörde nach Maßgabe des § 48 VwVfG entsprechend anzupassen und die – 

nach dem einschlägigen Fachrecht – erforderlichen Zulassungen sind separat ein- und 

nachzuholen. 

7.1.12.4 Anhörung der Antragsteller 

Vor der Bekanntgabe der Entscheidung sind die Antragsteller nach § 28 Abs. 1 VwVfG 

NRW anzuhören. Sowohl die Ablehnung eines Antrags auf Erlass eines begünstigen-

den Verwaltungsakts in Form einer Genehmigung, als auch eine Teilablehnung, d.h. 

ein begünstigender Verwaltungsakt in Form einer Genehmigung mit belastenden Ne-

benbestimmungen, wird von § 28 Abs. 1 VwVfG NRW erfasst.70 Diese Vorgabe hat an 

erheblicher Bedeutung gewonnen, seitdem in NRW das Widerspruchsverfahren in den 

weit überwiegenden Fällen nicht mehr statthaft ist. Durch eine Klärung streitiger Fra-

gen im Rahmen der Anhörung können zum Teil zeit- und kostenintensive Klageverfah-

ren vermieden werden. Eine Anhörung kann formlos erfolgen.  

                                              
67 Aber nicht nichtig; so Seibert in Landmann/Rohmer, § 13 BImSchG, Rn. 52.  
68 VGH BW, Beschl. v. 17.12.2019, Az. 10 S 566/19, juris, Rn. 14. 
69 Seibert in Landmann/Rohmer, § 13 BImSchG, Rn. 53.  
70 Kopp/Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, § 28 Rn. 26a, 19. Aufl., 2018.  
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Der Antragsteller kann insbesondere aus Zeitgründen auf die Anhörung verzichten 

bzw. eine gesetzte Frist nicht ausschöpfen. 

7.1.13 Bekanntgabe durch Zustellung und Veröffentlichung des Bescheids 

Der Genehmigungsbescheid ist gem. § 10 Abs. 7 S. 1 BImSchG dem Antragsteller 

gem. dem Verwaltungszustellungsgesetz Nordrhein-Westfalen zuzustellen.  

Im förmlichen Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung ist darüber hinaus die Zustellung 

an die Personen, die Einwendungen erhoben haben, erforderlich. Die Zustellung an 

die Personen, die Einwendungen erhoben haben, kann nach § 10 Abs. 8 S. 1 BIm-

SchG durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Dies setzt eine Ermessens-

entscheidung voraus, die nur dann als rechtmäßig zu erachten sein wird, wenn ein 

nachvollziehbarer Grund für das Absehen der individuellen Zustellung vorliegt. Ein sol-

cher ist in einer Vielzahl von erforderlichen Zustellungen zu sehen. Anhaltspunkt dazu 

liefert § 74 Abs. 5 S. 1 VwVfG NRW. Ein Verzicht auf die Individualzustellung ist da-

nach jedenfalls bei mehr als 50 erforderlichen Zustellungen möglich. 

7.1.13.1 Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung des Bescheids 

Unabhängig davon, ob die Zustellung an die Personen, die Einwendungen erhoben 

haben, durch die öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden soll, ist der Genehmi-

gungsbescheid im förmlichen Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung zudem in jedem 

Fall gem. § 10 Abs. 7 S. 2 BImSchG öffentlich bekannt zu machen. Die öffentliche Be-

kanntmachung wird dadurch bewirkt, dass der verfügende Teil des Bescheids und die 

Rechtsmittelbelehrung sowie ein Hinweis auf Auflagen gem. § 10 Abs. 8 BImSchG be-

kannt gemacht werden. Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegen-

über Dritten, die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. Hierauf ist in der 

Bekanntmachung hinzuweisen. 

7.1.13.2 Veröffentlichung nach § 10 Abs. 8a BImSchG 

Bei Anlagen, die der IE-Richtlinie unterfallen, sind gem. § 10 Abs. 8a BImSchG der 

gesamte Genehmigungsbescheid – mit Ausnahme in Bezug genommener Antragsun-

terlagen und des AZB sowie die Bezeichnung des für die betreffende Anlage maßgeb-

lichen BVT-Merkblatts zusätzlich im Internet öffentlich bekannt zu machen.  

7.1.13.3 Veröffentlichung im UVP-Internetportal 

Bei UVP-pflichtigen Vorhaben ist der vollständige Genehmigungsbescheid ohne An-

tragsunterlagen und ohne AZB, jedoch ggf. mit der Bezeichnung des für die betref-
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fende Anlage maßgeblichen BVT-Merkblatts gem. § 21a Abs. 2 S. 4 und 5 der 9. BIm-

SchV i.V.m. § 10 Abs. 8a S. 1 und 2 BImSchG zusätzlich im zentralen UVP-

Internetportal NRW einzustellen. 

Nach § 5 Abs. 2 UVPPortV ist der Bescheid bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von 

einem Monat gem. § 74 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 VwGO zugänglich zu halten. Der Be-

scheid kann auch nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist im UVP-Portal auf Grundlage des 

Rechts über den Informationszugang zugänglich bleiben. 

Es wird hier ebenfalls auf den bereits genannten Erlass vom 7.7.2021 zur Änderung 

des Erlasses zur „Einführung des zentralen UVP-Internetportals NRW nach UVPG und 

BauGB“ hingewiesen. 

7.1.13.4 Grenzüberschreitende Öffentlichkeitsbeteiligung  

(Übermittlung des Bescheids) 

In Verfahren mit grenzüberschreitender Öffentlichkeitsbeteiligung muss die Genehmi-

gungsbehörde nach § 57 Abs. 1 UVPG den Genehmigungsbescheid in deutscher 

Sprache an die benannte Behörde des Nachbarstaates (vgl. Kapitel 7.1.4) sowie die-

jenigen Behörden, die Stellungnahmen abgegeben haben, übermitteln. Zusätzlich sind 

diejenigen Teile, aus denen sich Ausschluss, Verminderung oder Ausgleich von grenz-

überschreitenden Auswirkungen und die Art und Weise der Berücksichtigung der Be-

hördenstellungnahmen, der Äußerungen der betroffenen Öffentlichkeit und ggf. der 

Ergebnisse der Konsultationen gem. § 55 Abs. 5 UVPG ergeben, in einer Amtsspra-

che des anderen Staates zu übermitteln. 

Nach § 57 Abs. 2 UVPG hat die Genehmigungsbehörde darauf hinzuwirken, muss 

sich also aktiv dafür einsetzen und kontrollieren, dass der betroffenen Öffentlichkeit 

des anderen Staates, die Zulassungsentscheidung auf geeignete Weise bekannt ge-

macht wird und der Bescheid einschließlich der übersetzten Teile zugänglich gemacht 

wird.  

7.1.13.5 Freiwillige Bekanntmachung nach § 21a Abs. 1 der 9. BImSchV 

Entscheidungen, die im vereinfachten Verfahren nach § 19 BImSchG ergangen sind, 

sind nicht öffentlich bekannt zu machen (§ 19 Abs. 2 BImSchG). Nach 

§ 21a Abs.1 S. 1 der 9. BImSchV kann der Träger eines Vorhabens aber die öffentli-

che Bekanntmachung der Entscheidung beantragen. Mit aktuellen obergerichtli-
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chen Beschlüssen wurde entschieden, dass auch die freiwillige öffentliche Bekannt-

machung die Rechtsbehelfsfrist für Dritte in Gang setzt.71 Daher sollte die Rechts-

behelfsbelehrung neutral formuliert werden, so dass sie sich auch an Dritte und nicht 

nur an den Genehmigungsadressaten richtet,72 und in der Bekanntmachung ist darauf 

hinzuweisen, dass der Bescheid mit Ende der Auslegungsfrist auch Dritten gegenüber 

als zugestellt gilt. 

Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass diese Frage in Rechtsprechung und Lite-

ratur umstritten ist.73  

7.2 Genehmigungsvoraussetzungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG) 

Die Genehmigung ist nach § 6 BImSchG zu erteilen,  

 wenn sichergestellt ist, dass der Antragsteller seine sich aus § 5 BImSchG und einer 

aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten er-

füllt (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG) und 

 andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Er-

richtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BIm-

SchG). 

Da der Leitfaden keinen umfassenden Überblick über die materiellen Genehmigungs-

voraussetzungen geben kann, werden nachfolgend nur einzelne besonders relevante 

Themen angesprochen, die ggf. im Rahmen von späteren Aktualisierungen des Leit-

fadens noch weiter ergänzt werden. 

7.2.1 Immissionsschutzrechtliche Anforderungen  

nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 5 BImSchG 

Die einzuhaltenden immissionsschutzrechtlichen Pflichten nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BIm-

SchG i.V.m. § 5 oder einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnung 

umfassen beispielsweise Pflichten der 12., 13., 17., 31., 42. oder 44. BImSchV. 

                                              
71 VGH BW, Beschl. v. 7.3.2019, Az. 10 S 1817/18, juris, Rn. 8; VGH SN, Beschl. v. 8.8.2019, Az. 1 B 
439/18, juris, Rn. 9 ff; vgl. auch OVG NW, Beschl. v. 24.9.2009, Az. 8 B 1343/09.AK, juris, Rn. 57; offen 
gelassen, OVG NW, Beschl. v. 19.10.2016, Az. 8 B 594/16, juris, Rn. 13. 
72 Vgl. zur neutralen Rechtsbehelfsfrist auch BVerwG, Beschl. v. 11.3.2010, Az. 7 B 36/09, juris.  
73 A.a. VG Gelsenkirchen, Beschl. v. 24.4.2018, Az. 8 L 2840/17, juris, Rn. 20 ff.; VG Minden, Beschl. 
v. 22.5.2017, Az. 11 L 2085/16, juris, Rn. 26 ff; Albrecht, Zschiegner, UPR 2020, 214 ff., jeweils m.w.N. 
zum Streitstand.  
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7.2.2 Andere öffentlich-rechtliche Anforderungen  

nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG 

Aufgrund der Regelung in § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG, wonach nicht nur immissions-

schutzrechtliche Pflichten, sondern auch andere öffentlich-rechtliche Vorschriften ein-

zuhalten sind, ist der Prüfumfang im Genehmigungsverfahren für die Genehmigungs-

behörde immer auch auf andere Rechtsgebiete (z.B. Bauplanungsrecht, Bauord-

nungsrecht, Wasserrecht, Bodenschutzrecht und Naturschutzrecht) ausgeweitet. Zu 

prüfen ist daher immer auch, ob die einschlägigen anlagenbezogenen Vorschriften aus 

diesen Rechtsgebieten eingehalten werden. 

Dies gilt unabhängig davon, ob für die Errichtung und den Betrieb der Anlage Zulas-

sungen (z.B. Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Ausnahmen) auch nach 

anderen Fachgesetzen erforderlich sind, die von der immissionsschutzrechtlichen Ge-

nehmigung eingeschlossen werden (vgl. Kapitel 7.1.12.3 zur Konzentrationswirkung 

nach § 13 BImSchG). 

7.2.2.1 Bauplanungsrecht 

Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens richtet sich nach den §§ 29 

ff. BauGB. Die anzuwendenden Vorschriften und Voraussetzungen richten sich im We-

sentlichen danach, ob das Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 

BauGB), innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) oder im 

Außenbereich (§ 35 BauGB) liegt. 

7.2.2.1.1 Angemessener Sicherheitsabstand 

Der § 3 Abs. 5c BImSchG definiert den angemessenen Sicherheitsabstand i.S.d. BIm-

SchG. Im Rahmen des BImSchG wird der Begriff verwendet für die formelle Frage, ob 

bei Anlagen in Betriebsbereichen unter dem Gesichtspunkt des Abstandes zu 

Schutzobjekten ein Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung erforderlich 

ist (§§ 16a, 17 Abs. 4 S. 2, 19 Abs. 4, 23a Abs. 2, 23b BImSchG). Der angemessene 

Sicherheitsabstand wird nach § 3 Abs. 5c S. 2 BImSchG anhand der störfallspezifi-

schen Faktoren ermittelt (siehe oben Kapitel 7.1.10.2). 

Zwar fällt die Berücksichtigung des angemessenen Sicherheitsabstands nicht unter 

die Betreiberpflichten nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 5 BImSchG. Er ist jedoch als an-

dere öffentlich-rechtliche Anforderung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG i.V.m. dem 

Bauplanungsrecht zu berücksichtigen. Rechtlicher Anknüpfungspunkt ist das baupla-

nungsrechtliche Rücksichtnahmegebot. Auch im Rahmen dieser Vorgaben ist zu-

nächst der im Zusammenhang mit den oben genannten formellen Anforderungen er-

mittelte Sicherheitsabstand heranzuziehen. Wird dieser Abstand unterschritten, kann 

im Rahmen einer nachvollziehenden Abwägung zu prüfen sein, ob das Vorhaben trotz 
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Unterschreitung des Sicherheitsabstands bauplanungsrechtlich zulässig ist.74 Die erst-

malige Unterschreitung und damit die Schaffung einer Gemengelage wird im Regelfall 

unzulässig sein, weil ein angemessener Abstand, der bisher eingehalten ist, „langfris-

tig“, also auch in Zukunft, gewahrt bleiben muss. 

7.2.2.2 Artenschutz- und Habitatschutzrecht (FFH) 

In Bezug auf Artenschutz- und Habitatschutzrecht wird auf den Einführungserlass und 

die beiden Verwaltungsvorschriften VV-Artenschutz und VV-Habitatschutz vom 

6.6.2016 verwiesen und die Leitfäden zur Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes 

im Zusammenhang mit Planungs- und Genehmigungsverfahren. Diese wie auch die 

im Weiteren genannten Dokumente stehen über die beiden Downloadbereiche des 

LANUV zum Artenschutz und zur FFH-Verträglichkeitsprüfung zur Verfügung. 

Darüber hinaus gilt für die Immissionsschutzbehörden der Runderlass vom 17.1.2011 

„Artenschutz im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren“, mit dem ei-

nige grundsätzliche Verfahrensfragen zum Artenschutz geregelt werden.  

Für die Artenschutzprüfung steht der Naturschutzbehörde das Prüfprotokoll C, der Ge-

nehmigungsbehörde das Prüfprotokoll D zur Verfügung. Zu Prüfprotokollen für Antrag-

steller vgl. Kapitel 7.1.7.6.  

Für die Prüfung von Stickstoffeinträgen in stickstoffempfindliche Lebensraumtypen im 

Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung wird auf den Erlass vom 17.10.2019 sowie 

den ergänzenden Erlass vom 5.6.2020 verwiesen. 

Für Summationsprüfungen im Rahmen von FFH-Verträglichkeitsprüfungen ist das 

Fachinformationssystem „FFH-Verträglichkeitsprüfungen in NRW“ (FIS FFH-VP) zu 

nutzen und die Prüfprotokolle online zu bearbeiten. Hierfür ist eine Anmeldung erfor-

derlich. Zu Prüfprotokollen für Antragsteller vgl. Kapitel 7.1.7.6. Das LANUV stellt eine 

Handreichung zur Anwendung des FIS FFH-VP zur Verfügung. 

7.3 Anforderungen an bestimmte Anlagenarten 

7.3.1 Windenergieanlagen 

Die besonderen materiellen Anforderungen an Windenergieanlagen in Bezug auf 

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BImSchG werden eingehend im Windenergie-Erlass vom 

8.5.2018 erläutert (MBl. NRW 22.5.2018, S. 258 ff.).  

Darüber hinaus wird auf den NRW-Leitfaden „Windenergie – Arten/Habitatschutz“ ver-

wiesen.  

                                              
74 Vgl. hierzu sowie zu den Grenzen der Abwägung BVerwG, Urt. v. 20.12.2012, Az. 4 C 11/11, juris.  
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Besonderheiten beim sog. Repowering von Windenergieanlagen werden in Kapitel 10 

beschrieben. 

8 ANZEIGEVERFAHREN (§ 15 BIMSCHG) 

Grundsätzlich anzeigepflichtig sind nach § 15 Abs. 1 S. 1 BImSchG zunächst nur Än-

derungen der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs einer immissionsschutz-

rechtlich genehmigungsbedürftigen Anlage, die Auswirkungen auf die Schutzgüter des 

§ 1 BImSchG haben können. 

8.1 Anzeigefreie Änderung 

8.1.1 Keine rechtlich relevante Änderung 

Eine rechtlich relevante Änderung liegt nur dann vor, wenn von den Vorgaben der 

Genehmigung abgewichen wird. Zu betrachten ist die Anlage in ihrem genehmigten 

Zustand, der sich aus der Ausgangsgenehmigung, allen Änderungsgenehmigungen 

einschließlich der diesen Genehmigungen zugrunde liegenden Antragsunterlagen so-

wie allen Nebenbestimmungen und nachträglichen Anordnungen ergibt. Bei Anlagen, 

die nach § 67 Abs. 2 BImSchG oder § 16 Abs. 4 GewO a.F. angezeigt wurden, ist der 

Inhalt dieser Anzeige maßgeblich oder bei unzureichenden Anzeigeunterlagen der In-

halt früherer Genehmigungen (z.B. Baugenehmigung). Wird die bislang genutzte An-

lagenkapazität im Rahmen der genehmigten Kapazität erhöht, so liegt keine rechtlich 

relevante Änderung vor.  

8.1.2 Keine Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Auch Änderungen, die keine Auswirkungen auf die Schutzgüter haben können, sind 

immissionsschutzrechtlich weder genehmigungsbedürftig noch anzeigepflichtig. Sol-

che „neutralen“ Änderungen können vorliegen, wenn die Emissionssituation einer 

Anlage unverändert bleibt (z.B. wenn eine Halle geringfügig kleiner als beantragt er-

richtet wird).  

Bei der Entscheidung, ob es sich um eine Änderung im Sinne des BImSchG handelt, 

sind allein die Auswirkungen, die für die Prüfung des § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG re-

levant sind, entscheidend. Betroffenheiten von Schutzgütern, Pflichten und materiel-

len Anforderungen anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften spielen für die Frage, ob 

eine Änderung im Sinne des BImSchG vorliegt, keine Rolle. Derartige Betroffenheiten 

sind – sofern keine Änderung im Sinne des BImSchG vorliegt – eigenständig nach den 

fachrechtlichen Vorschriften zu bearbeiten. 

Sonstige Genehmigungserfordernisse nach anderen Fachgesetzen bleiben unberührt. 

Auch wenn eine immissionsschutzrechtlich „neutrale“ Änderung genehmigungs- und 
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anzeigefrei ist, kann es sein, dass andere Zulassungen, wie z.B. eine Baugenehmi-

gung, für die Änderung eingeholt werden müssen. 

Die Einschätzung, ob eine Änderung rechtlich relevant ist oder Auswirkungen auf die 

Schutzgüter entfaltet, kann der Betreiber der Anlage grundsätzlich eigenverantwortlich 

vornehmen. 

In Zweifelsfällen empfiehlt es sich, Änderungen der Anlage mit der Genehmigungsbe-

hörde zu besprechen. 

8.2 Anzeigepflichtige Änderung  

Die Änderung der Lage, Beschaffenheit oder des Betriebs einer genehmigungsbedürf-

tigen Anlage ist nach § 15 BImSchG anzuzeigen, wenn sich die Änderung auf in § 1 

BImSchG genannte Schutzgüter auswirken kann, die für die Prüfung des 

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG relevant sind.75 Ob die Auswirkungen auf die Schutzgü-

ter positiv oder negativ sind, ist für die Anzeigepflicht gleichgültig. Auch Teilstillle-

gungen, die Anlagenteile betreffen, die nicht für sich selbst genehmigungsbedürftig 

sind, sind nach § 15 Abs. 1 BImSchG anzuzeigen, wenn sie eine Änderung der weiter 

in Betrieb bleibenden Anlage darstellen, die Auswirkungen auf die Schutzgüter haben 

kann. 

Der Betreiber hat die geplante Änderung mindestens einen Monat bevor mit der 

Änderung begonnen werden soll, schriftlich oder elektronisch bei der Genehmi-

gungsbehörde anzuzeigen. Bei elektronischer Anzeige kann die Behörde verlangen, 

dass die Anzeige und die Unterlagen schriftlich nachgereicht werden.  

Die Genehmigungsbehörde bestätigt unverzüglich schriftlich oder elektronisch den 

Eingang der Anzeige. 

Im Anzeigeverfahren wird ausschließlich geprüft, ob eine Anzeige ausreicht oder ein 

Genehmigungsverfahren durchgeführt werden muss. Die der Behörde vorzulegenden 

Unterlagen müssen so aussagekräftig sein, dass der Behörde eine dahingehende Prü-

fung möglich ist. Der Umfang der Anzeigeunterlagen ist von der jeweiligen Änderung 

abhängig und kann daher stark variieren.  

Sind zur Beurteilung der Frage, ob von der Änderung nachteilige Auswirkungen her-

vorgerufen werden können, umfangreiche oder mehrere gutachterliche Betrachtun-

gen erforderlich, die komplexe Fragestellungen bewerten, kann dies dafür sprechen, 

dass über die Änderung in einem Änderungsgenehmigungsverfahren entschieden 

werden muss, wenn es in diesem Fall an der Offensichtlichkeit der Geringfügigkeit der 

Auswirkungen fehlt. Entscheidend sind insoweit immer die Umstände des Einzelfalls. 

                                              
75 Strittig, zum Streitstand: Jarass, § 15 BImSchG, Rn. 23.  
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Maßstab ist dabei der Wissensstand einer fachkundigen Person und nicht der eines 

unbeteiligten Dritten ohne Fachwissen. 

Sowohl für den Betreiber als auch für die Behörde kann eine frühzeitige Informa-

tion im Vorfeld der Anzeige hilfreich sein.  

Dies dient insbesondere der ersten Einschätzung der Verfahrensart (anzeigefreie Än-

derung, anzeigebedürftige Änderung oder Erfordernis einer Änderungsgenehmigung) 

sowie der Klärung, welche Unterlagen zur Beurteilung erforderlich sind. Hierzu ist die 

Darstellung der genehmigten Situation gegenüber der geplanten Änderung bezogen 

auf die einzelnen Schutzgüter nach § 1 BImSchG maßgebliche Grundlage. Zur Ver-

deutlichung der Geringfügigkeit sind oft auch klarstellende Formulierungen hilfreich, 

welche Faktoren, die auf die Emissionssituation maßgeblichen Einfluss haben, nicht 

verändert werden (z.B. keine Veränderung der Produktionskapazität, keine anderen 

Einsatzstoffe o.Ä.).  

Zeichnet sich hinreichend verlässlich ab, dass Einigkeit über eine Genehmi-

gungsfreistellung besteht, hat der Betreiber die Möglichkeit, bereits parallel zur 

Anzeige nach § 15 BImSchG die weiteren, aufgrund der fehlenden Konzentrati-

onswirkung separat einzuholenden Zulassungen zu beantragen. Nach 

§ 16 Abs. 4 BImSchG hat der Anlagenbetreiber die Möglichkeit, für eine lediglich 

anzeigepflichtige Änderung freiwillig eine Änderungsgenehmigung zu beantra-

gen (vgl. Kapitel 8.4).  

8.2.1 Nachforderung von Unterlagen (§ 15 Abs. 1 S. 4 BImSchG) 

Nach § 15 Abs. 1 S. 4 BImSchG teilt die Genehmigungsbehörde dem Antragsteller 

nach Eingang der Anzeige unverzüglich mit, welche zusätzlichen Unterlagen sie zur 

Beurteilung der Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 und § 16a BImSchG benötigt. Eine 

Verzögerung ist nur zulässig, wenn sie objektiv bei einer sachgerechten Ausstattung 

und Organisation der Behörde geboten ist.76 Auch die Prüfung der nachgereichten Un-

terlagen muss unverzüglich geschehen. Die Behörde darf anschließend nur dann er-

neut zusätzliche Unterlagen verlangen, wenn dies aus den nachgereichten Un-

terlagen resultiert.77  

                                              
76 Jarass, § 15 BImSchG, Rn. 32, 33.  
77 Jarass, § 15 BImSchG, Rn. 33.  
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8.2.2 Entscheidung über die Genehmigungsbedürftigkeit  

(§ 15 Abs. 2 BImSchG) 

Liegt die vollständige Anzeige vor, muss die Behörde gem. § 15 Abs. 2 S. 1 BImSchG 

unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats entscheiden, ob die Änderung 

einer Genehmigung bedarf (Genehmigungsverlagen) oder nicht (Genehmigungsfrei-

stellung). Ob die anzeigebedürftige Änderung der Genehmigung bedarf, ergibt sich 

aus § 16 Abs. 1 BImSchG (dazu Kapitel 9.2). 

8.2.2.1 Freistellungserklärung 

Die Änderung darf vom Betreiber vorgenommen werden, sobald die Genehmigungs-

behörde mitteilt, dass die Änderung keiner Genehmigung bedarf (sog. Freistellungs-

erklärung) oder sich die Behörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der voll-

ständigen Anzeige geäußert hat (Freistellungsfiktion). Fordert die Behörde nach 

§ 15 Abs. 1 S. 4 BImSchG Unterlagen nach, beginnt die Ein-Monats-Frist nach 

§ 15 Abs. 2 BImSchG ab Eingang der ergänzten Unterlagen erneut zu laufen.  

Teilt die Behörde dem Betreiber ausdrücklich oder implizit mit, dass keine Genehmi-

gung erforderlich ist, liegt darin eine verbindliche Entscheidung über die fehlende 

Genehmigungsbedürftigkeit. Die Entscheidung ist ein Verwaltungsakt und kann 

auch mündlich erfolgen.78 

Die Freistellungserklärung kann nicht mit Nebenbestimmungen i.S.v. § 12 BImSchG 

verbunden werden, die Errichtung und Betrieb der Anlage regeln.79  

Der Freistellungserklärung kommt auch keine Konzentrationswirkung zu. Ist eine 

Änderung immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftig, sind sonstige für 

die Änderung erforderliche Genehmigungen (z B. Baugenehmigung) bei den zustän-

digen Behörden einzuholen. Ggf. ist es zweckmäßig, den Betreiber auf evtl. erforder-

liche Zulassungen aus anderen Rechtsgebieten hinzuweisen. 

8.2.2.2 Genehmigungsverlangen 

Auch wenn die Durchführung eines Genehmigungsverfahrens verlangt wird, liegt darin 

ein Verwaltungsakt, der mit Rechtsbehelfsbelehrung erteilt wird. Damit wird die Not-

wendigkeit eines Genehmigungsverfahrens verbindlich festgelegt.80  

                                              
78 Jarass, § 15 BImSchG, Rn. 38.  
79 Jarass, § 15 BImSchG, Rn. 41.  
80 Jarass, BImSchG, § 15 Rn. 37.  
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8.3 Anzeige bei störfallrelevanter Änderung § 15 Abs. 2a BImSchG 

Bei einer störfallrelevanten Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage, die Be-

triebsbereich oder Bestandteil eines Betriebsbereichs ist, hat die zuständige Behörde 

nach § 15 Abs. 2a S. 1 BImSchG unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Mo-

naten zu prüfen, ob diese Änderung einer Genehmigung bedarf. Der Träger des Vor-

habens darf die störfallrelevante Änderung erst dann vornehmen, wenn ihm die zu-

ständige Behörde mitteilt, dass sie keiner Genehmigung bedarf. Im Gegensatz zu einer 

Anzeige nach § 15 Abs. 2 S. 2 BImSchG gibt es insoweit keine Freistellungsfiktion. 

Das bedeutet, der Antragsteller muss auf die Mitteilung der Behörde warten und darf 

die Änderung nicht vorher durchführen. 

Allerdings sollte der Anzeigende von der Behörde in diesem Fall spätestens inner-

halb eines Monats nach Eingang der Anzeige darüber unterrichtet werden, dass 

es sich um eine störfallrelevante Änderung handelt und für die Frage der Geneh-

migungsbedürftigkeit ein Prüfzeitraum von zwei Monaten nach Vollständigkeit der Un-

terlagen und die Zustimmung der Behörde vor Durchführung der Änderung erforderlich 

sind. 

Zu der Frage, wann eine störfallrelevante Änderung vorliegt, finden sich Erläuterungen 

im Erlass vom 01.9.2021. 

8.4 Freiwilliges Änderungsgenehmigungsverfahren  

(§ 16 Abs. 4 BImSchG) 

Nach § 16 Abs. 4 BImSchG kann für anzeigebedürftige Änderungen eine Genehmi-

gung beantragt werden. Diese ist grundsätzlich im vereinfachten Verfahren durchzu-

führen. Es kann aber nach § 19 Abs. 3 BImSchG die Durchführung eines förmlichen 

Verfahrens beantragt werden. 

Im Einzelfall kann es für den Antragsteller von Vorteil sein, sich anstelle eines Anzei-

geverfahrens für ein Genehmigungsverfahren zu entscheiden. Eine Anzeige nach 

§ 15 BImSchG entbindet den Antragsteller nur von der immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungspflicht. Andere behördliche Entscheidungen könnten jedoch zusätzlich 

erforderlich sein. Insbesondere wird häufig eine Baugenehmigung einzuholen sein. 

Werden mehrere behördliche Entscheidungen benötigt, so kann es im Hinblick auf die 

im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren geltende Konzentrationswir-

kung sinnvoll sein, von der in § 16 Abs. 4 BImSchG eingeräumten Wahlmöglichkeit 

zwischen Anzeige- und Genehmigungsverfahren Gebrauch zu machen und einen An-

trag auf Änderungsgenehmigung zu stellen.  
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Die Durchführung eines einzigen Zulassungsverfahrens mit Konzentrationswir-

kung anstatt mehrerer separater Zulassungen hat in vielen Fällen eine erhebliche 

Reduzierung des Aufwandes, der Zeitspanne und der Gebühren zur Folge.  

Wählt der Antragsteller das förmliche Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung 

(§ 19 Abs. 3 BImSchG), so gelten für Rechtsbehelfe Dritter die kurzen Rechts-

behelfsfristen und es greift zusätzlich auch der Ausschluss von privatrechtlichen Ab-

wehransprüchen, sobald die immissionsschutzrechtliche Genehmigung unanfechtbar 

ist (§ 14 BImSchG). Auf die Möglichkeit der freiwilligen Bekanntmachung nach 

§ 21a Abs. 1 der 9. BImSchV wird hingewiesen (vgl. Kapitel 7.1.13.5). 

9 ÄNDERUNGSGENEHMIGUNG (§ 16 BIMSCHG) 

Zu den allgemeinen Anforderungen an das Verfahren für die Änderungsgenehmigung 

wird auf die Ausführungen unter Kapitel 7 zur Neugenehmigung verwiesen. Nachfol-

gend wird auf die Besonderheiten bei einer Änderungsgenehmigung eingegangen. 

9.1 Gegenstand des Änderungsgenehmigungsverfahrens 

Regelungsgegenstand bei Änderungsgenehmigungen sind die Anlagenteile und Ver-

fahrensschritte, die geändert werden sollen, sowie die Anlagenteile und Verfahrens-

schritte, auf die sich die Änderung auswirken wird (vgl. Nr. 3.5.3 S. 2 TA Luft).  

Der Antragsteller sollte den Antragsgegenstand so exakt wie möglich beschrei-

ben, um den Regelungsgegenstand abzustecken. Die Antragsformulare sehen 

hierfür ein Textfeld vor (zu finden in der VTU unter der Gliederungsnummer  

60.1-005.01). Dadurch lassen sich auch die Anforderungen an die Antragsunter-

lagen besser eingrenzen, was auch die Prüfung der formellen Vollständigkeit er-

leichtert.  

Beschränken sich die Auswirkungen auf die zu ändernden Anlagenteile oder Verfah-

rensschritte, so sind allein diese Anlagenteile und Verfahrensschritte Gegenstand der 

Prüfung. Davon ist insbesondere bei rein quantitativen Änderungen, d.h. ohne dass 

eine Erweiterung durch qualitative Änderungen erreicht werden soll, auszugehen. 

Wirkt sich hingegen die Änderung auf weitere Anlagenteile und Verfahrensschritte aus, 

werden auch diese zum Gegenstand des Änderungsgenehmigungsverfahrens. 

Beschleunigung 

Beschleunigung 
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Wenn die Genehmigungsvoraussetzungen des § 5 Abs. 1 S. 1 BImSchG in Bezug auf 

die zu ändernden Anlagenteile nur dann erfüllt werden können, wenn an den vom Ge-

nehmigungsantrag nicht erfassten und bestandskräftig genehmigten Anlagenteilen zu-

sätzliche Anforderungen erfüllt werden, beispielsweise in Bezug auf die Anlagensi-

cherheit oder Lärmminderungstechnik, ist von Auswirkungen auf den unveränderten 

Anlagenbestand auszugehen und es dürfen und müssen diesbezüglich Regelungen in 

der Genehmigung getroffen werden.81 

Das Änderungsgenehmigungsverfahren darf nicht dazu führen, dass die Anlage nach 

Durchführung der Änderung gegen § 5 BImSchG verstößt. 

Fallen bei der Durchführung von Änderungsgenehmigungsverfahren materielle Defi-

zite am unveränderten Bestand der Anlage oder in Rechtsbereichen, die von der Än-

derung nicht betroffen sind, auf, ist diesen ggf. mit den Instrumenten der behördlichen 

Überwachung nachzugehen. Die Erteilung der Änderungsgenehmigung darf nicht da-

von abhängig gemacht werden, dass diese Defizite beseitigt werden. 

9.2 Genehmigungserfordernis 

Für Änderungen an einer immissionsschutzrechtlich genehmigten Anlage ist nach 

§ 16 Abs. 1 S. 1 1. HS. BImSchG eine Genehmigung erforderlich, wenn durch die Än-

derung nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden können und diese für die Prü-

fung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein können (wesentliche Änderung).  

9.2.1 Offensichtlich geringfügige nachteilige Auswirkungen  

Ausgenommen von der Genehmigungspflicht sind nach § 16 Abs. 1 S. 2 BImSchG  

offensichtlich geringe nachteilige Auswirkungen (offensichtliche Geringfügigkeit), 

wenn die Erfüllung der immissionsschutzrechtlichen Grundpflichten nach 

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ansonsten sichergestellt ist. Als nachteilig sind alle Auswir-

kungen anzusehen, die die vorhandene Situation ungünstig verändern. Wenn die Ge-

ringfügigkeit erst durch gleichzeitig vorgesehene Schutzmaßnahmen erreicht wird, ist 

entscheidend, ob ihre Wirksamkeit offensichtlich ist. Kann diese erst durch eingehende 

Prüfung beurteilt werden, ist ein Genehmigungsverfahren erforderlich. 

9.2.2 Erreichen der Leistungsgrenzen 

Nach § 16 Abs. 1 S. 1 2. HS. BImSchG ist eine Genehmigung stets erforderlich, 

wenn die Änderung für sich genommen die Leistungsgrenzen oder Anlagengrößen 

des Anhangs 1 Spalte b der 4. BImSchV erreicht. Auch bei großen Anlagen ist daher 

eine im Verhältnis kleinere Änderung dann zwingend genehmigungsbedürftig, wenn 

                                              
81 Reidt/Schiller in Landmann/Rohmer, BImSchG, § 16 Rn. 168.  
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die genannte Schwelle erreicht wird. Die Bagatellgrenze des § 16 Abs. 1 S. 2 BIm-

SchG ist nicht anwendbar. 

Bezugspunkt für die Änderung ist die genehmigte Anlage unter Einbeziehung nach-

träglicher Anordnungen. Eine Umgehung der Genehmigungsschwelle i.S.d. 

§ 16 Abs. 1 S. 1 2. HS. BImSchG durch eine Aufteilung in mehrere Anzeigen ist nicht 

zulässig. In diesem Fall müsste ein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden. Die 

Genehmigungsfreiheit bereits bestätigter Anzeigen wird hierdurch nicht infrage ge-

stellt. 

9.2.3 Abgrenzung (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BImSchG) 

Änderungen, die sich auf Auswirkungen des Regelungsbereiches des 

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG beschränken, lösen keine Genehmigungspflicht nach 

§ 16 Abs. 1 BImSchG aus. Im Einzelfall sind die Anwendungsbereiche nicht immer klar 

voneinander abzugrenzen.  

Insbesondere im Bereich der immissionsschutzrechtlichen Grundpflichten zum Schutz 

und zur Vorsorge vor „sonstigen Gefahren“ nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BImSchG 

kann es Überschneidungen mit den Anforderungen aus anderen öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften geben. Sonstige Gefahren sind andere physische Einwirkungen als Im-

missionen mit einer gewissen Vergleichbarkeit, wie Gefahren durch Brand oder Explo-

sion, z.B. durch Funken- oder Trümmerflug. Für eine Betroffenheit des § 6 Abs. 1 Nr. 

1 BImSchG genügt es, wenn die Grundpflichten des § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BIm-

SchG zumindest auch betroffen sind. Für § 16 Abs. 1 S. 1 BImSchG ist es daher 

ausreichend, wenn durch eine Änderung nachteilige Auswirkungen möglich sind, die 

etwa für die Prüfung des Brand- oder Explosionsschutzes i.S.v. § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 

2 BImSchG relevant sind, auch wenn konkrete Anforderungen in anderen öffentlich-

rechtlichen Vorschriften (z.B. des Baurechts) geregelt werden.82 Das Gleiche gilt für 

Einträge in den Boden und materielle anlagenbezogene Anforderungen des Boden-

schutzrechts.83 

Von der Grundpflicht des § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG wird aufgrund eines weiten Abfall-

begriffs auch Abwasser erfasst. In Bezug auf die Art und Weise der Verwertung oder 

Beseitigung sind aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 3 HS. 4 BImSchG auch die anzuwen-

denden materiellen Vorschriften des Abfallrechts (insbes. KrWG) und des Abwasser-

rechts (insbes. AbwV) als Pflichten nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG heranzuziehen.84 

Nach § 16 Abs. 1 S. 1 1. HS. BImSchG ist daher eine Genehmigung erforderlich, so-

weit Änderungen der Anlage nachteilige Auswirkungen haben können, die in Bezug 

                                              
82 Vgl. Dietlein in Landmann/Rohmer, BImSchG, § 6 Rn. 16; Jarass, BImSchG, § 6 Rn. 10.  
83 Vgl. auch § 3 Abs. 3 BBodSchG; Jarass, BImSchG, § 6 Rn. 27; Dietlein in Landmann/Rohmer,  
BImSchG, § 6 Nr. 42. 
84 Vgl. Jarass, BImSchG, § 5 Rn. 85 f., § 6 Rn. 26 und 28; Dietlein in Landmann/Rohmer, BImSchG,  
§ 5 Rn. 177 f., § 6 Rn. 40 und 52.  
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auf Vermeidung, Verwertung und Beseitigung der anfallenden Abfälle, einschließlich 

Abwasser, für die Prüfung der Pflichten nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. 

§ 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG auch i.V.m. materiellen Vorgaben des KrWG oder der AbwV 

erheblich sein können. 

Änderungen z.B. rein baulicher Art lösen aber in der Regel kein Genehmigungserfor-

dernis aus.  

9.2.4 Freiwilliges Genehmigungsverfahren (§ 16 Abs. 4 BImSchG) 

Für immissionsschutzrechtlich nicht relevante Änderungen, z.B. im Bereich des Ab-

wasser- oder Abfallrechts, die auch keine nachteiligen Auswirkungen in Bezug auf das 

anfallende Abwasser oder den Abfall haben (bspw. technische Verbesserung einer 

betrieblichen Abwasserbehandlungsanlage), kann der Anlagenbetreiber im Einzelfall 

auch eine Genehmigung für eine anzeigebedürftige Änderung gem. § 16 Abs. 4 BIm-

SchG beantragen, wenn durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfah-

ren die Vorteile einer konzentrierenden Genehmigung (bspw. für die in diesem Fall 

konzentrierte wasserrechtliche Genehmigung für die Änderung der Abwasserbehand-

lungsanlage und ggf. der Indirekteinleitung) genutzt werden sollen (vgl. Kapitel 8.4).  

9.3 Störfallrelevante Änderung  

(§§ 16a, 17 Abs. 4 S. 2, 19 Abs. 4 BImSchG) 

Sofern durch eine geplante störfallrelevante Änderung einer genehmigungsbedürfti-

gen Anlage, die Betriebsbereich oder Bestandteil eines Betriebsbereichs ist,  

 der angemessene Sicherheitsabstand zu benachbarten Schutzobjekten erstmalig 

unterschritten,  

 der bereits unterschrittene Sicherheitsabstand räumlich noch weiter unterschritten 

wird oder 

 eine erhebliche Gefahrenerhöhung ausgelöst wird,  

bedarf die Änderung nach § 16a BImSchG einer Genehmigung, sofern sie nicht bereits 

von einer wesentlichen Änderung nach § 16 Abs. 1 S. 1 BImSchG erfasst ist. Das gilt 

nach § 17 Abs. 4 S. 2 BImSchG auch, wenn die Änderung zur Erfüllung einer nach-

träglichen Anordnung erforderlich ist und in der Anordnung nicht abschließend be-

stimmt ist, in welcher Weise sie zu erfüllen ist. 

Der Erlass vom 01.9.2021 enthält erläuternde Hinweise zum Begriff der erheblichen 

Gefahrenerhöhung und zu der Frage, wann eine störfallrelevante Änderung vorliegt. 

Es ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 10 BImSchG bzw. § 19 Abs. 4 BImSchG 

durchzuführen (vgl. Kapitel 9.4.4.2).  
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Der angemessene Sicherheitsabstand ist immer dann zu ermitteln, wenn nicht auszu-

schließen ist, dass er sich durch die beantragte Änderung vergrößert (vgl. Kapitel 

7.1.7.5.1 und 7.1.10.2). Ist dies nicht der Fall, kann auch ohne eine Vergrößerung des 

angemessenen Sicherheitsabstandes die o.g. Fallvariante der erheblichen Gefahren-

erhöhung einschlägig sein, so dass dann der angemessene Sicherheitsabstand nicht 

erneut ermittelt werden muss. 

Wenn dem Gebot, einen angemessenen Sicherheitsabstand zu wahren, bereits auf 

Ebene einer raumbedeutsamen Planung oder Maßnahme durch verbindliche Vorga-

ben Rechnung getragen wurde, bedarf es nach § 16a BImSchG insoweit jedoch keiner 

Genehmigung. Dies ist bei einem Bebauungsplan der Fall, wenn sich aus den entspre-

chenden Festsetzungen und aus der Begründung ergibt, dass das Gebot angemesse-

ner Abstände in der Planung berücksichtigt worden ist. Da dem Flächennutzungsplan 

keine Verbindlichkeit in Bezug auf die Vorhabenzulassung zukommt, fällt er nicht unter 

diese Regelung. Auch ein städtebauliches Konzept stellt keine raumbedeutsame Pla-

nung oder Maßnahme in diesem Sinne dar. Es kann allerdings im Rahmen des Ge-

nehmigungsverfahrens als Erkenntnisquelle herangezogen werden. 

9.4 Änderungsgenehmigungsverfahren  

(§§ 10, 16, 19 BImSchG i.V.m. der 9. BImSchV) 

9.4.1 Antragsberatung 

Im Rahmen der Antragsberatung ist zunächst zu klären, ob für das Änderungsvorha-

ben eine Anzeige nach § 15 BImSchG ausreichend ist. 

9.4.2 UVP-Pflicht bei Änderungsvorhaben nach § 9 UVPG 

Die Feststellung der UVP-Pflicht bei Änderungsgenehmigungsverfahren richtet sich 

nach § 9 UVPG. Absatz 1 ist anzuwenden, wenn für das zu ändernde bestehende Vor-

haben bereits eine UVP durchgeführt worden ist. Absatz 1 ist auch in den Fällen an-

zuwenden, wenn nach Durchführung der UVP zwischenzeitlich Änderungen des Vor-

habens ohne UVP durchgeführt wurden. Die Absätze 2 oder 3 sind hingegen einschlä-

gig, wenn noch keine UVP durchgeführt wurde. In diesem Fall ist Absatz 2 anzuwen-

den, wenn in Anlage 1 Größen-, Leistungs- oder Prüfwerte festgelegt sind, und Ab-

satz 3, wenn es sich um Vorhaben ohne solche Werte handelt. 

Die Entscheidungswege werden im Entscheidungsfließbild (Anlage 5) abgebil-

det. 
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9.4.2.1 Unbedingte UVP-Pflicht bei Änderungsvorhaben 

Eine unbedingte UVP-Pflicht kann bei Änderung eines Vorhabens, für das in Anlage 1 

des UVPG Größen- oder Leistungswerte festgelegt sind, in zwei Fällen bestehen. 

Wurde für das zu ändernde bestehende Vorhaben bereits eine UVP durchgeführt, ist 

das Änderungsvorhaben UVP-pflichtig, wenn die Änderung selbst die in Anlage 1 

UVPG angegebenen Größen- oder Leistungswerte für eine unbedingte UVP-Pflicht 

(= X) gem. § 6 UVPG erreicht oder überschreitet (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 UVPG). 

Wurde für das bestehende Vorhaben einschließlich etwaiger früherer Änderungen bis-

her noch keine UVP durchgeführt, bedarf die Änderung einer UVP, wenn das geän-

derte Vorhaben die in der Anlage 1 UVPG angegebenen Größen- oder Leistungswerte 

für die unbedingte UVP-Pflicht (= X) gem. § 6 UVPG erstmals erreicht oder überschrei-

tet (Fall des „Hineinwachsens in die UVP“, § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UVPG). Hierzu sind 

die Größen- und Leistungswerte des bereits errichteten bzw. genehmigten Vorhabens 

mit den durch das Änderungsvorhaben hinzutretenden Werten zu summieren. 

Ältere Bestände bleiben bei der Prüfung, ob Größen-/Leistungswerte durch Addition 

erstmalig erreicht oder überschritten werden, unter den Voraussetzungen des 

§ 9 Abs. 5 UVPG außer Betracht (zum Altvorhabenprivileg vgl. oben Kapitel 7.1.5.3.5). 

9.4.2.2 UVP-Vorprüfung bei Änderungsvorhaben  

Eine UVP-Vorprüfung ist in allen anderen Fällen der genehmigungsbedürftigen Än-

derung eines Vorhabens, das einer Vorhabenart nach Anhang 1 UVPG zuzuordnen 

ist, erforderlich, sofern mindestens der Prüfwert für die standortbezogene Vorprü-

fung (S) durch die Anlage im geänderten Zustand erreicht wird. 

Fall 1: Bestehendes Vorhaben mit UVP und mit vorgeschriebenen Größen- oder 

Leistungs- bzw. Prüfwerten (§ 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 UVPG): allgemeine Vorprüfung 

Fall 2: Bestehendes Vorhaben mit UVP ohne vorgeschriebene Größen- oder 

Leistungswerte (§ 9 Abs. 1 S. 2 UVPG): allgemeine Vorprüfung 

Fall 3: Bestehendes Vorhaben ohne UVP mit vorgeschriebenen Prüfwerten 

(§ 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 UVPG): 

Nach § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 UVPG gilt: Wurde für das bestehende Vorhaben ein-

schließlich etwaiger früherer Änderungen noch keine UVP durchgeführt, bedarf die 

Änderung einer UVP, wenn das geänderte Vorhaben einen in der Anlage 1 UVPG an-

gegebenen Prüfwert (A oder S) für die Vorprüfung erstmals oder erneut erreicht oder 

überschreitet und eine allgemeine oder standortbezogene Vorprüfung ergibt, dass die 

Änderung erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kann. 
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Ein erneutes Erreichen im Sinne des § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 UVPG ist auch anzuneh-

men, wenn eine quantitative Erweiterung eines Vorhabens innerhalb des bereits zuvor 

erreichten Schwellenwertes bleibt, ohne dass die nächsthöhere Schwelle erreicht wird, 

oder auch, wenn eine qualitative Änderung ohne Auswirkungen auf Größe oder Leis-

tung vorgenommen wird.85 Mit dieser Vorschrift werden also auch die Fälle wiederhol-

ter vorprüfungsbedürftiger Vorhaben erfasst, bei denen die Vorprüfung jeweils zu dem 

Ergebnis kam, dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht zu erwarten 

seien und daher keine UVP erforderlich sei. Bei jeder Änderung eines solchen Vorha-

bens ist – sofern durch die Änderung nicht erstmals die Größen- und Leistungswerte 

der unbedingten UVP-Pflicht erreicht oder überschritten werden – eine neue allge-

meine oder standortbezogene Vorprüfung durchzuführen. 

Aus der genannten Drucksache ergibt sich ebenfalls, dass ein erneutes Erreichen im 

Sinne des § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 UVPG auch vorliegt, ein Vorhaben geändert wird, des-

sen Bestand den X-Wert bereits erreicht bzw. überschreitet (etwa, weil bei Zulassung 

noch keine UVP-Pflicht bestand oder auch weil rechtsfehlerhaft keine UVP durchge-

führt wurde). Wenn schon bei erneutem Erreichen/Überschreiten des A- bzw. S-Wer-

tes eine Vorprüfung durchgeführt werden muss, dann erst recht bei erneutem Errei-

chen/Überschreiten des X-Wertes. Es ist eine allgemeine Vorprüfung durchzuführen. 

Fall 4: Bestehendes Vorhaben ohne UVP und ohne Größen- oder Leistungs- bzw. 

Prüfwerte (§ 9 Abs. 3 UVPG) 

Wurde für das bestehende Vorhaben einschließlich etwaiger früherer Änderungen 

keine UVP durchgeführt, bedarf die Änderung einer allgemeinen Vorprüfung, wenn für 

das Vorhaben nach Anlage 1 UVPG eine UVP-Pflicht besteht und dafür keine Größen- 

und Leistungswerte vorgeschrieben sind (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 UVPG). 

Wurde für das bestehende Vorhaben einschließlich etwaiger früherer Änderungen 

keine UVP durchgeführt, bedarf die Änderung einer allgemeinen bzw. einer standort-

bezogenen Vorprüfung, wenn für das Vorhaben nach Anlage 1 UVPG eine allgemeine 

bzw. eine standortbezogene Vorprüfung, aber keine Prüfwerte vorgeschrieben sind 

(§ 9 Abs. 3 Nr. 2 UVPG). 

9.4.2.3 Anforderungen an die UVP, die Vorprüfung und freiwillige UVP 

Gegenstand der UVP ist nur das Änderungsvorhaben, während die Auswirkungen des 

bestehenden Vorhabens in der UVP nach Maßgabe des Fachrechts als Vorbelastung 

zu berücksichtigen sind.86  

                                              
85 Vgl. die Gesetzesbegründung zum UVPG, BT-Drs. 18/11499 v. 13.3.2017, Seite 80.  
86 Vgl. BT-Drs. 18/11499 v. 13.3.2017, Seite 80. 
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Die Anforderungen an die Vorprüfung richten sich nach § 9 Abs. 4 UVPG auch bei Än-

derungsvorhaben nach den Regelungen des § 7 UVPG. Dabei ist zu beachten, dass 

sich auch die Vorprüfung nur auf die Änderung bezieht und das bereits bestehende 

Vorhaben als Vorbelastung zu berücksichtigen ist. Eine UVP-Pflicht ergibt sich also 

nur dann, wenn durch die Änderung – ggf. im Zusammenwirken mit dem bestehenden 

Vorhaben und ggf. auch anderen bestehenden oder zugelassenen Vorhaben (An-

lage 3 des UVPG; vgl. dazu Kapitel 7.1.5.2.1) – erhebliche nachteilige Umweltauswir-

kungen hervorgerufen werden können. Auch eine freiwillige UVP ist möglich. 

Im Übrigen wird zu den Anforderungen an die Vorprüfung auf Kapitel 7.1.5.2 verwie-

sen. 

9.4.3 UVP-Pflicht und UVP-Vorprüfung bei Änderung von kumulierenden 

Vorhaben 

Wird eines von mehreren kumulierenden Vorhaben zu einem späteren Zeitpunkt ge-

ändert, ist auch dieses Änderungsvorhaben nach den Regeln der §§ 10 ff. UVPG zu 

bearbeiten. Hierzu wird auf die Darlegungen zur UVP-Pflicht bzw. UVP-Vorprüfung bei 

kumulierenden Vorhaben in Kapitel 7.1.5.3 verwiesen. 

9.4.4 Absehen von der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 16 Abs. 2 BIm-

SchG 

Auch für das Änderungsgenehmigungsverfahren ist das förmliche Verfahren mit Öf-

fentlichkeitsbeteiligung durchzuführen, wenn die Anlage in Spalte c des Anhangs 1 der 

4. BImSchV mit dem Buchstaben G gekennzeichnet ist (vgl. auch § 2 Abs. 4 der 

4. BImSchV).  

Auf Antrag soll die Behörde unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 2 BImSchG von 

einer Öffentlichkeitsbeteiligung absehen. Aus europarechtlichen Gründen ist ein Ab-

sehen von der Öffentlichkeitsbeteiligung bei einer Pflicht zur Durchführung einer UVP 

nicht möglich. Auch wenn durch die Änderung oder Erweiterung selbst die Schwellen-

werte der IE-RL erreicht oder überschritten werden, ist aus europarechtlichen Grün-

den ein Absehen von der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht möglich. Anlagentypen ohne 

Kapazitätsschwellen sind hiervon nicht betroffen. 

9.4.4.1  Anwendbarkeit des § 10 Abs. 8a BImSchG 

In Bezug auf IED-Anlagen ist § 10 Abs. 8a BImSchG auch anzuwenden, wenn nach 

§ 16 Abs. 2 BImSchG von der Öffentlichkeitsbeteiligung abgesehen wurde. Hierzu wird 

auf den Erlass „Öffentliche Bekanntmachung nach § 10 Abs. 8a BImSchG“ verwiesen. 
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Diese Rechtsauffassung ist umstritten.87 Da aber eine Veröffentlichung der Bescheide 

jedenfalls auf Grundlage des § 2 UIG NRW i.V.m. § 10 Abs. 1 UIG zulässig ist, wird 

an der aktuellen Veröffentlichungspraxis festgehalten. 

9.4.4.2 Störfallrelevante Änderung (§ 19 Abs. 4 BImSchG) 

Ein Änderungsgenehmigungsverfahren nach § 16 Abs. 1 BImSchG, bei dem die Vo-

raussetzungen des § 16 Abs. 2 BImSchG erfüllt sind, soll auf Antrag grundsätzlich im 

vereinfachten Verfahren durchgeführt werden. Wenn Gegenstand des Verfahrens je-

doch auch eine störfallrelevante Änderung ist, darf das Verfahren unter den Vo-

raussetzungen des § 19 Abs. 4 S. 1 BImSchG nicht im vereinfachten Verfahren 

durchgeführt werden. Das ist grundsätzlich der Fall, wenn durch die störfallrelevante 

Änderung 

 der angemessene Sicherheitsabstand erstmalig unterschritten wird oder 

 der bereits unterschrittene Sicherheitsabstand räumlich noch weiter unterschritten 

wird oder 

 eine erhebliche Gefahrerhöhung ausgelöst wird. 

Das gilt nach § 19 Abs. 4 S. 5 BImSchG nicht, soweit dem Gebot, den angemessenen 

Sicherheitsabstand zu wahren, bereits auf Ebene einer raumbedeutsamen Planung 

oder Maßnahme durch verbindliche Vorgaben Rechnung getragen wurde. 

Wenn in diesen Fällen nicht schon aus anderen Gründen eine Öffentlichkeitsbeteili-

gung nach § 10 BImSchG durchzuführen ist, bestimmt sich das Verfahren zur Öffent-

lichkeitsbeteiligung nach § 19 Abs. 4 S. 2 und 3 BImSchG (zu den Anforderungen vgl. 

Kapitel 7.1.10.2). 

Bei störfallrelevanten Änderungen immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürfti-

ger Anlagen sollte immer eine Vorbesprechung mit der Genehmigungsbehörde erfol-

gen, damit die Art des Genehmigungsverfahrens frühzeitig geklärt werden kann (vgl. 

Kapitel 7.1.2.2). Stellt man erst bei der Detailprüfung im laufenden Genehmigungsver-

fahren fest, dass störfallrelevante Änderungen vorliegen, so dass ein öffentliches Ge-

nehmigungsverfahren erforderlich ist, entstehen ggf. Verzögerungen.  

Der Erlass vom 01.9.2021 enthält erläuternde Hinweise zum Begriff der erheblichen 

Gefahrenerhöhung und zu der Frage, wann eine störfallrelevante Änderung vorliegt. 

                                              
87 Vgl. BT-Drs. 17/10486, Seite 35 und Seite 41.  
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9.5 Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und 

Abs. 3 BImSchG 

Zu den Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 Abs. 1 BImSchG wird auf die Aus-

führungen in Kapitel 7.2 verwiesen. 

9.5.1 Verbesserungsgenehmigung nach § 6 Abs. 3 BImSchG 7.1.2.2 

Nach § 6 Abs. 3 BImSchG sind beantragte Änderungen trotz einer in dem Gebiet be-

stehenden Überschreitung von Immissionswerten bei Luftschadstoffen zu geneh-

migen, wenn sich infolge der Änderung der Immissionsbeitrag der Anlage deutlich ver-

bessert und die übrigen Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 BImSchG vorliegen. Auf-

grund dieser Vorschrift können Änderungen in Belastungsgebieten (Gebiete, in denen 

Immissionswerte zur Luftreinhaltung überschritten sind), die eigentlich nicht genehmi-

gungsfähig sind, zugelassen werden. Hierdurch werden bestehenden Betrieben Ent-

wicklungsmöglichkeiten eröffnet.  

Eine analoge Anwendung des § 6 Abs. 3 BImSchG kommt auch bei Lärm in Be-

tracht. 

Nach Sinn und Zweck des § 6 Abs. 3 BImSchG unterfallen ausschließlich Änderungs-

genehmigungen dieser Vorschrift, nicht dagegen Neugenehmigungen und Anzeigen. 

10 REPOWERING UND SONDERVORSCHRIFTEN FÜR 

WINDENERGIEANLAGEN (§ 16B BIMSCHG) 

Wenn eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien modernisiert 

wird (Repowering), gelten auf Antrag des Vorhabenträgers ergänzend die weiteren 

besonderen Verfahrenserleichterungen des § 16b Abs. 1 bis 8 BImSchG. 

Wie in Kapitel 5.1 dargestellt, sind die zuständigen Umweltschutzbehörden in NRW 

durch den Erlass des Umweltministeriums vom 13.6.2022 an die Vollzugshinweise der 

LAI zu § 16b BImSchG sowie durch Erlass vom 29.11.2022 an die Vollzugshinweise 

der LAI „Immissionsschutz in der Gasmangellage“ unter Berücksichtigung des Einzel-

falls gebunden. Letztere enthalten Hinweise zu § 16b Abs. 7 und 8 BImSchG. Die 

Kernaussagen der Vollzugshilfen sind in diesem Leitfaden bei den jeweiligen Vorschrif-

ten dargestellt. Zur weiteren Begründung und Erläuterung wird auf die Vollzugshilfen 

selbst verwiesen. 

In den genannten Fällen gehen diese Regelungen dem Änderungsgenehmigungsver-

fahren nach § 16 BImSchG als speziellere Vorschrift vor. Soweit § 16b BImSchG 

keine spezielleren Regelungen enthält, greifen die allgemeinen Vorgaben nach 

§ 16 BImSchG. 
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Wie bei Änderungsgenehmigungsverfahren nach § 16 BImSchG muss die Bestands-

anlage bereits immissionsschutzrechtlich genehmigt sein oder gemäß § 67 (insbeson-

dere § 67 Abs. 9 S. 1) BImSchG oder § 67a BImSchG als immissionsschutzrechtlich 

genehmigt gelten. Anderenfalls ist ein Neugenehmigungsverfahren durchzuführen.  

10.1 Prüfungsumfang (Abs. 1) 

Wird eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien modernisiert 

(Repowering), müssen nach § 16b Abs. 1 BImSchG auf Antrag des Vorhabenträgers 

im Rahmen des Änderungsgenehmigungsverfahrens nur Anforderungen geprüft wer-

den, soweit durch das Repowering im Verhältnis zum gegenwärtigen Zustand unter 

Berücksichtigung der auszutauschenden Anlage nachteilige Auswirkungen hervorge-

rufen werden und diese für die Prüfung nach § 6 BImSchG erheblich sein können. 

Durch diese Regelung soll der Prüfungsumfang im Änderungsgenehmigungsverfahren 

definiert und begrenzt werden.  

Mit dem „gegenwärtigen Zustand“ ist der genehmigte Zustand gemeint. 

Der ursprüngliche (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsbescheid ist zusam-

men mit den ihm zugrundeliegenden Unterlagen der Ausgangspunkt der sog. Delta-

Prüfung. Die Unterlagen müssen es der zuständigen Behörde ermöglichen, die neu 

hinzukommenden nachteiligen Auswirkungen auf die in § 1 BImSchG genannten 

Schutzgüter im Vergleich zu den bereits bestehenden Auswirkungen der Bestandsan-

lage zu prüfen. Soweit im Vergleich zum genehmigten Zustand durch das Repowering 

keine nachteiligen Auswirkungen hervorgerufen werden, bedarf es – unabhängig von 

den beabsichtigten Änderungen von Anlagenteilen oder Verfahrensschritten – keiner 

weiteren Prüfung. Soweit im Vergleich zum genehmigten Zustand durch das 

Repowering nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden und diese für die Prü-

fung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein können, sind geeignete Unterla-

gen vorzulegen, um die sog. Delta-Prüfung nach § 16b Abs. 1 BImSchG vornehmen 

zu können. 

10.2 Definition der Modernisierung (Abs. 2)  

Nach § 16b Abs. 2 BImSchG umfasst die Modernisierung den vollständigen oder teil-

weisen Austausch von Anlagen oder Betriebssystemen und -geräten zum Aus-

tausch von Kapazität oder zur Steigerung der Effizienz oder der Kapazität der 

Anlage. § 16b Abs. 2 S. 1 BImSchG greift die Begriffsbestimmung „Repowering“ der 

RED II auf. Im Lichte der Richtliniendefinition ist der Begriff der Modernisierung nicht 

auf den vollständigen oder teilweisen Austausch von Anlagen oder Betriebssystemen 

und -geräten beschränkt, sondern schließt auch andere Modernisierungsmaßnahmen 

der Anlage oder Anlageteile ein. 
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Aufgrund des weit gefassten Wortlauts kann es sich auch bei einer Erhöhung der 

Anlagenzahl um Repowering im Sinne des § 16b BImSchG handeln, also bspw. die 

Errichtung von zwei Neuanlagen, bei Rückbau von einer Bestandsanlage. Altanlagen 

dürfen jeweils nur in einem Repoweringvorhaben zugrunde gelegt werden. 

Bei einem vollständigen Austausch der Anlage sind zusätzlich folgende Anforderun-

gen einzuhalten: 

1. Die neue Anlage wird innerhalb von 24 Monaten nach dem Rückbau der Be-

standsanlage errichtet und 

2. der Abstand zwischen der Bestandsanlage und der neuen Anlage beträgt 

höchstens das Zweifache der Gesamthöhe der neuen Anlage. 

Mit dieser Regelung wird definiert, in welchen Fällen auf Antrag ein Änderungsgeneh-

migungsverfahren nach § 16b BImSchG durchgeführt werden kann. 

Danach ist auch bei einem vollständigen Austausch von Anlagen unter den genannten 

Voraussetzungen lediglich ein Änderungsgenehmigungsverfahren durchzuführen. 

Bislang war in Literatur und Rechtsprechung umstritten, unter welchen Voraussetzun-

gen in diesen Fällen eine Neu- oder Änderungsgenehmigung erforderlich ist. 

Da es sich bei den in § 16b Abs. 2 S. 2 BImSchG genannten Anforderungen um ge-

setzliche Anforderungen handelt, können diese nicht durch die Aufnahme von Ne-

benbestimmungen nach § 12 BImSchG sichergestellt werden. Auf diese Anforde-

rungen könnte im Rahmen des Genehmigungsbescheides lediglich hingewiesen wer-

den. 

Im Rahmen der Antragsunterlagen muss plausibel und nachvollziehbar dargelegt 

werden, dass diese Zeitvorgabe eingehalten wird. Gelingt eine plausible Darlegung 

nicht, ist der Antragsteller auf ein Verfahren nach § 4 bzw. § 16 BImSchG zu verwei-

sen.  

Vor dem Hintergrund des Wortlauts des § 16b Abs. 2 S. 2 Nr. 1 BImSchG muss der 

Betreiber darlegen, dass die Anlage zu dem genannten Zeitpunkt vollständig errichtet 

sein wird. Vollständig errichtet bedeutet, dass alle Anlagenteile und die zugehörige 

anlagenbezogene Infrastruktur, die von der BImSchG-Genehmigung umfasst sind, er-

richtet sein müssen. 

Analog § 18 Abs. 3 BImSchG kann die Genehmigungsbehörde auf Antrag die Frist 

aus wichtigem Grunde verlängern, wenn hierdurch der Zweck des Gesetzes nicht 

gefährdet wird. Dieser Antrag muss vor Ablauf der Frist bei der zuständigen Genehmi-

gungsbehörde eingegangen sein. 
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Maßgeblicher Bezugspunkt für die Bestimmung des Abstandes nach 

§ 16b Abs. 2 S. 2 Nr. 2 BImSchG ist bei Windenergieanlagen jeweils der Mastmittel-

punkt88. Sofern kein 1:1-Austausch stattfindet, darf der Abstand der neuen Anlage zu 

der Bestandsanlage, welche rückgebaut wird, höchstens das Zweifache der Gesamt-

höhe der neuen Anlage betragen. Im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen 

des § 16b Abs. 2 Nr. 2 BImSchG ist es unschädlich, wenn weitere Altanlagen in einem 

größeren Abstand standen oder noch stehen. 

10.3 Verbesserungsgenehmigung in Bezug auf Lärmauswirkungen (Abs. 3) 

Nach § 16b Abs. 3 BImSchG darf die Genehmigung einer Windenergieanlage im Rah-

men einer Modernisierung nach Abs. 2 nicht versagt werden, wenn nach der Moderni-

sierung nicht alle Immissionsrichtwerte der technischen Anleitung zum Schutz gegen 

Lärm eingehalten werden, wenn aber  

1. der Immissionsbeitrag der Windenergieanlage nach der Modernisierung niedri-

ger ist als der Immissionsbeitrag der durch sie ersetzten Windenergieanlagen 

und  

2. die Windenergieanlage dem Stand der Technik entspricht.  

Mit dieser Regelung werden für eine bestimmte Fallkonstellation die Betreiberpflichten 

nach § 5 BImSchG in Bezug auf Lärmauswirkungen konkretisiert.  

Im Rahmen der Anwendung der Regelung ist zunächst zu ermitteln, ob die Gesamt-

belastung nach Realisierung des Repoweringvorhabens oberhalb der Richtwerte der 

Nr. 6.1 der TA Lärm liegen wird, denn nur dann bedarf es der Vergleichsbetrachtung 

des Abs. 3. Für den Fall, dass die Gesamtbelastung an den maßgeblichen Immission-

sorten den Immissionsrichtwert einhält, dürfte die neue Anlage auch lauter als die alte 

werden. 

Ist diese Voraussetzung erfüllt (d.h. würden die Richtwerte der Nr. 6.1 der TA Lärm 

überschritten), sind die konkreten Immissionsbeiträge der Neuanlage und der durch 

diese ersetzten Windenergieanlagen zu vergleichen. Gemäß § 16b Abs. 3 Nr. 1 BIm-

SchG muss der Teilbeitrag der Windenergieanlage an den maßgeblichen Immission-

sorten nach dem Repowering niedriger sein als der Immissionsbeitrag der durch sie 

ersetzten Windenergieanlagen. Ein niedrigerer Immissionsbeitrag muss unter Berück-

sichtigung der statistischen Unsicherheiten der einzelnen Teilpegel ausreichend sicher 

gewährleistet sein.  

                                              
88 Vgl. BT-Drs. 19/30954, S. 12. 
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Erfüllt die ersetzende Windenergieanlage zusätzlich den Stand der Technik 

(§ 16b Abs. 3 Nr. 2 BImSchG), steht eine Lärmgesamtbelastung oberhalb der Richt-

werte der TA Lärm einem Repowering nicht entgegen. 

Die Lärmprognoseberechnung zur Ermittlung des Immissionsbeitrages von Neuanla-

gen sowie der Gesamtbelastung erfolgt mittels des sog. Interimsverfahrens. Dieses 

führt im Vergleich zum sog. alternativen Verfahren in der Regel zu höheren Werten bei 

der Ermittlung der Lärmbelastung. Bei der konkreten Anwendung des 

§ 16b Abs. 3 Nr. 1 BImSchG ist daher zu beachten, dass eine Vergleichbarkeit der für 

die zu ersetzenden Anlagen und die Neuanlage errechneten Werte gegeben sein 

muss. Dies wird u.a. durch eine Anwendung des gleichen Verfahrens (des Interims-

verfahrens) erreicht. Zur Berechnung der Immissionsbeiträge wird auf die Hinweise 

zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA) der LAI vom 30.6.2016 ver-

wiesen.  

§ 16b Abs. 3 BImSchG ist eine gegenüber den Vorgaben der TA Lärm selbständige 

Regelung für das Repowering von Windenergieanlagen. Daneben kann die in 

Nr. 3.2.1 der TA Lärm vorgesehene „Prüfung im Regelfall“ oder die in Nr. 3.2.2 der 

TA Lärm vorgesehene „Ergänzende Prüfung im Sonderfall“ beim Repowering von 

Windenergieanlagen dazu führen, dass eine über den Richtwerten der Nr. 6.1 der 

TA Lärm liegende Lärmbelastung zulässig ist.  

10.4 Weitere öffentliche Belange (Abs. 4) 

Nach § 16b Abs. 4 BImSchG bleiben alle anderen öffentlich-rechtlichen Regelungen 

nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG von den Regelungen des § 16b BImSchG unberührt. 

Die Aufzählung in Bezug auf das Raumordnungs-, Bauplanungs- und Bauordnungs-

recht sowie des Arbeitsschutzes ist nicht abschließend und lediglich beispielhaft zu 

verstehen. 

10.5 Erörterungstermin (Abs. 5) 

Nach § 16b Abs. 5 BImSchG soll auf einen Erörterungstermin verzichtet werden, 

wenn nicht der Antragsteller diesen beantragt. 

Diese „Soll-Regelung“ bedeutet, dass in der Regel kein Erörterungstermin durchge-

führt wird, es sei denn, dass der Antragssteller einen solchen beantragt. Bei atypischen 

Sachverhalten kann jedoch ausnahmsweise auch ohne Antrag ein Erörterungstermin 

durchgeführt werden (z.B. überdurchschnittlicher Bedarf der Erörterung von Einwen-

dungen). 
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Vor dem Hintergrund der Akzeptanz von Vorhaben sowie zur Vermeidung von Rechts-

unsicherheit und einem entsprechenden Klagerisiko wird empfohlen, dass sich die An-

tragssteller von der Genehmigungsbehörde hinsichtlich der Durchführung eines Erör-

terungstermins beraten lassen und diesen ggf. entsprechend beantragen. 

Allgemeine Ausführungen zum Thema Öffentlichkeitsbeteiligung und Erörterungster-

min finden sich unter Kapitel 7.1.10. 

10.6 Vereinfachtes Verfahren mit öffentlicher Bekanntmachung (Abs. 6)  

Nach § 16b Abs. 6 BImSchG findet § 19 BImSchG auf Genehmigungsverfahren im 

Sinne von Abs. 1 für das Repowering von bis zu 19 Windenergieanlagen Anwen-

dung. § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Buchst. c der 4. BImSchV bleibt unberührt. Im vereinfach-

ten Verfahren ist die Genehmigung auf Antrag des Trägers des Vorhabens öffentlich 

bekannt zu machen. In diesem Fall gilt § 10 Abs. 8 S. 2 bis 6 BImSchG entsprechend. 

Hinsichtlich der in § 16b Abs. 6 S. 1 BImSchG genannten „bis zu 19 Windenergiean-

lagen“ ist auf die Anzahl der zu modernisierenden Anlagen – nicht auf die Anzahl der 

Bestandsanlagen – abzustellen. Der Begriff Windenergieanlage meint in diesem Kon-

text eine einzelne Windkraftanlage (vgl. Nr. 1.6 Anhang 1 der 4. BImSchV). 

Wegen der Regelung in Satz 2 findet das förmliche Genehmigungsverfahren nach 

§ 10 BImSchG (mit Öffentlichkeitsbeteiligung) auch für Repoweringvorhaben nach 

§ 16b BImSchG von bis zu 19 Windenergieanlagen Anwendung, wenn hierfür eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Diese Regelung stellt sicher, 

dass die unionsrechtlichen Vorgaben zur Beteiligung der Öffentlichkeit beachtet wer-

den.  

Die spezielle Regelung des § 16b Abs. 6 S. 1 und 2 BImSchG geht der allgemeinen 

Regelung des § 16 Abs. 2 BImSchG vor. 

Die Regelungen in Satz 3 und 4 führen dazu, dass bei einer wirksamen öffentlichen 

Bekanntmachung auf Antrag des Antragsstellers der Lauf der Rechtsbehelfsfrist ge-

genüber Dritten ausgelöst wird. Zur freiwilligen Bekanntmachung und die Anforde-

rungen vgl. Kapitel 7.1.13.5. 

10.7 Typenwechsel vor Errichtung (Abs. 7) 

Eine in der Praxis immer wieder angetroffene Herausforderung stellt der Wechsel des 

Anlagentyps nach einer Neu- oder Änderungsgenehmigung, aber vor der Errichtung 

der Anlage bzw. der tatsächlichen Umsetzung der Änderung dar. Solche Änderungen 

am Anlagentyp werden regelmäßig in dem Zeitraum zwischen (Änderungs-)Ge-

nehmigungserteilung und Errichtung zur Steigerung der Effizienz oder der Kapazi-
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tät der Windenergieanlage oder wegen nicht mehr gegebener Verfügbarkeit des be-

antragten und genehmigten Anlagentyps vorgenommen. Die Regelung beschränkt 

sich nicht nur auf den Wechsel des Anlagentyps beim Repowering, sondern erfasst 

z.B. auch die Errichtung an einem neuen Standort. Das bedeutet, dass darunter auch 

der Fall eines Wechsels des Anlagentyps fällt, der kein Repowering darstellt. Aus die-

sem Grund wurde auch die Überschrift des § 16b BImSchG entsprechend ergänzt 

durch "Sondervorschriften für Windenergieanlagen". 

Durch die in Abs. 7 enthaltene Formulierung „(…) müssen im Rahmen des Änderungs-

genehmigungsverfahrens (…)“ wird klargestellt, dass Änderungen am Anlagentyp vor 

der Errichtung keiner Neugenehmigung bedürfen. Stellt die Änderung am Anlagentyp 

keine wesentliche Änderung im Sinne des § 16 Abs. 1 BImSchG dar, genügt weiterhin 

eine Anzeige nach § 15 BImSchG. Wird durch die Änderung am Anlagentyp die 

Schwelle zur Wesentlichkeit der Änderung überschritten, ist nunmehr stets ein Ände-

rungsgenehmigungsverfahren nach § 16 BImSchG durchzuführen.  

Im Interesse eines rechtssicheren und effizienten Ausbaus erneuerbarer Energien 

durch einen unkomplizierten Wechsel des Anlagentyps begrenzt Abs. 7 die Prüfungs-

reichweite auf solche Auswirkungen, die sich im Vergleich zum genehmigten Zustand 

der Anlage nachteilig auswirken (Delta-Prüfung) und die für die Prüfung nach 

§ 6 BImSchG erheblich sein können. Der Verweis auf § 6 BImSchG insgesamt stellt 

klar, dass die in § 6 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 genannten Belange geprüft werden müssen, 

soweit sich die Änderungen auf diese negativ auswirken können. Durch den Verweis 

auf die Absätze 5 und 6 wird das Genehmigungsverfahren entsprechend der Situation 

bei einer Modernisierung von Windenergieanlagen beschleunigt und vereinfacht. 

Der neue Abs. 7 greift bis zu dem Zeitpunkt, an dem das genehmigte Anlagenteil bzw. 

die genehmigte Gesamtanlage an dem vorgesehenen Standort installiert bzw. errichtet 

wurde. Ab diesem Zeitpunkt greift nur § 16b Abs. 1 BImSchG. Diese zeitliche Abgren-

zung ergibt sich in der Zusammenschau mit § 16b Abs. 2 BImSchG dergestalt, dass 

jedes Anlagenteil, das bereits errichtet ist, bei seinem Austausch von 

§ 16b Abs. 2 BImSchG erfasst wird. Abs. 7 ist dann nicht einschlägig. 

10.8 Änderungen ohne bauliche Veränderung (Abs. 8) 

Durch die Regelung des Abs. 8 sollen insbesondere Software-Updates erfasst wer-

den. Software-Updates sind ein Instrument zur kurzfristigen Ertragssteigerung 

von Windenergieanlagen. Solche Updates können ganz unterschiedliche Änderun-

gen auslösen. Die Spanne reicht von einem optimierten Rückgriff auf Messdaten bis 

zur Aufhebung von Leistungslimitierungen, die z.B. zunächst zur Reduzierung des Ver-

schleißes vorgesehen waren. Die immissionsschutzrechtliche Beurteilung solcher Up-

dates beschränkt sich auf eine Prüfung der Änderung und hängt davon ab, welche 
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Änderungen tatsächlich umgesetzt werden und welche Auswirkungen dadurch entste-

hen. Sind Auswirkungen auf die Schutzgüter ausgeschlossen, so ist die Änderung 

anzeige- und genehmigungsfrei. Sind Auswirkungen zwar möglich, aber können er-

hebliche nachteilige Auswirkungen i.S.d. § 16 Abs. 1 BImSchG für die Schutzgüter 

nicht hervorgerufen werden, so bedarf es lediglich einer Anzeige nach § 15 BImSchG. 

Eine solche Situation ist im Regelfall anzunehmen, wenn Updates z.B. lediglich auf 

eine geänderte Verwendung von Messdaten abstellen. Können hingegen erhebliche 

nachteilige Auswirkungen durch die Änderungen nicht von vornherein ausgeschlossen 

werden, so ist eine Prüfung im Rahmen eines Änderungsgenehmigungsverfahrens 

erforderlich. 

Durch den neuen § 16b Abs. 8 BImSchG wird gesetzlich klargestellt, dass die Prüfung 

im Falle einer solchen Erhöhung der Leistung einer Windenergieanlage an Land ohne 

bauliche Veränderungen und ohne eine Änderung von genehmigten Betriebszeiten 

ausschließlich die Standsicherheit sowie die schädlichen Umwelteinwirkungen bzw. 

nachteiligen Auswirkungen (sonstige Gefahren) durch Geräusche und Turbulenzen 

umfasst. Durch den Verweis auf die Absätze 5 und 6 können zudem die dort genann-

ten Regelungen (insb. die umfassende Anwendung des vereinfachten Verfahrens 

nach § 19 BImSchG) zur Anwendung kommen. Dies soll für beschleunigte und gleich-

zeitig rechtssichere Änderungsgenehmigungsverfahren sorgen. 

11 TEILGENEHMIGUNG (§ 8 BIMSCHG) 

Zu den allgemeinen Anforderungen an das Verfahren für die Teilgenehmigung wird 

auf die Ausführungen unter Kapitel 7.1 zur Neugenehmigung verwiesen. Nachfolgend 

wird auf die Besonderheiten bei einer Teilgenehmigung eingegangen. 

11.1 Vorbemerkung 

Eine Teilgenehmigung (§ 8 BImSchG) kann im Einzelfall zu einer schnelleren 

Verwirklichung eines Vorhabens beitragen. Sie eröffnet insbesondere die Mög-

lichkeit, Großanlagen, deren Errichtung sich über eine längere Zeit erstreckt, ab-

schnitts- bzw. stufenweise zu genehmigen (gestuftes Verfahren). Mit der Teilge-

nehmigung kann der Antragsteller mit dem genehmigten Projektabschnitt begin-

nen.  

Sie unterscheidet sich damit von einem Vorbescheid, der dem Antragsteller weder die 

Errichtung noch den Betrieb der Anlage gestattet. 
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11.2 „Soll“-Bestimmung – eingeschränktes Verfahrensermessen  

Wenn die Voraussetzungen für eine Teilgenehmigung nach § 8 BImSchG vorliegen, 

„soll“ die Teilgenehmigung erteilt werden. Die Entscheidung liegt dann nur noch im 

eingeschränkten Ermessen der Genehmigungsbehörde. Das bedeutet, in der Regel 

ist auf Antrag des Betreibers eine Teilgenehmigung zu erteilen. Nur in atypischen Aus-

nahmefällen steht der Behörde ein Ermessen zu, ob sie den Anlagenbetreiber auf eine 

Vollgenehmigung verweist. Eine solche Sondersituation kann etwa vorliegen, wenn 

wegen der Vielzahl der Teilgenehmigungen die Interessen der Nachbarschaft an ei-

nem fairen Rechtsschutz beeinträchtigt werden.89  

11.3 Berechtigtes Interesse 

Nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG muss der Antragsteller ein berechtigtes Interesse an 

der Aufteilung des Genehmigungsverfahrens haben. Ein berechtigtes Interesse ist re-

gelmäßig gegeben, wenn bei umfangreichen Anlagen Planung und Ausbau sinnvoller-

weise in Abschnitten vorgenommen werden. Auch erhebliche Kostenvorteile oder eine 

deutliche zeitliche Beschleunigung können für ein berechtigtes Interesse sprechen.90 

11.4 Rechtmäßigkeit des beantragten Teils 

Nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG müssen für den beantragten Gegenstand der Teilge-

nehmigung die Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 BImSchG in vollem Umfang 

vorliegen. Eine vorläufige Prüfung ist insoweit nicht zulässig.91 

11.5 Positive vorläufige Gesamtprognose 

Nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG muss eine positive vorläufige Gesamtbeurteilung er-

geben, dass den Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG bezogen auf die 

Errichtung und den Betrieb der gesamten Anlage keine von vornherein unüberwindba-

ren Hindernisse entgegenstehen. Nach der Rechtsprechung des OVG NW darf die 

Formulierung, dass dem Gesamtvorhaben „keine von vornherein unüberwindlichen 

Hindernisse“ entgegenstehen dürften, nicht dahin missverstanden werden, dass das 

vorläufige positive Gesamturteil erst dann fehlt, wenn die Verwirklichung des Vorha-

bens bei kursorischer Prüfung mit Sicherheit ausgeschlossen ist. Eine positive Ge-

samtbeurteilung setzt vielmehr eine hinreichende Wahrscheinlichkeit der Geneh-

migungsfähigkeit der Gesamtanlage voraus.92 Jedoch muss die Detailplanung für 

                                              
89 Jarass, BImSchG, § 8 Rn. 15. 
90 Jarass, BImSchG, § 8 Rn. 7.  
91 Hansmann, Testsammlungen mit Einführung und Erläuterung, BImSchG, Fn. 54.  
92 OVG NW, Beschl. v. 16.5.2013, Az. 8 A 2894, juris, Rn. 9. 
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die Anlage nicht so weit fortgeschritten sein, wie bei einer Antragstellung für das ge-

samte Vorhaben. Die positive vorläufige Gesamtbeurteilung ist für die Erteilung der 

Teilgenehmigung von grundlegender Bedeutung. Einzelne Fragestellungen dürfen von 

der Behörde nicht ausgeklammert werden. Können einzelne Fragestellungen nicht po-

sitiv beurteilt werden, darf die Teilgenehmigung nicht erteilt werden. 

11.6 Verfahren 

11.6.1 Antragsunterlagen 

Die Antragsunterlagen müssen in Bezug auf den beantragten Teil vollständig sein. In 

Bezug auf die Gesamtanlage im Übrigen müssen die Angaben die Beurteilung der 

voraussichtlichen Genehmigungsfähigkeit in Bezug auf alle Genehmigungsvorausset-

zungen ermöglichen (§ 22 Abs. 1 der 9. BImSchV). 

11.6.2 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Es handelt sich bei der Teilgenehmigung um ein einheitliches Genehmigungsverfah-

ren, das in mehrere Abschnitte aufgeteilt wird. Ist die Anlage in einem förmlichen Ver-

fahren zu genehmigen, gilt dies auch für die Teilgenehmigungen. Die Öffentlichkeits-

beteiligung im Rahmen des Verfahrens zur ersten Teilgenehmigung umfasst auch die 

zu erwartenden Auswirkungen der Gesamtanlage.  

Von der Bekanntmachung und Auslage eines weiteren Teilgenehmigungsan-

trags kann nach § 8 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 der 9. BImSchV abgesehen werden, wenn 

gegenüber früheren Bekanntmachungen keine zusätzlichen bzw. anderen nachtei-

ligen Auswirkungen zu erwarten sind. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 

diese durch vorhandene oder vom Vorhabenträger vorgesehene Vorkehrungen aus-

geschlossen werden oder die Nachteile im Verhältnis zu den vergleichbaren Vorteilen 

gering sind.  

Es kommt für die Frage der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung also wesentlich 

auf die Qualität und Belastbarkeit der Unterlagen im Zusammenhang mit der Ge-

samtprognose für das erste Teilgenehmigungsverfahren an. 

11.6.3 UVP 

Ist für das Vorhaben eine UVP durchzuführen, so hat sich diese im ersten Teilgeneh-

migungsverfahren auch auf die erkennbaren Auswirkungen der Gesamtanlage zu er-

strecken (§ 22 Abs. 3 S. 1 der 9. BImSchV). 

Beschleunigung 
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Ist in den weiteren Teilgenehmigungsverfahren eine Öffentlichkeitsbeteiligung durch-

zuführen, soll die UVP auf die zusätzlichen erheblichen oder anderen erheblichen Aus-

wirkungen beschränkt werden (§ 22 Abs. 3 S. 2 der 9. BImSchV). Daraus folgt, dass 

die im ersten Teilgenehmigungsverfahren durchzuführende umfassende UVP für 

die Gesamtanlage dann abschließend bleibt, wenn in Bezug auf die Genehmigungs-

gegenstände nachfolgender Verfahren keine zusätzlichen erheblichen oder anderen 

erheblichen Umweltauswirkungen zu besorgen sind. In diesem Fall sind die weiteren 

Teilgenehmigungsverfahren ohne ergänzende UVP und ohne weitere Öffentlichkeits-

beteiligung durchzuführen.  

12 ANTRAG AUF VORZEITIGEN BEGINN (§ 8A BIMSCHG) 

12.1 Vorbemerkung 

Im Rahmen der Zulassung des vorzeitigen Beginns nach Maßgabe des § 8a BImSchG 

ist es möglich, auf Antrag bereits vor Erteilung einer Genehmigung Maßnahmen der 

Errichtung bzw. Änderung durchzuführen.  

Der Gesetzeszweck des § 8a dient der Beschleunigung von Investitionsvorha-

ben. Insofern ist die Zulassung des vorzeitigen Beginns bei Vorliegen der Vo-

raussetzungen grundsätzlich zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu gestatten. 

Der Antragsteller kann dann bereits vor Erteilung der erforderlichen Genehmigung mit 

der Errichtung der Anlage (z B. Erd-, Fundamentierungs-, Bauarbeiten) und mit Maß-

nahmen zur Prüfung der Betriebstüchtigkeit (z.B. Probebetrieb) beginnen. Zur Er-

füllung immissionsschutzrechtlicher Pflichten kann nach § 8a Abs. 3 BImSchG im Fall 

einer beantragten Änderungsgenehmigung auch der vorläufige Betrieb zugelassen 

werden. 

Die Zulassung des vorzeitigen Baubeginns ist nur in einem Verfahren zur Erteilung 

einer Genehmigung möglich und setzt daher einen Antrag für eine solche Genehmi-

gung voraus. Dennoch ist das Verfahren zur Zulassung gegenüber dem Hauptverfah-

ren selbständig.93 Es ist auch möglich, die Zulassung des vorzeitigen Beginns unter-

schiedlicher, zeitlich gestaffelter Maßnahmen zu beantragen oder, zeitlich gestaffelt, 

mehrere Anträge in Bezug auf unterschiedliche Maßnahmen zu stellen. 

Es ist sicherzustellen, dass mit den im Rahmen von § 8a BImSchG zugelassenen 

Maßnahmen die Untersuchungen für einen ggf. erforderlichen AZB nicht beeinträchtigt 

werden. Dazu sollte bei Erteilung des Bescheides nach § 8a ein von Antragsteller und 

                                              
93 Jarass, BImSchG, § 8a Rn. 16. 
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Behörden abgestimmtes AZB-Konzept vorliegen. Dort ist dann der ggf. erforderliche 

Probenahmeumfang hinterlegt und gleichzeitig sichergestellt, dass durch bauliche 

Maßnahmen Untersuchungen im Rahmen der AZB-Erstellung nicht unmöglich ge-

macht werden. 

12.2 „Soll“-Bestimmung – eingeschränktes Verfahrensermessen  

Die Entscheidung liegt dann nur noch im eingeschränkten Ermessen der Genehmi-

gungsbehörde. Das bedeutet, in der Regel ist auf Antrag des Betreibers eine Zulas-

sung des vorzeitigen Baubeginns zu erteilen. Nur in atypischen Ausnahmefällen steht 

der Behörde ein Ermessen zu, ob sie das Instrument der Zulassung in dem konkreten 

Fall nicht nutzt94. 

12.3 Voraussichtliche Erteilung der Genehmigung 

Die Zulassung setzt nach § 8a Abs. 1 Nr. 1 BImSchG voraus, dass die Erteilung der 

Genehmigung überwiegend wahrscheinlich ist. Die positive Prognose muss sich 

auf die gesamten Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 BImSchG beziehen. Im 

Vergleich zur positiven Gesamtprognose bei der Teilgenehmigung nach § 8 BImSchG 

sind jedoch aufgrund der Verpflichtungen des Antragstellers nach 

§ 8a Abs. 1 Nr. 3 BImSchG geringere Anforderungen zu stellen. Sie muss jedoch 

umso mehr Substanz besitzen, je mehr Errichtungsmaßnahmen zugelassen werden.95  

12.4 Berechtigtes oder öffentliches Interesse 

Nach § 8a Abs. 1 Nr. 2 BImSchG muss ein öffentliches Interesse oder ein berechtigtes 

Interesse des Antragstellers an der Beschleunigung gegeben sein. Ersteres ist häufig 

gegeben, wenn durch eine Änderung der Umweltschutz verbessert wird. Ein berech-

tigtes Interesse des Antragstellers liegt in jedem verständigem, durch besondere Sach-

lage gerechtfertigtem Interesse. Es kann durch eine deutliche zeitliche Beschleuni-

gung begründet werden.96  

12.5 Risikoübernahme 

Nach § 8a Abs. 1 Nr. 3 BImSchG muss der Antragsteller eine verbindliche Erklärung 

in zweierlei Hinsicht abgeben:  

                                              
94 Jarass, BImSchG, § 8a Rn. 13. 
95 Jarass, BImSchG, § 8a Rn. 10.  
96 Jarass, BImSchG, § 8a Rn. 8.  
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 Er muss sich verpflichten, für den Fall der späteren Verweigerung der Genehmigung 

alle Schäden, die durch die gestattenden Maßnahmen verursacht werden, zu er-

setzen, und zwar unabhängig vom Verschulden. 

 Des Weiteren muss er sich verpflichten, den früheren Zustand wiederherzustel-

len, wenn die Genehmigung nicht erteilt wird.  

In Bezug auf die Verpflichtung wird empfohlen, mit dem Antragsteller einen öffentlich-

rechtlichen Vertrag zu schließen. Dieser kann auch dadurch zustande kommen, dass 

die Verpflichtungserklärung im Zulassungsbescheid durch die Behörde bestätigt 

wird.97 Es ist zweifelhaft, ob eine einseitige Verpflichtungserklärung des Vorhabenträ-

gers ausreichend ist, da das VwVfG insoweit lediglich den öffentlich-rechtlichen Ver-

trag regelt.98  

Nach § 8a Abs. 2 S. 3 BImSchG kann die Behörde darüber hinaus auch eine Sicher-

heitsleistung verlangen, wenn dies erforderlich ist, um die Erfüllung der Pflichten si-

cherzustellen. Gibt es also Zweifel an der Leistungsfähigkeit des Antragstellers, 

sollte hiervon Gebrauch gemacht werden.  

Aus der Verpflichtung zur Wiederherstellung des früheren Zustandes ist zu schließen, 

dass die vorzeitig zuzulassenden Maßnahmen reversibel sein müssen.99 

12.6 Verfahren  

12.6.1 Behördenbeteiligung 

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 11 der 9. BImSchV sind die Behörden zu beteiligen, 

deren Belange von der Zulassung berührt werden. Bei Zulassung von Errichtungs-

maßnahmen sind dies die zuständige Bauaufsichtsbehörde und, soweit naturschutz-

rechtliche Aspekte betroffen sind, ist hierzu die zuständige Naturschutzbehörde zu be-

teiligen. In Betracht kommt gegebenenfalls auch eine wasser-, bodenschutzrechtliche 

oder denkmalschutzrechtliche Betroffenheit. Auflagen oder Auflagenvorbehalte nach 

§ 8a Abs. 2 S. 2 BImSchG in Bezug auf die vorgezogenen Maßnahmen können erfor-

derlich werden. § 12 BImSchG ist nicht anwendbar.  

Es ist ferner eine Stellungnahme in Bezug auf die Prognoseentscheidung nach 

§ 8a Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erforderlich. Das bedeutet, dass die Bauaufsichtsbehörde 

auch hinsichtlich der positiven Prognose konkret Stellung nehmen muss. Für die Prog-

nose müssen eine Bescheinigung über die Prüfung des Standsicherheitsnachweises 

nach § 68 Abs. 2 Nr. 2 BauO NRW 2018 oder eine Typenprüfung nach § 68 Abs. 6 

S. 6 BauO NRW 2018 noch nicht vorliegen. Vielmehr ist es ausreichend, wenn die 

                                              
97 Vgl. § 24a Abs. 3 Nr. 1 der 9. BImSchV; Hansmann, Textsammlung mit Einführung und Erläuterungen, 
BImSchG, Fn. 59 und 9. BImSchV § 24a Fn. 47. 
98 Vgl. Mann in Landmann/Rohmer, BImSchG, § 8a Rn. 75 f. m.w.N. 
99 OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 20.2.2020, Az. OVG 11 S 8/20, juris, Rn. 15. 
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Antragsteller durch eine Auflage in der Zulassung nach § 8a BImSchG verpflichtet 

werden, die Bescheinigung über die Prüfung der Standsicherheit oder eine gültige Ty-

penprüfung spätestens mit der Anzeige des Baubeginns vorzulegen. Ferner wird re-

gelmäßig auch eine Beteiligung weiterer Behörden geboten sein. Jedoch sind keine 

abschließenden Stellungnahmen zu den Genehmigungsvoraussetzungen erfor-

derlich, sondern vielmehr lediglich eine Einschätzung zur voraussichtlichen Ge-

nehmigungsfähigkeit.  

Es sollten daher kürzere Fristen gesetzt werden und der Abschluss der Behör-

denbeteiligung im Genehmigungsverfahren muss nicht abgewartet werden.  

Soweit im Genehmigungsverfahren ein Einvernehmen oder eine Zustimmung an-

derer Behörden einzuholen ist oder bei UVP-pflichtigen Vorhaben eine Pflicht zur Zu-

sammenarbeit besteht, kommen diese Pflichten nicht zum Tragen, um die Beschleu-

nigungsfunktion nicht zu sehr zu behindern.100 

12.6.2 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Soweit im Genehmigungsverfahren die Beteiligung der Öffentlichkeit vorgeschrieben 

ist, sollte vor der Zulassung des vorzeitigen Beginns nach § 8a BImSchG in der Regel 

die Einwendungsfrist abgelaufen sein. Sind der Behörde die zu erwartenden Einwen-

dungen der betroffenen Öffentlichkeit im konkreten Einzelfall bereits zuvor bekannt, 

kann ausnahmsweise auch bereits vor Ablauf die Zulassung des vorzeitigen Beginns 

in Betracht kommen.101 Ob auch der Erörterungstermin abgewartet werden sollte, ist 

im Einzelfall zu entscheiden. Insoweit ist zu entscheiden, ob für die Prognose die rele-

vanten Auswirkungen des Vorhabens bereits aufgrund der Einwendungen sachge-

recht beurteilt werden können oder ob sie erst anhand der Ergebnisse des Erörte-

rungstermins getroffen werden sollte. Insoweit hat die Behörde ein Verfahrensermes-

sen, im Rahmen dessen sie auch das Ziel der Verfahrensbeschleunigung zu berück-

sichtigen hat. Auf die Entscheidung kann auch Einfluss haben, welche Maßnahmen 

Gegenstand des Antrages auf vorzeitigen Beginn sind. 

12.6.3 UVP 

Für die Zulassung des vorzeitigen Beginns ist weder erforderlich, dass im parallel 

anhängigen Genehmigungsverfahren bereits alle Verfahrensschritte der UVP durch-

                                              
100 Jarass, BImSchG, § 8a Rn. 16. 
101 Vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 20.2.2020, Az. 11 S 8/20, juris, Rn. 21 ff.  
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geführt wurden, noch ist eine eigenständige UVP für die Entscheidung über den vor-

zeitigen Beginn vorzunehmen.102 Weder § 8a BImSchG noch § 24a der 9. BImSchV 

sehen entsprechende Vorgaben vor, wie dies für die Teilgenehmigung nach 

§ 22 Abs. 3 und den Vorbescheid nach § 23 Abs. 4 der 9. BImSchV der Fall ist.  

Die voraussichtlichen Umweltauswirkungen, die auch Gegenstand der UVP im Ge-

nehmigungsverfahren sind, finden jedoch Eingang in die Prognoseentscheidung  

nach § 8a Abs. 1 Nr. 1 BImSchG. Soweit Umweltauswirkungen bereits durch die 

vorzeitig zuzulassenden Maßnahmen möglich sind, sollte diesbezüglich besonderer 

Wert auf die Belastbarkeit der Prognose gelegt werden.103  

12.6.4 Entscheidung und Konzentrationswirkung 

Die Zulassung ist nach den Vorgaben des § 24a der 9. BImSchV zu fassen. 

Die Zulassung des vorzeitigen Beginns ist keine Genehmigung, deshalb ist § 13 BIm-

SchG nicht unmittelbar anwendbar. Der 8a-Bescheid berechtigt den Antragsteller, die 

zugelassene Handlung gerade ohne Genehmigung vorzunehmen. Es handelt sich um 

eine vorläufige Befreiung von der Verbotswirkung der weiteren, von der späteren Ge-

nehmigung eingeschlossenen Entscheidungen. Es ist daher keine parallele separate 

Baugenehmigung erforderlich. Zur Beteiligung der Bauaufsichtsbehörde s.o. Kapitel 

12.6.1.  

13 VORBESCHEID (§ 9 BIMSCHG) 

Zu den allgemeinen Anforderungen an das Verfahren für den Vorbescheid wird auf die 

Ausführungen im Kapitel 7.1 zur Neugenehmigung verwiesen. Nachfolgend wird auf 

die Besonderheiten bei einem Vorbescheid eingegangen. 

13.1 Vorbemerkung 

Der Vorbescheid zielt darauf, vor einem Genehmigungsverfahren vorab einzelne Ge-

nehmigungsvoraussetzungen verbindlich zu klären, um so insbesondere bei kom-

plexen Vorhaben unnötige Detailplanungen zu vermeiden. Der Vorbescheid entfaltet 

über den beantragten Teil während einer Frist von 2 Jahren nach Unanfechtbarkeit 

(Verlängerung bis 4 Jahre) bindende Wirkung. Unmittelbar durch Vorbescheid be-

schiedene Genehmigungsvoraussetzungen sind im weiteren Genehmigungsverfahren 

nicht mehr Prüf- und Entscheidungsgegenstand und sind während der Bindungsfrist 

für den Antragsteller verbindlich gesichert. Im Falle von konkurrierenden Vorhaben 

                                              
102 OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 20.2.2020 a.a.O.; Mann in Landmann/Rohmer, BImSchG, § 8a 
Rn. 54 ff.; Czaika in Feldhaus, BImSchG, § 8a Rn. 58; Jarass, BImSchG, § 12 Rn. 12 jeweils m.w.N.; 
offen gelassen OVG NW, Beschl. v. 10.11.2020, Az. 8 B 1409/20.AK, juris, Rn. 41 ff.  
103 Jarass, BImSchG, § 12 Rn. 12; Mann in Landmann/Rohmer, BImSchG, § 8a Rn. 56. 
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kann der Zeitpunkt der Entscheidung einzelner Genehmigungsaspekte bzw. eines An-

lagenstandortes aufgrund des Prioritätsprinzips von Bedeutung sein (z.B. „Ausschöp-

fung“ von Immissionen). Ob diese Ziele im Einzelfall erreichbar sind oder ob ein 

Vorbescheidverfahren aufgrund der im Folgenden noch darzustellenden Anforderun-

gen sogar zu Verzögerungen bei der Realisierung einer Anlage führen kann, ist im 

Rahmen der Beratung des Antragstellers durch die Behörde zu klären. In Kapitel 

13.7 werden mögliche Alternativen zum Vorbescheidverfahren dargestellt. 

Der Antragsteller kann einen Vorbescheid über einzelne Genehmigungsvoraussetzun-

gen oder den Standort der Anlage beantragen, sofern er ein berechtigtes Interesse 

nachweisen kann und die Auswirkungen der Anlage beurteilt werden können. Der An-

tragsteller muss also die einzelnen Genehmigungsvoraussetzungen, für die ein 

Vorbescheid beantragt wird, explizit und eindeutig benennen. Allein die unspezi-

fische Beantragung eines Vorbescheids ist nicht möglich. Der Vorbescheid enthält ver-

bindliche Feststellungen, er gestattet weder Errichtung noch Betrieb. 

13.2 „Soll“-Bestimmung – eingeschränktes Verfahrensermessen  

Wenn die Voraussetzungen für einen Vorbescheid nach § 9 BImSchG vorliegen, „soll“ 

der Vorbescheid erteilt werden. Die Entscheidung liegt dann nur noch im einge-

schränkten Ermessen der Genehmigungsbehörde. Das bedeutet, in der Regel ist auf 

Antrag des Betreibers ein Vorbescheid zu erteilen. Nur in atypischen Ausnahmefällen 

steht der Behörde ein Ermessen zu, ob sie das Instrument des Vorbescheids in dem 

konkreten Fall nicht nutzt.104 

13.3 Berechtigtes Interesse 

Insoweit kann auf die Ausführungen zur Teilgenehmigung verwiesen werden (siehe 

Kapitel 11.3). 

13.4 Positive vorläufige Gesamtbeurteilung 

Das OVG NRW verlangt ebenso wie bei der Teilgenehmigung, dass eine hinreichende 

Wahrscheinlichkeit der Genehmigungsfähigkeit der Anlage besteht. Bei der abschlie-

ßenden Genehmigung des Gesamtvorhabens dürfen sich danach nur noch solche 

Probleme stellen, die der Vorhabenträger durch Modifikationen des Vorhabens oder 

ggf. die Genehmigungsbehörde durch Beifügung von Nebenbestimmungen bewälti-

gen kann und voraussichtlich wird.105 Es sind demnach hohe Anforderungen an die 

                                              
104 Jarass, BImSchG, § 9 Rn. 13. 
105 OVG NW, Urt. v. 21.4.2020, Az. 8 A 311/19, juris, Rn. 120, 124. 
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Prüftiefe zur vorläufigen Gesamtbeurteilung und die entsprechenden Antrags-

unterlagen zum Vorbescheid zu stellen. Die vorläufige Gesamtbeurteilung wird Teil 

des verbindlichen Regelungsgegenstandes des Vorbescheids.106  

Inwieweit die Möglichkeit besteht, im Bescheid – etwa durch Vorbehalte – die Reich-

weite der vorläufigen Gesamtbeurteilung einzuschränken,107 ist angesichts dieser 

Rechtsprechung unsicher. Eine rechtssichere isolierte Klärung einzelner Genehmi-

gungsvoraussetzungen, ohne das Vorhaben im Übrigen bereits weitgehend geplant 

und entsprechende Antragsunterlagen erstellt zu haben, ist daher kaum zu erreichen. 

Auch vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung wird daher ein zweigestuftes Vor-

gehen mit Vorbescheid- und anschließendem Genehmigungsverfahren keine inhaltli-

chen und zeitlichen Vorteile gegenüber einem sofortigen Genehmigungsverfahren be-

wirken. 

13.5 Bindungswirkung – Frist nach § 9 Abs. 2 BImSchG 

Innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit des Vorbescheids muss 

eine Genehmigung beantragt werden, ansonsten wird der Vorbescheid unwirksam 

(§ 9 Abs. 2 BImSchG). Diese Frist kann auf Antrag bis auf vier Jahre verlängert wer-

den. Die Entscheidung über die Verlängerung liegt im Ermessen der Behörde. 

13.6 Verfahren 

Nach § 23 Abs. 4 der 9. BImSchV gilt § 22 der 9. BImSchV entsprechend, so dass ins-

besondere auch in Bezug auf die ggf. erforderliche Öffentlichkeitsbeteiligung und UVP 

auf Kapitel 11.6 verwiesen wird. 

13.7 Alternativen zum Vorbescheid 

Alternativ zum Vorbescheid lassen sich einzelne, kritische Genehmigungsvorausset-

zungen unter Umständen auch im Rahmen der o.g. Antragsbesprechungen unter 

Beteiligung der jeweiligen Fachbehörden klären. Dies hat zudem den Vorteil, dass 

verschiedene Varianten und Modifikationen der Anlage besprochen werden können. 

Ist eine Klärung auf diesem Weg nicht möglich oder können strittige Fragen nicht zur 

Übereinstimmung gebracht werden, kann in Abstimmung mit der Genehmigungsbe-

hörde ein unvollständiger, aber in Bezug auf den strittigen Belang ausreichend 

ausgearbeiteter Genehmigungsantrag nach §§ 4, 16 BImSchG eingereicht werden. 

Die Beteiligung der betroffenen Fachbehörde wird dann vorgezogen. Erfolgt eine po-

                                              
106 OVG NW, Urt. v. 16.6.2016, Az. 8 D 99/13.AK, juris, Rn. 163; ebenso Jarass, BImSchG, § 9 Rn. 21; 
a.A. Dietlein in Landmann/Rohmer, BImSchG, § 9 Rn. 12.  
107 So Jarass, BImSchG, § 9 Rn. 12. 
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sitive Stellungnahme, wird der Antrag vervollständigt und das Genehmigungsverfah-

ren normal weitergeführt. Ergeht eine negative Stellungnahme und will oder kann die 

Genehmigungsbehörde nicht abweichend davon entscheiden, lehnt sie den Antrag un-

mittelbar ab, so dass dem Anlagenbetreiber schnell der Rechtsweg zur gerichtlichen 

Klärung der strittigen Frage eröffnet ist (sog. „steckengebliebenes Genehmigungsver-

fahren“). Hält das Gericht den Ablehnungsgrund nicht für tragfähig, verweist sie das 

Genehmigungsverfahren an die Genehmigungsbehörde zurück zwecks Fortführung 

des Verfahrens und Neubescheidung unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung 

des Gerichts. 

14 RAHMENGENEHMIGUNG (§ 6 ABS. 2 BIMSCHG) 

Zu den allgemeinen Anforderungen an das Verfahren für die Rahmengenehmigung 

wird auf die Ausführungen in Kapitel 7.1 zur Neugenehmigung verwiesen. Es wird auf 

den Leitfaden zur „Erteilung einer Rahmengenehmigung für Vielstoff- und Mehrzweck-

anlagen“ hingewiesen.  

15 NEUE REGELUNGEN AUFGRUND DER GASMANGELLAGE 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der 1. Aktualisierung des Leifadens herrscht in 

Deutschland – ausgelöst durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands – 

eine außergewöhnliche Gasmangellage. Das Erfordernis insbesondere Gas in indust-

riellen Prozessen zum Zwecke der Nutzung für die Energieversorgung temporär ein-

zusparen, das Bedürfnis kurzfristige Wechsel im Brennstoff vorzunehmen und die 

Notwendigkeit durch frühzeitige Vorbereitung umfassende Mangellagen ohne Scha-

den bewältigen zu können, haben zum kurzfristigen Erlass einiger neuer immissions-

schutzrechtlicher Regelungen geführt.  

15.1 Übersicht neue Regelungen 

Durch Artikel 3 des Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetzes vom 8. Juli 2022 sind die 

§§ 31a bis 31d in das BImSchG eingefügt worden. Damit wird es, im Einklang mit EU-

Recht, möglich, bestimmte Emissionsänderungen von Anlagen, die aus einem Brenn-

stoffwechsel in der Gasmangellage resultieren, über ein neues Verfahren sui generis 

zuzulassen. In Bezug auf die jeweils relevanten Auswirkungen auf die Umwelt entfällt 

das Erfordernis der Durchführung eines Anzeige- oder Genehmigungsverfahrens nach 

BImSchG. In weiteren Gesetzespaketen im Oktober 2022 wurden in den §§ 31g, 31i-

31k BImSchG weitere entsprechende Verfahren sui generis für die Ausnahmen von 

Vorsorgeanforderungen in den aufgeführten Verordnungen zum BImSchG sowie der 

TA Luft und TA Lärm aufgenommen. Für den Fall, dass aus anderen Gründen die 

Durchführung eines Genehmigungsverfahrens erforderlich ist, wurden in §§ 31e, f und 
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h BImSchG auch Ausnahmen und Verfahrenserleichterungen bzgl. der Zulassung 

des vorzeitigen Beginns und der Beteiligung der Öffentlichkeit geregelt.  

15.2 LAI-Vollzugshinweise „Immissionsschutz in der Gasmangellage“ 

Zur Gewährleistung eines bundeseinheitlichen Vollzugs und zur Klärung bestehender 

Zweifelsfragen wurden von der LAI die Vollzugshinweise „Immissionsschutz in der 

Gasmangellage“ erarbeitet, bereits mehrfach aktualisiert und auf der Seite der LAI ver-

öffentlicht. Die zuständigen Umweltschutzbehörden in NRW sind durch den Erlass des 

Umweltministeriums vom 29.11.2022 an diese Vollzugshinweise unter Berücksichti-

gung des Einzelfalls gebunden. 

Diese Vollzugshinweise enthalten Aussagen zu den o.g. neuen Vorschriften sowie 

eine Zusammenfassung von weiteren Ausnahmemöglichkeiten. In diesem Rah-

men wird unter anderem auch dargestellt, welche Möglichkeiten es gibt, um mit 

einem möglichen Ausfall von Abgasreinigungen umzugehen. In einem weiteren Ka-

pitel wird für bestimmte Konstellationen ein Vorgehen zur beschleunigten Prüfung im 

Hinblick auf die störfallrechtliche Relevanz von Änderungen aufgezeigt. Darüber hin-

aus wird die Anwendung der Ausnahmeregelung für Notsituationen der TA Lärm in der 

Gasmangellage dargestellt und die immissionsschutzrechtlichen Instrumente zusam-

mengefasst, die bei einer kurzfristigen Erhöhung der Stromerzeugung aus erneu-

erbaren Quellen in Bezug auf Windenergie- und Biogasanlagen zur Anwendung kom-

men können (siehe hierzu auch Kapitel 10). Schließlich gibt die Vollzugshilfe Hinweise 

zu Sonderfällen und Antworten auf Zweifelsfragen. 

Im Rahmen der nächsten Aktualisierung werden die Kernaussagen zur Vereinfachung 

der Genehmigungsverfahren und zu den Verfahren sui generis an der jeweils relevan-

ten Stelle im Leitfaden aufgenommen.  

16 STÖRFALLRECHTLICHE ANZEIGE- UND 

GENEHMIGUNGSVERFAHREN NICHT 

GENEHMIGUNGSBEDÜRFTIGER ANLAGEN (§§ 23A, 23B BIMSCHG) 

Mit Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in deutsches Recht werden erstmalig auch 

immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne von 

§ 22 BImSchG, die Betriebsbereich oder Bestandteil eines Betriebsbereiches sind, 

unter bestimmten Umständen nach Maßgabe der §§ 23a, 23b BImSchG einem eige-

nen Anzeige- und Genehmigungsverfahren unterworfen.  
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16.1 Störfallrechtliches Anzeigeverfahren nach § 23a BImSchG 

Eine störfallrelevante Errichtung und Betrieb oder die störfallrelevante Änderung  

einer nicht genehmigungsbedürftigen Anlage, die Betriebsbereich oder Bestandteil ei-

nes Betriebsbereichs ist, ist bei der zuständigen Behörde nach § 23a Abs. 1 BImSchG 

anzuzeigen, sofern eine störfallrechtliche Genehmigung nach § 23b BImSchG nicht 

beantragt wird. Die zuständige Behörde hat dann ab der Vollständigkeit der Unterlagen 

innerhalb von zwei Monaten zu prüfen, ob diese Errichtung und Betrieb oder Änderung 

einer Genehmigung bedarf. Der Träger des Vorhabens darf die störfallrelevante Er-

richtung und Betrieb oder Änderung erst dann vornehmen, wenn ihm die zuständige 

Behörde mitteilt, dass sie keiner Genehmigung bedarf. Anders als bei einer Anzeige 

nach § 15 Abs. 2 S. 2 2. Alt. BImSchG gibt es keine gesetzliche Fiktion, d.h. keine 

automatische Zustimmung durch Fristablauf. Ergibt die Feststellung nach 

§ 23a Abs. 2 S. 1 BImSchG, dass der angemessene Sicherheitsabstand erstmalig un-

terschritten, räumlich noch weiter unterschritten oder eine erhebliche Gefahrenerhö-

hung ausgelöst wird, ist eine störfallrechtliche Genehmigung erforderlich 

(§ 23b Abs. 1 S. 1 BImSchG). Das gilt nicht, soweit dem Gebot, den angemessenen 

Sicherheitsabstand zu wahren, bereits auf Ebene einer raumbedeutsamen Planung 

oder Maßnahme durch verbindliche Vorgaben Rechnung getragen wurde 

(§ 23b Abs. 1 S. 2 BImSchG).  

Wurde dem Trennungsgrundsatz (§ 50 BImSchG) nicht bereits auf der Ebene einer 

raumbedeutsamen Planung oder Maßnahme Rechnung getragen, bedeutet dies, dass 

insbesondere Ausführungen zu benachbarten Schutzobjekten und zu dem durch die 

Anlage einzuhaltenden angemessenen Sicherheitsabstand der Anzeige beizufügen 

sind. 

Teilt die Behörde dem Anlagenbetreiber mit, dass keine Genehmigung erforderlich ist, 

liegt darin ein feststellender Verwaltungsakt über die nicht erforderliche Genehmi-

gungsbedürftigkeit nach BImSchG. Genehmigungen nach anderen öffentlich-

rechtlichen Vorschriften bleiben hiervon unberührt (siehe Kapitel 8.2.2.1). 

Der Träger des Vorhabens kann beantragen, dass die Immissionsschutzbehörde das 

störfallrechtliche Genehmigungsverfahren durchführt, auch wenn die Genehmigungs-

bedürftigkeit zuvor nicht festgestellt wurde (§ 23a Abs. 3 BImSchG). 

Die Entscheidung ist zu veröffentlichen. Neben der Bekanntmachung im amtlichen 

Veröffentlichungsblatt ist mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung eine Veröffent-

lichung im Internet zu bevorzugen. 

Der Erlass vom 01.9.2021 enthält erläuternde Hinweise zu den Begriffen der störfall-

relevanten Änderung und der erheblichen Gefahrenerhöhung. 
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16.2 Störfallrechtliches Genehmigungsverfahren nach § 23b BImSchG 

Das entsprechende Genehmigungsverfahren ist in § 23b BImSchG und § 18 der 

12. BImSchV geregelt.  

Nach § 23b Abs. 1 S. 5 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn sichergestellt 

ist, dass die Anforderungen des § 22 BImSchG und der auf Grundlage des 

§ 23 BImSchG erlassenen Rechtsverordnungen (z B. 12., 20., 21., 31. BImSchV) 

eingehalten werden und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z.B. baurechtli-

che oder naturschutzrechtliche Vorschriften) sowie Belange des Arbeitsschutzes nicht 

entgegenstehen. Bei der Errichtung von Anlagen ist auch § 3 Abs. 3 LImschG als an-

dere öffentlich-rechtliche Vorschrift zu beachten. Im Rahmen der Vorgaben dieser Vor-

schrift sind Maßnahmen zur Vorsorge und zur Einhaltung des Standes der Technik 

erforderlich. 

Liegen die Genehmigungsvoraussetzungen vor, schließt die dann zu erteilende stör-

fallrechtliche Genehmigung andere die Anlage betreffende behördliche Zulassungen, 

insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse mit ein 

(§ 23b Abs. 1 S. 7; sog. Konzentrationswirkung). Ausgenommen von der Konzen-

trationswirkung sind die in § 23b Abs. 1 S. 7 BImSchG genannten Zulassungen (Plan-

feststellungen, bergrechtliche Betriebspläne, Entscheidungen aufgrund atomrechtli-

cher Vorschriften und wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen nach § 8 i.V.m. 

§ 10 des WHG). 

17 RECHTSSCHUTZ UND HEILUNG VON VERFAHRENS- ODER 

MATERIELLEN FEHLERN 

17.1 Rechtsschutz der Antragsteller 

Die Antragsteller können gegen die Ablehnung eines Antrags auf Genehmigung oder 

gegen belastende Inhalts- oder Nebenbestimmungen einer Genehmigung Klage beim 

zuständigen Verwaltungsgericht erheben. In Nordrhein-Westfalen ist für diesen Fall 

nach § 110 Abs. 1 S. 1 und S. 2 JustG NRW kein Widerspruchsverfahren vorgese-

hen.  

In der Regel ist das Verwaltungsgericht, in dessen Bezirk die betroffene Anlage steht 

bzw. errichtet werden soll, sachlich (§ 45 VwGO) und örtlich (§ 52 Nr. 1 VwGO) zu-

ständig. Für Feuerungsanlagen in Kraftwerken, Windenergieanlagen und bestimmte 

Abfallanlagen kann bei Vorliegen der in § 48 Abs. 1 Nr. 3, 3a und 5 VwGO näher be-

stimmten Voraussetzungen jedoch ausnahmsweise schon in erster Instanz das Ober-

verwaltungsgericht zuständig sein.  
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Gegen die Ablehnung des Antrags auf Genehmigungserteilung können die Antragstel-

ler Verpflichtungsklage auf Erteilung der Genehmigung erheben 

(§ 42 Abs. 1 2. Alt. VwGO). Ein Unterfall der Verpflichtungsklage ist die Untätigkeits-

klage nach § 75 VwGO, wenn ohne einen zureichenden Grund nicht innerhalb der 

Fristen nach § 10 Abs. 6a BImSchG über den Antrag auf Genehmigung entschieden 

worden ist. 

Gegen mit der Genehmigung verbundene belastende Inhaltsbestimmungen können 

die Antragsteller Verpflichtungsklage auf Erteilung der Genehmigung ohne die In-

haltsbestimmung erheben. Gegen Auflagen der Genehmigung, die als selbständige 

(Neben-)Regelung zur Hauptregelung des Genehmigungsbescheides hinzutreten, 

kann isoliert Anfechtungsklage erhoben werden (§ 42 Abs. 1 1. Alt. VwGO) (zur Ab-

grenzung von Inhaltsbestimmungen und Auflagen s.o. Kapitel 7.1.12.2.1). In Zweifels-

fällen sollte neben der Anfechtungsklage hilfsweise die Verpflichtungsklage erhoben 

werden.  

Der bedeutendste Unterschied zwischen Verpflichtungs- und Anfechtungsklage  

betrifft die aufschiebende Wirkung der Klage (sog. Suspensiveffekt; vgl. unter Kapitel 

17.5.1). Die Anfechtungsklage gegen Auflagen hat grundsätzlich aufschiebende Wir-

kung mit der Folge, dass sich die Betreiber zunächst nicht an das Ge- oder Verbot der 

Auflage halten müssen, jedoch von der Genehmigung im Übrigen durch Errichtung 

und Betrieb der Anlage bzw. Umsetzung der genehmigten Änderung Gebrauch ma-

chen können. Die Verpflichtungsklage hat hingegen keine aufschiebende Wirkung. Die 

Betreiber müssen sich daher auch an Inhaltsbestimmungen halten, gegen die eine 

Klage anhängig ist. 

17.2 Rechtsschutz Dritter  

Wollen Dritte, insbesondere Nachbarn oder Umweltverbände, einen Rechtsbehelf ge-

gen einen Genehmigungsbescheid einlegen, gilt das Folgende. 

17.2.1 Statthafter Rechtsbehelf und Klagefrist 

In Nordrhein-Westfalen ist in immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 

der statthafte Rechtsbehelf grundsätzlich eine Anfechtungsklage vor dem zuständi-

gen Verwaltungsgericht, ohne dass zuvor Widerspruch eingelegt werden muss (vgl. 

§ 110 Abs. 1 S. 1 JustG NRW). Eine Ausnahme gilt lediglich für Genehmigungsverfah-

ren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung, die von der unteren Umweltschutzbehörde durch-

geführt wurden und in denen der Rechtsbehelfsführer auch nicht am Verfahren betei-

ligt wurde. Lediglich in diesem Fall ist ausnahmsweise zunächst Widerspruch einzule-

gen (vgl. § 110 Abs. 3 S. 1 JustG NRW). 
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Wurde die Genehmigung im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung Dritten mit 

Rechtsbehelfsbelehrung ordnungsgemäß bekannt gegeben (dazu Kapitel 7.1.13), 

ist die Klage innerhalb der Monatsfrist des § 74 Abs. 1 S. 2 VwGO zu erheben. War 

die Rechtsbehelfsbelehrung unterblieben oder fehlerhaft, gilt stattdessen nach 

§ 58 Abs. 2 VwGO eine Jahresfrist, die mit der Bekanntgabe beginnt. Wurde nicht oder 

nicht ordnungsgemäß bekannt gegeben, wird keine Klagefrist in Gang gesetzt, jedoch 

kann das Klagerecht dennoch verwirkt werden. In der Regel kann nach einem Jahr ab 

Kenntnis von der Genehmigungserteilung bzw. der Möglichkeit hierzu, beispielsweise 

durch die von außen erkennbare Aufnahme von Baumaßnahmen oder Inbetriebnahme 

einer Anlage, von einer Verwirkung ausgegangen werden. Zu den Besonderheiten der 

Bekanntgabe nach § 21a der 9. BImSchV in Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung 

vgl. Kapitel 7.1.13.5. 

17.2.2 Klagebefugnis und Begründetheit einer Klage  

Grundsätzlich ist eine Anfechtungsklage gegen einen Genehmigungsbescheid zuläs-

sig, wenn die Kläger eine Verletzung eigener Rechte behaupten und diese Rechts-

verletzung nach ihrem Vortrag möglich erscheint (Klagebefugnis i.S.v. 

§ 42 Abs. 2 VwGO), und sie ist begründet, wenn eine Verletzung ihrer Rechte auch 

tatsächlich vorliegt (vgl. § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO). 

Das Umweltrechtsbehelfsgesetz – UmwRG – modifiziert in seinem Anwendungs-

bereich (§ 1 UmwRG) diese Anforderungen, wobei zwischen Individualklägern, ins-

besondere Nachbarn, und Umweltverbänden zu unterscheiden ist. Für den Themen-

bereich dieses Leitfadens betrifft dies Anfechtungsklagen von Individualklägern gegen 

Genehmigungsentscheidungen, für die eine Pflicht zur Durchführung einer UVP be-

stehen kann (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG), mit erforderlicher Öffentlichkeitsbeteiligung 

aufgrund der Kennzeichnung mit dem Buchstaben G in Anhang 1 der 4. BImSchV 

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 UmwRG) oder gegen störfallrechtliche Genehmigungen nach § 23b 

oder § 19 Abs. 4 BImSchG (§ 1 Abs. 1 Nr. 2a UmwRG). Für Anfechtungsklagen von 

Umweltvereinigungen sind darüber hinaus zusätzlich auch alle weiteren Genehmi-

gungsentscheidungen relevant (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UmwRG). 

17.2.2.1 Individualkläger 

Individualkläger können nur die Verletzung sogenannter drittschützender Normen 

geltend machen (sog. subjektive Rechte). Drittschützend sind beispielsweise die Im-

missionsrichtwerte der TA Lärm. Sie sollen die Nachbarschaft von Anlagen vor unzu-

mutbarem Lärm schützen. Reine Vorsorgewerte für Emissionen beispielsweise der TA 

Luft vermitteln demgegenüber grundsätzlich keine subjektiven Rechte, da sie nicht 

Dritte unmittelbar schützen sollen, sondern unterhalb der Gefahrenschwelle einer all-
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gemeinen Vorsorge dienen. Ein anderes Beispiel für Rechtsvorschriften, die Individu-

alklägern keine subjektiven Rechte vermitteln, sind natur- und artenschutzrechtliche 

Vorschriften. 

Auch im Anwendungsbereich des UmwRG müssen Individualkläger im Rahmen der 

Klagebefugnis nach § 42 Abs. 2 VwGO die Verletzung eigener Rechte geltend ma-

chen.108 

Individualkläger können sich daher auf die besonderen Regelungen für Verfahrensfeh-

ler nach § 4 Abs. 1 und 1a UmwRG nur berufen, wenn sie im Übrigen klagebefugt sind. 

Auf eine fehlende UVP beispielsweise kann sich ein Individualkläger nur berufen, wenn 

er gleichzeitig geltend macht, in eigenen, ihn schützenden Rechten verletzt zu werden. 

Diese Auffassung ist jedoch umstritten und auch angesichts fortschreitender Recht-

sprechung des EuGH ist die weitere Entwicklung offen.109  

Liegt die Klagebefugnis vor, führt jedoch ein in § 4 Abs. 1 UmwRG genannter Verfah-

rensfehler, in Abweichung von § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO, auch ohne eine kausale 

Verletzung subjektiver Rechte zu einer Aufhebung der Genehmigung (sog. abso-

lute Verfahrensfehler). Dies ist der Fall bei einer unterbliebenen, aber erforderlichen 

UVP, UVP-Vorprüfung oder Öffentlichkeitsbeteiligung, bei vergleichbar schweren 

Fehlern oder bei einer UVP-Vorprüfung, die nicht dem Maßstab des § 5 Abs. 3 

S. 2 UVPG genügt. Damit führt auch eine fehlerhafte Vorprüfung zur Aufhebung, wenn 

die Vorgaben des § 7 UVPG missachtet wurden oder das Ergebnis nicht nachvollzieh-

bar ist. 

17.2.2.2 Umweltverbandsklage 

Nach § 2 Abs. 1 UmwRG müssen anerkannte Umweltvereinigungen unter den dort 

genannten Voraussetzungen im Anwendungsbereich des § 1 Abs. 1 UmwRG keine 

Verletzung subjektiver Rechte geltend machen, um klagebefugt zu sein. Näheres 

zur Klagebefugnis regelt § 2 Abs. 1 UmwRG. Umweltverbände können daher gegen 

immissionsschutzrechtliche Genehmigungen klagen und sich dabei beispielsweise auf 

die Verletzung von UVP-Recht oder Naturschutzbestimmungen berufen. 

Eine Klage ist unter den Voraussetzungen des § 2 Abs. 4 UmwRG abweichend von 

§ 113 Abs. 1 S. 1 VwGO auch ohne eine Verletzung subjektiver Rechte begrün-

det. 

                                              
108 BVerwG, Urt. v. 2.10.2013, Az. 9 A 23/12, juris; BVerwG, Urt. v. 22.10.2015, Az. 7 C 15.13, juris; 
inzwischen auch OVG NW, Urt. v. 11.12.2017, Az. 8 A 926/16, juris; a.A. noch OVG NW, Urt. v. 
25.2.2015, Az. 8 A 959/10, juris. 
109 Berkemann, DVBl. 2021, 1 ff. 
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17.3 Heilung von Fehlern nach gerichtlicher Entscheidung 

Es ist jedoch zu beachten, dass § 4 Abs. 1b S. 1 UmwRG bei Verfahrensfehlern und 

§ 7 Abs. 5 S. 1 UmwRG bei materiellen Fehlern vorsehen, dass eine Aufhebung des 

Genehmigungsbescheides nur erfolgt, wenn eine Heilung des Fehlers durch Entschei-

dungsergänzung oder ein ergänzendes Verfahren nicht möglich ist. Diese Heilungs-

möglichkeiten gelten grundsätzlich auch für gebundene Entscheidungen, wie 

die immissionsschutzrechtliche Genehmigung. 

Eine Entscheidungsergänzung kommt nur in Betracht, wenn eine im Übrigen nicht 

zu beanstandende Genehmigung um eine konkrete, fehlende Regelung, z.B. eine feh-

lende konkrete Nebenbestimmung, ergänzt werden kann. In diesem Fall wird die Klage 

zurückgewiesen und die Behörde zugleich verpflichtet, eine bestimmte ergänzende 

Regelung zu treffen. Bei gebundenen Entscheidungen kann die Aufrechterhaltung der 

Genehmigung bei gleichzeitiger Nichterfüllung von Genehmigungsvoraussetzungen 

problematisch sein.110 Es ist daher offen, welche Anwendungsfälle es im Bereich im-

missionsschutzrechtlicher Genehmigungen geben wird. 

Im Fall des ergänzenden Verfahrens wird der Genehmigungsbescheid nicht aufge-

hoben, sondern lediglich für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt, bis der Fehler 

im ergänzenden Verfahren behoben wird. Die Fehlerbehebung kann je nach Einzelfall 

auch zur Folge haben, dass die Genehmigung modifiziert oder ergänzt wird. Um ein 

ergänzendes Verfahren durchführen zu können, darf der Verfahrens- oder materielle 

Fehler nicht von solcher Art und Schwere sein, dass er das Vorhaben in der geplanten 

Form als Ganzes bzw. in seiner Gesamtkonzeption von vornherein infrage stellt. Denn 

das ergänzende Verfahren ist nicht darauf ausgerichtet, das Vorhaben in seinen 

Grundzügen oder in wesentlichen Teilen zu modifizieren. Eine Fehlerbehebung schei-

det aus, wenn der Mangel von so zentraler Bedeutung ist, dass er ohne die Durchfüh-

rung eines gänzlich neuen Zulassungsverfahrens nicht geheilt werden kann.111 

Insbesondere bei UVP-Fehlern muss noch ein ergebnisoffenes Ergänzungsverfah-

ren möglich sein.112 Die Ergebnisoffenheit wird seitens der Rechtsprechung allerdings 

selbst dann noch für möglich gehalten, wenn das Vorhaben bereits realisiert ist.113 Die 

Unterlassung der UVP darf jedoch im konkreten Einzelfall nur einen begrenzten Ein-

fluss auf die Genehmigung und deren Rechtmäßigkeit haben. Untersuchungen und 

Prüfungen, die erst nach dem Bau und der Inbetriebnahme einer Anlage durchgeführt 

                                              
110 Vgl. Seibert NVwZ 2018, 97, 99.  
111 Vgl. Seibert, NVwZ 2018, 97, 100.  
112 BVerwG, Urt. v. 24.5.2018, Az. 4 C 4.17, juris. 
113 EuGH, Urt. v. 28.2.2018, Az. C-117/17, juris; BVerwG, Urt. v. 24.5.2018, Az. 4 C 4.17, juris, Rn. 37; 
OVG NW, Beschl. v. 8.2.2018, Az. 8 B 1621/17, juris, Rn. 12.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 



17 Rechtsschutz und Heilung von Verfahrens- oder materiellen Fehlern 

 
 

137 

werden, dürfen sich ferner nicht auf die künftigen Auswirkungen der Anlage beschrän-

ken, sondern müssen auch die seit der Errichtung eingetretenen Umweltauswirkungen 

berücksichtigen.114  

Die Behörde muss im ergänzenden Verfahren das ursprüngliche Genehmigungs-

verfahren wieder aufgreifen und in Bezug auf den beanstandeten Teil gem. den da-

für vorgesehenen Vorschriften wiederholen. In Bezug auf den beanstandeten Teil des 

Genehmigungsbescheides ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der das ergän-

zende Verfahren abschließenden Entscheidung maßgeblich, der unbeanstandete Teil 

darf dabei nicht wieder aufgegriffen werden.115 

17.4 Heilung von Fehlern vor gerichtlicher Entscheidung 

Verfahrensfehler können nach § 4 Abs. 1b S. 2 Nr. 1 UmwRG i.V.m. 

§ 45 Abs 2 VwVfG NRW auch schon vor oder während eines gerichtlichen Verfah-

rens geheilt werden. In Betracht kommt dies insbesondere bei der unterlassenen oder 

fehlerhaften UVP-Vorprüfung, der unterlassenen oder fehlerhaften UVP oder bei ein-

zelnen fehlerhaften oder unterbliebenen Verfahrensschritten. Zu beachten ist aber 

auch hier, dass die Nachholung ergebnisoffen durchgeführt werden muss (vgl. oben 

Kapitel 17.3).  

Die Fehlerbehebung von Verfahrens- und Formfehlern ist nach der aktuellen Fassung 

des § 45 Abs. 2 VwVfG NRW bis zum Abschluss der letzten Tatsacheninstanz mög-

lich (also auch in Fällen, in denen das VG in erster Instanz zuständig ist, noch vor dem 

OVG). Die vormals anderslautende Vorschrift wurde an § 45 Abs. 2 VwVfG Bund und 

die entsprechenden Regelungen in anderen Bundesländern angepasst.116 

Auch materielle Fehler können vor einer gerichtlichen Entscheidung geheilt wer-

den.117 Über das Bestehen des Fehlers und dessen konkrete Beseitigung sollte aller-

dings Einigkeit bestehen, da die Frage anderenfalls ohnehin in einem sich anschlie-

ßenden Gerichtsverfahren geklärt werden wird. Eine solche Heilung wird zumeist an-

lässlich gerichtlicher Hinweise oder gerichtlicher Eilentscheidungen zur Behebung der 

dabei festgestellten Fehler in Abstimmung mit dem Genehmigungsinhaber durchge-

führt. 

                                              
114 Vgl. EuGH, Urt. v. 26.7.2017, Az. C-196/16, und C-19716 juris, Rn. 43. 
115 Seibert, NVwZ 2018, 97, 102; Fellenberg/Schiller in Landmann/Rohmer, UmwRG, § 7 Rn. 126.  
116 Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV.NRW. S. 904), in Kraft getreten am 16. Juli 2021.  
117 Vgl. Fellenberg/Schiller in Landmann/Rohmer, UmwRG, § 7 Rn. 128 ff.  
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17.5 Einstweiliger Rechtsschutz 

Im Wege des sogenannten einstweiligen Rechtsschutzes kann insbesondere eine vor-

läufige Entscheidung über die Vollziehbarkeit einer erteilten Genehmigung bewirkt 

werden. 

17.5.1 Aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen/Anordnung der soforti-

gen Vollziehung 

Die Anfechtungsklage oder der Widerspruch eines Dritten (insbes. Individualkläger  

oder Umweltverband) gegen eine Genehmigung hat nach § 80 Abs. 1 VwGO grund-

sätzlich aufschiebende Wirkung. Die aufschiebende Wirkung bedeutet, dass die Be-

treiber zunächst von der Genehmigung noch keinen Gebrauch machen dürfen. Aus-

nahmen hierzu sind in § 80 Abs. 2 VwGO geregelt. Für immissionsschutzrechtliche 

Genehmigungen relevant ist etwa der gesetzliche Ausschluss der aufschiebenden Wir-

kung nach § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 VwGO i.V.m. § 63 BImSchG, wonach Widerspruch 

und Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulassung einer Windenergieanlage  

an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende Wirkung 

haben. Auf Antrag der Betreiber kann die Genehmigungsbehörde nach 

§§ 80a Abs. 1 Nr. 1, 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO jedoch die sofortige Vollziehung der 

Genehmigung im Einzelfall anordnen, wobei das besondere Interesse hieran 

schriftlich zu begründen ist (§ 80 Abs. 3 S. 1 VwGO). Die Entscheidung über den 

Antrag erfordert eine Interessenabwägung. Die Behörde kann die sofortige Vollzie-

hung anordnen, wenn das Interesse des Betreibers oder das öffentliche Interesse an 

der sofortigen Vollziehung gegenüber dem Aussetzungsinteresse des Dritten über-

wiegt. Zu berücksichtigen sind beispielsweise die Beachtlichkeit der für die Rechtswid-

rigkeit der angefochtenen Entscheidung vorgetragenen Gründe, die wirtschaftlichen 

Folgen, die Reversibilität der durch die Inanspruchnahme der Genehmigung behaup-

teten Beeinträchtigungen oder mögliche Gesundheitsschäden. Da die in die Interes-

senabwägung einfließenden Belange in der Regel erst mit der Einlegung des Rechts-

behelfs bekannt werden, sollte dieser grundsätzlich abgewartet werden. Wenn die 

wesentlichen Argumente bereits aus dem Verfahren bekannt sind und absehbar ist, 

dass diesbezüglich die Einlegung eines Rechtsbehelfs zu erwarten ist, kommt bei be-

sonderer Eilbedürftigkeit die Anordnung der sofortigen Vollziehung aber auch bereits 

mit Erteilung der BImSchG-Genehmigung in Betracht. 

Die Betreiber können nach § 80a Abs. 3 S. 1 3. Fall i.V.m. Abs. 1 Nr. 1 VwGO auch 

bei Gericht beantragen, die sofortige Vollziehung anzuordnen, insbesondere wenn die 

Behörde den Antrag zuvor abgelehnt hat. 
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17.5.2 Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 

Ordnet die Behörde die sofortige Vollziehung der Genehmigung an oder besteht eine 

solche von vornherein kraft Gesetzes (§ 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 VwGO i.V.m. § 63 BIm-

SchG), entscheidet das Gericht auf Antrag des Dritten über die Wiederherstel-

lung bzw. (erstmalige) Anordnung der aufschiebenden Wirkung  

(§ 80 Abs. 5 S. 1 VwGO). Der Antrag hat selbst keine aufschiebende Wirkung, d.h., 

die Betreiber können während des Gerichtsverfahrens von der Genehmigung weiter-

hin Gebrauch machen, es sei denn, das Gericht trifft auf Antrag des Dritten diesbezüg-

lich eine Zwischenverfügung (sog. Schiebe- oder Hängebeschluss) oder die Be-

treiber machen – ggf. auf Hinweis des Gerichts – freiwillig noch keinen Gebrauch von 

der Genehmigung. 

17.5.3 Faktischer Vollzug 

Machen die Betreiber trotz aufschiebender Wirkung eines Rechtsbehelfs Gebrauch 

von der Genehmigung, können die Behörde oder das Gericht auf einen entsprechen-

den Antrag hin einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der Rechte des Dritten tref-

fen (vgl. § 80a Abs. 1 Nr. 1, ggf. i.V.m. Abs. 3 S. 1 3. Fall VwGO). Zusätzlich kann das 

Gericht analog § 80 Abs. 5 S. 1 VwGO die aufschiebende Wirkung des eingelegten 

Rechtsbehelfs feststellen.118  

                                              
118 Zur Anwendbarkeit des § 20 Abs. 2 BImSchG vgl. Hansmann in Landmann/Rohmer, BImSchG,  
§ 20 Rn. 44 m.w.N. 
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18 DOKUMENTATION DES VERFAHRENS IN ISA (CONTROLLING) 

Zur Unterstützung der Planung, Steuerung, Dokumentation und Berichterstattung der 

Behörden – insbesondere im Zusammenhang mit immissionsschutzrechtlichen Ge-

nehmigungsverfahren – steht das „Informationssystem Stoffe und Anlagen“ (ISA) zur 

Verfügung.  

ISA bietet u.a. eine umfangreiche Datensammlung über Arbeitsstätten und betriebliche 

Anlagen in NRW, zu immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie ver-

schiedene Möglichkeiten zur Terminverfolgung. Die Behörde hat hierdurch jederzeit 

einen Überblick über die Anlagen, ihre Lage, die zugehörigen Betriebseinheiten, Emis-

sionsquellen, weitere Betreiberdaten sowie den aktuellen Sachstand des Genehmi-

gungsverfahrens.  

Die Bezirksregierungen und ISA-nutzenden Kommunen wurden mit verschiedenen Er-

lassen angewiesen, das ISA-Datenerfassungssystem insbesondere auch in Bezug 

auf die Genehmigungsverfahren regelmäßig zu aktualisieren und für eine Terminver-

folgung zu nutzen.119 Die Kreise und kreisfreien Städte nutzen vereinzelt alternative 

Umweltdatensysteme bzw. EDV-Verfahren zur Durchführung von Verwaltungsverfah-

ren. 

Vor diesem Hintergrund ist jedes Genehmigungs- und Anzeigeverfahren umgehend 

nach Eingang des Antrags bzw. der Anzeige in ISA bzw. im entsprechenden Umwelt-

verwaltungssystem einzutragen und weiterzuverfolgen.  

Als jeweilige Verfahrensschritte im Genehmigungsverfahren werden insbesondere er-

fasst:  

 Datum des Eingangs des Antrags bzw. der Anzeige  

 Daten der Nachforderungen vor Feststellung der Vollständigkeit der Antragsunter-

lagen 

 Daten des Eingangs der nachgeforderten Unterlagen  

 Datum der Vollständigkeit der Unterlagen (Beginn der Genehmigungsfrist)  

 Daten der Beteiligung weiterer Behörden und Stellen / Übersendung der Unterlagen 

an beteiligte Behörden und Stellen  

 Daten der Stellungnahme der Behörden und Stellen 

 Beteiligung der Öffentlichkeit  

 Prüfung der Umweltverträglichkeit  

                                              
119 Die Unteren Umweltschutzbehörden nehmen die Aufgaben als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach 
Weisung wahr und haben bei der Erfüllung die Organisations- und Personalhoheit. Eine Weisung für 
die verbindliche Nutzung von ISA besteht daher nicht. 
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 Datum der Entscheidung der Behörde (Genehmigung, Teilgenehmigung, Vorbe-

scheid, Zulassung vorzeitigen Beginns, Ablehnung) oder Rücknahme durch den An-

tragsteller 

 

Mit Hilfe der Datenerfassungssysteme erlangt die Behörde im gesamten Verfah-

ren einen Überblick über die aktuellen Verfahrensschritte. Mit Hilfe der vorhande-

nen Auswertemöglichkeiten und Berichtstools ist erkennbar, an welchem Punkt sich 

das Verfahren gerade befindet.  

Sollten Verzögerungen identifiziert werden, hat die federführende Behörde kurz-

fristig Maßnahmen zur Gegensteuerung zu ergreifen.  

  

Beschleunigung 
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19 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

a.A. andere Ansicht 

a.a.O. am angegebenen Ort  

Abs. Absatz 

AbwV Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser 

in Gewässer – Abwasserverordnung 

Alt. Alternative 

Art. Artikel 

ASP Artenschutzprüfung 

Aufl. Auflage 

AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen  

Az. Aktenzeichen 

AZB Ausgangszustandsbericht 

BauGB Baugesetzbuch 

BauO NRW Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 2018) 

BB  Brandenburg 

BBodSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und 

zur Sanierung von Altlasten – Bundes-Bodenschutzgesetz 

BE  Berlin 

Beschl. Beschluss 

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BImSchV Verordnung zur Durchführung des  

Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege –  

Bundesnaturschutzgesetz 

bspw. beispielsweise 

BT Bundestag 

Buchst. Buchstabe 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht  

BVT Beste verfügbare Technik      

BW  Baden-Württemberg 

BWaldG Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der  

Forstwirtschaft – Bundeswaldgesetz 

BY  Bayern 

bzw. beziehungsweise 

d.h.  das heißt  

Drs. Drucksache  
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DVBl. Deutsches Verwaltungsblatt 

EG Europäische Gemeinschaft 

EL Ergänzungslieferung 

EnWG Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung –  

Energiewirtschaftsgesetz 

Espoo-Konvention Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 

grenzüberschreitenden Rahmen  

EU Europäische Union 

EuGH Europäischer Gerichtshof  

e.V. eingetragener Verein 

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft  

ff. fortfolgende 

FFH-VP Flora-Fauna-Habitat-Verträglichkeitsprüfung 

FIS FFH-VP  Fachinformationssystem  

„FFH-Verträglichkeitsprüfungen in NRW“ 

Fn. Fußnote 

FStrG Bundesfernstraßengesetz 

gem. gemäß 

GewO Gewerbeordnung 

ggf. gegebenenfalls 

HB  Hansestadt Bremen 

HE Hessen 

HH Hansestadt Hamburg 

HS. Halbsatz 

IED-Anlagen Anlagen der Industrie-Emissions-Richtlinie  

IE-Richtlinie Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und  

des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen  

(integrierte Vermeidung und Verminderung der  

Umweltverschmutzung) 

ISA Informationssystem Stoffe und Anlagen der Umweltverwaltung 

des Landes Nordrhein-Westfalen  

i.S.d. im Sinne des  

i.S.v. im Sinne von 

i.V.m. in Verbindung mit 

IZÜV Verordnung zur Regelung des Verfahrens bei Zulassung und 

Überwachung industrieller Abwasserbehandlungsanlagen und 

Gewässerbenutzungen 

JustG NRW Gesetz über die Justiz im Land Nordrhein-Westfalen –  

Justizgesetz Nordrhein-Westfalen 

KAS Kommission für Anlagensicherheit  
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KrWG Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 

umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen –  

Kreislaufwirtschaftsgesetz 

LABO Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz 

LAI Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz 

LANA Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschafts-

pflege und Erholung 

LANUV Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des  

Landes Nordrhein-Westfalen 

LFoG Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

LImschG NRW Gesetz zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen  

und ähnlichen Umwelteinwirkungen –  

Landes-Immissionsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 

LNatSchG Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen –  

Landesnaturschutzgesetz Nordrhein-Westfalen  

LuftVG Luftverkehrsgesetz  

MBl. Ministerialblatt 

MULNV Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und  

Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen 

MUNV Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 

MV Mecklenburg-Vorpommern 

m.w.N. mit weiteren Nachweisen   

NI  Niedersachsen 

Nr. Nummer 

NRW  Nordrhein-Westfalen 

NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht  

o.ä. oder Ähnliche  

OVG Oberverwaltungsgericht 

PlanSiG Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und  

Genehmigungsverfahren während der Covid-19-Pandemie –  

Plansicherstellungsgesetz  

RL Richtlinie 

Rn. Randnummer 

RP  Rheinland-Pfalz 

S. Satz 

s. siehe 

SH  Schleswig-Holstein 

SL Saarland 

SN  Sachsen 

sog. sogenannt 

ST  Sachsen-Anhalt 

StrWG NRW Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
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TA Lärm  Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

TH Thüringen 

u.a. unter anderem  

UIG Umweltinformationsgesetz 

UmwRG Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in  

Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG – 

Umweltrechtsbehelfsgesetz  

UN Vereinte Nationen  

UPR Umwelt- und Planungsrecht 

UrhG Urhebergesetz  

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVPG NRW Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im  

Land Nordrhein-Westfalen 

UVPPortV Verordnung über zentrale Internetportale des Bundes und  

der Länder im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung – 

UVP-Portale-Verordnung 

v. vom 

VCI Verband der Chemischen Industrie e. V.  

v.g. vorgenannte 

VG Verwaltungsgericht 

VGH Verwaltungsgerichtshof  

vgl. vergleiche 

VTU Vorschriftensammlung Technischer Umweltschutz beim LANUV 

VV-Artenschutz Verwaltungsvorschrift Artenschutz 

VV-Habitatschutz Verwaltungsvorschrift Habitatschutz  

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung 

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz  

VwVfG NRW Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 

VwVG NRW Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das  

Land Nordrhein-Westfalen  

WiPG NRW Wirtschafts-Portal-Gesetz NRW 

WSP.NRW Wirtschafts-Service-Portal.NRW 

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts –  

Wasserhaushaltsgesetz 

z.B. zum Beispiel 

ZustVU Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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20 ANLAGEN 

20.1 Anlage 1   

Verfahrensübersicht 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/Anlage1_Verfahrensu%CC%88bersicht-Immissionsschutz_digital.pdf
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20.2 Anlage 2   

Tabelle zur Konzentrationswirkung 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/Anlage2_Tabelle-Konzentrationswirkung_digital.pdf
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20.3 Anlage 3   

Entscheidungsfließbild: UVP-Pflicht bei Neuvorhaben 

 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/Anlage3_Entscheidungsfließbild-Neuvorhaben_digital.pdf
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20.4 Anlage 4 

Entscheidungsfließbild: UVP-Pflicht bei kumulierenden Vorhaben  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/Anlage4_Entscheidungsfließbild-Kumulierende-Vorhaben_digital.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/Anlage4_Entscheidungsfließbild-Kumulierende-Vorhaben_digital.pdf
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20.5 Anlage 5   

Entscheidungsfließbild: UVP-Pflicht bei Änderungsvorhaben  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/Anlage5_Entscheidungsflie%C3%9Fbild-A%CC%88nderungsvorhaben_digital.pdf
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